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Abbildung 16: BT-Situation 28.11.2007–28.12.2007 
(Quelle: FLI, TSN): 1036 Fälle 

Abbildung 17: BT-Situation 28.12.2007–28.01.2008 
(Quelle: FLI, TSN): 782 Fälle 

Abbildung 18: BT-Situation 28.01.2008–28.03.2008 
(Quelle: FLI, TSN): 1241 Fälle 

Abbildung 19: BT-Situation 01.03.2008–01.05.2008 
(Quelle: FLI, TSN): 576 Fälle 
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Im Jahr 2009 nahm die Zahl der BT-Nachweise deutlich ab (s. Abbildung 20, Abbildung 21). 

   

  

BTV-8 wurde am 17. November 2009 (bis zum erneuten Nachweis am 12. Dezember 2018) 

letztmalig in DEU amtlich festgestellt und die serologischen und molekularbiologischen Moni-

toring-Untersuchungen in DEU konnten in den beiden Folgejahren keine Nachweise auf eine 

Viruszirkulation aufzeigen (FLI, 2012). Am 15. Februar 2012 erklärte sich DEU als „BTV-frei“. 

Rechtliche Grundlage hierfür war Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 in der 

Fassung vom 8. Juli 2011 (zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 648/2011 der Kommission vom 4. Juli 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1266/2007 hinsichtlich des Zeitraums der Anwendung der Übergangsmaßnahmen im Hin-

blick auf die Bedingungen für die Ausnahme bestimmter Tiere vom Verbringungsverbot gemäß 

der Richtlinie 2000/75/EG des Rates (ABl. EU L 176 vom 5. Juli 2011, S. 18–19). 

4.1.5 Auswirkungen des BTV-8-Geschehens auf den Export 

Auf Grund der Wortwahl in den Protokollen bzw. Zertifikaten selbst, konnten einige Zertifikate 

für den Handel mit Drittländern – wie beispielsweise Japan – seit dem erstmaligen Auftreten 

der BT in DEU in den Restriktionszonen nicht mehr unterzeichnet werden. Weitere konkrete 

Maßnahmen für den Export von empfänglichen Tieren und deren Produkten der jeweiligen 

Drittländer vor dem Hintergrund des BTV-8-Geschehens in DEU ab August 2006 werden aus 

Tabelle 4 ersichtlich. 

Abbildung 20: BT-Situation 01.01.2009–18.12.2009 
(Quelle: FLI, TSN): 145 Fälle 

Abbildung 21: BT-Situation 18.12.2009–31.01.2015 
(Quelle: FLI, TSN): 0 Fälle 
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Tabelle 4: Maßnahmen von Drittländern auf Grund des BTV-8-Geschehens in Deutschland 
Quelle: Archive des BMEL und des LUA 

Zeitpunkt Drittland Art der Maßnahme 

August 2006 China * Lediglich Rindersamen, welcher nach dem 7.12.2005 und vor dem 
1.5.2006 entnommen wurde, durfte exportiert werden. 

Chile Zertifikat für Rindersamen und -embryonen wurde angepasst: Kein Ex-
port aus Restriktionszonen möglich. 

Russland Zu verbringende Tiere durften nicht aus einer 20-Kilometer-Restrikti-
onszone stammen, es musste eine Quarantäne unter Insektizid-Be-
handlung erfolgen und die Rinder mussten vor dem eigentlichen Ver-
bringen labordiagnostisch untersucht werden. 

Türkei Grundsätzliche Sperre der betroffenen Region für den Export von Tie-
ren und tierischen Erzeugnissen. 

Oktober 2006 Ukraine Anpassung der Veterinärzertifikate: Kein Export aus Restriktionszonen 
möglich. 

2007 Albanien Sperre des Bundeslands Nordrhein-Westfalen für Wiederkäuer und 
andere für BT empfängliche Tiere, für Samen, Embryonen und Eizel-
len von Wiederkäuern und von anderen für BT empfänglichen Tieren 
sowie für pathologisches Material und biologische Produkte von Wie-
derkäuern und von anderen für BT empfänglichen Tieren. 

Argentinien Anpassung des Veterinärzertifikats für Rindersamen. 

Japan Sperre Deutschlands für Rindersamen, der nach dem 20.8.2006 ge-
wonnen wurde. 

Kanada Anpassung des Veterinärzertifikats für Rindersamen. 

Marokko Erleichterung: Rinder mussten nicht mehr aus BTV-freien Betrieben 
stammen. 

2008 Kanada Erneute Anpassung der Veterinärzertifikate für Rindersamen auf 
Grund der Betroffenheit der gesamten Bundesrepublik. 

Kroatien Anpassung der Veterinärzertifikate für Zuchtrinder. 

Tunesien Anpassung der Veterinärzertifikate für Zuchtrinder. 

Marokko Erleichterung: Rindersamen mussten nicht mehr aus BTV-freien Be-
trieben stammen 

* Bereits vor dem erstmaligen Auftreten der BT in Deutschland hatte China den Export von Rindersamen aus 
Deutschland deutlich eingeschränkt. 
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4.1.6 Verlauf der Ausbreitung der Blauzungenkrankheit in Rheinland-Pfalz 

Bis Juni 2007 wurden zwar in 

18 Betrieben Fälle im Rahmen 

des Monitorings nachgewie-

sen, jedoch ging man davon 

aus, dass es sich um Infektio-

nen aus dem Vorjahr han-

delte. Am 5. Juli 2007 wurden 

bei einem Rind im Wester-

waldkreis klinische Erschei-

nungen festgestellt. Hiernach 

breitete sich die BT mit klini-

schen Erkrankungen und vie-

len Todesfällen zügig von 

Norden nach Süden über das 

gesamte Bundesland aus. Im 

Juli handelte es sich um drei 

Betriebe, woraus im August 

bereits 417 Betriebe mit ge-

meldeten Infektionen wurden. 

Im September erreichte das 

Ausbruchsgeschehen mit 

1589 Betrieben mit Neuinfek-

tionen seinen Höhepunkt, um im Oktober mit 553 neuen Fällen langsam wieder abzunehmen. 

Ab Juli 2007 bis Ende des Jahres waren somit 1641 Rinder haltende Betriebe und 1127 Be-

triebe mit Schafen von der Seuche betroffen. Der BT-Verlauf des Jahres 2007 ergibt sich zu-

sammengefasst aus Abbildung 22 und Abbildung 23. 

Die erste Infektion, die der Übertragungssaison des Jahres 2008 zugerechnet wurde, wurde 

am 28. Mai 2008 bei einem Rind im Landkreis Bitburg-Prüm festgestellt. Hier ist hervorzuhe-

ben, dass der Zeitraum der Übertragungssaison scharf vom 1. Mai bis zum 30. April des Folge-

jahres festgelegt ist. Es ist jedoch von Mai bis mindestens ca. Juli von einer Übergangszeit 

auszugehen, in der nicht sicher zu entscheiden ist, welcher Übertragungssaison ein Ausbruch 

zuzuordnen ist (Baldet et al., 2008). 

Im Jahr 2009 wurden in RP insgesamt 2271 Blutproben auf BTV (alle bekannten Serotypen) 

molekularbiologisch untersucht. Bei Folgeuntersuchungen positiver Proben wurde in vier Pro-

ben von Rindern und zwei von Schafen der Serotyp 8 im Frühjahr des Jahres nachgewiesen. 

Abbildung 22: BT-Ausbruchsbetriebe in RP im Jahr 2007 

Abbildung 23: Von BT betroffene Landkreise und kreisfreie Städte in RP 
im Jahr 2007 
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Auf Grund des Zeitpunkts des Nachweises im zeitigen Frühjahr sowie der Ergebnisse der epi-

demiologischen Untersuchungen wurde davon ausgegangen, dass es sich um Altinfektionen 

aus dem Jahr 2008 handelte. Somit konnte davon ausgegangen werden, dass es im Jahr 2009 

keine Neuinfektionen gab. 

Auch im Jahr 2010 wies das LUA in 1151 untersuchten Blutproben von Rindern, Schafen, 

Ziegen und Zootieren keine Neuinfektion mit BTV-8 nach. 

Die Daten des LUA und aus TSN differieren leicht. Bestehende Abweichungen für die Jahre 

2008 und 2009 lassen sich aus der Tabelle 5 entnehmen. 

Tabelle 5: Datenabweichungen zwischen Labordiagnostik des LUA und Ausbruchsmeldungen in TSN 

 Rinder Schafe Ziegen 

2008 

Feststellungen mit Positivbefund (TSN) 131 15 2 

Feststellungen mit Positivbefund (TSN; nur PCR, ggf. in 
Kombination mit anderen Methoden) 98 14 2 

Zahl der getesteten Tiere (LUA) 4205 393 86 

Zahl der Tiere mit Positivbefund (LUA) 442 17 1 

Zahl positiver Bestände (LUA, molekularbiologisch) 249 17 1 

Zahl untersuchter Bestände (LUA, molekularbiologisch) 1349 201 62 

2009 

Feststellungen mit Positivbefund (TSN) 3 1 0 

Feststellungen mit Positivbefund (TSN; nur PCR, ggf. in 
Kombination mit anderen Methoden) 3   0 

Zahl der getesteten Tiere (LUA) 1965 97 37 

Zahl der Tiere mit Positivbefund (LUA) 4 2 0 

Zahl positiver Bestände (LUA, molekularbiologisch) 4 2 0 

Zahl untersuchter Bestände (LUA, molekularbiologisch) 524 77 28 

4.2 Änderungshistorie der europäischen und nationalen Rechtsetzung 
in Bezug auf die Blauzungenkrankheit 

Im Folgenden werden die durch den zweiten Bearbeitungsschritt gewonnenen Ergebnisse der 

historischen Analyse der BT-spezifischen Normen der Jahre 2006 bis 2015 dargestellt sowie 

die für die Bekämpfung der BT relevanten europäischen und nationalen Normen herausgear-

beitet und entsprechend des dritten Bearbeitungsschritts in den seuchenhistorischen Kontext 

eingeordnet. Dies geschieht mit besonderem Fokus auf die inhaltliche Änderungshistorie der 

rechtlichen Vorgaben mit Bezug zur Vektorrelevanz sowie zu den Verbringungsregelungen. 
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4.2.1 Darstellung der rechtlichen Normen und ihrer Änderungen vor dem Hin-
tergrund des Blauzungen-Geschehens der Jahre 2006 bis 2015 

Bis auf die Ausführungen im Bundesmaßnahmenkatalog Tierseuchen in der Fassung von 

1995 waren bis zum In-Kraft-Treten der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrank-

heit vom 22. März 2002 (BGBl. I S. 1.241) keine speziell auf die BT Bezug nehmenden Vor-

gaben oder Normen auf nationaler Ebene in DEU vorhanden. Darüber hinaus war das allge-

meine Tierimpfstoffrecht im Rahmen der Impfung gegen BTV-8 ab dem Jahr 2009 von grund-

legender Bedeutung. 

Die relevanten Vorgaben und Werkzeuge des europäischen Gesetzgebers für die BT-Präven-

tion und Bekämpfung liegen in zwei Normen begründet, in der Richtlinie 2000/75/EG des Ra-

tes vom 20. November 2000 mit besonderen Bestimmungen für Maßnahmen zur Bekämpfung 

und Tilgung der Blauzungenkrankheit (ABl. EG L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 74–83) und 

der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG 

des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungen-

krankheit sowie der Beschränkungen, die für Verbringungen bestimmter Tiere von für die Blau-

zungenkrankheit empfänglicher Arten gelten vom 26. Oktober 2007 (ABl. EU L 283 vom 

27. Oktober 2007, S. 37–52). Im Zeitraum zwischen den Jahren 2006 und 2015 fanden insge-

samt 40 Änderungen des europäischen BT-Rechts statt. 

Im Jahr 2002 erfolgte mit der Umsetzung der oben genannten Richtlinie 2000/75/EG mit der 

Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 22. März 2002 (BGBl. I 

S. 1.241) der Einzug der BT in die deutsche Rechtsetzung. Mit Beginn des BTV-8-Ausbruchs-

geschehens im Jahr 2006 nahm auch die Änderungs- und Erneuerungshistorie auf diesem 

Gebiet ihren Anfang. Im Jahr 2006 wurden u. a. die oben genannte Verordnung zum Schutz 

vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit beschlossen, welche nicht nur acht Mal ge-

ändert, sondern zu Beginn des Jahres und nach ihrem Inkrafttreten vollständig überarbeitet 

und als neue Verordnung in Kraft gesetzt wurde (s. u. und vergleiche die Historie der Blauzun-

genSchV mit der BlauzungenSchV 2006 in Tabelle 11 im Anhang). Ähnlich wie im EU-Recht, 

wo auf Grund der Nennung von reglementierten Gebieten in der oben genannten Entschei-

dung 2005/393/EG eine hohe Änderungsfrequenz durch die Ausbreitung der BT in der EU 

notwendig wurde, musste auch die Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit 

im Jahr 2007 wegen der Änderung der Restriktionsgebiete immer wieder geändert werden. 

Die 39 Änderungen dieser Verordnung enthalten jedoch nicht nur Änderungen der Anlage, 

sondern auch veränderte inhaltliche Vorgaben, insbesondere im Hinblick auf Ausnahmen vom 

Verbringungsverbot im Seuchenfall. Im Jahr 2008 wurden zwar durch die Möglichkeit und Nut-

zung der Impfung gegen BTV-8 weitere Verordnungen auf diesem Gebiet notwendig, die Än-

derungsfrequenz nahm jedoch, auch wegen der Verlangsamung und schließlich dem Ende 
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des Seuchenzugs, deutlich ab. Insgesamt fanden im nationalen Recht unter Berücksichtigung 

aller BT-relevanter Normen und unter Einbeziehung der Änderungen der Änderungsverord-

nung 73 Modifikationen statt. 

Tabelle 6: Anzahl der Änderungen des europäischen und nationalen BT-Rechts zwischen 2006 und 2015 

Titel der Norm Anzahl 

Europäisches Recht 

Die Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 2000 mit besonderen Bestimmun-
gen für Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit (ABl. EG L 327 
vom 22.12.2000, S. 74–83) 

5 

Entscheidung 2005/393/EG der Kommission vom 23. Mai 2005 zur Abgrenzung von Schutz- 
und Überwachungszonen in Bezug auf die Blauzungenkrankheit und zur Regelung der Ver-
bringung von Tieren innerhalb der und aus diesen Zonen (ABl. EU L 130 vom 24.5.2005, S. 
22–28) 

22 

Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG des 
Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrank-
heit sowie der Beschränkungen, die für Verbringungen bestimmter Tiere von für die Blauzun-
genkrankheit empfänglicher Arten gelten vom 26. Oktober 2007 (ABl. EU L 283 vom 
27.10.2007, S. 37–52) 

12 

Entscheidung 2008/655/EG der Kommission vom 24. Juli 2008 zur Genehmigung der Pläne 
bestimmter Mitgliedstaaten für die Notimpfung gegen die Blauzungenkrankheit und zur Fest-
legung der Höhe der gemeinschaftlichen Finanzhilfe für 2007 und 2008 (ABl. EU L 214 vom 
9.8.2008, S. 66–69) 

1 

Nationales Recht 

Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 22. März 2002 (BGBl. I 
S 1.241) 

10 

Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur 
Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit vom 31. August 2006 
(EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung – BlauzungenSchV 2006) (eBAnz 
2006, AT46 V1) 
Vormals: Verordnung zum Schutz vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit vom 
22. August 2006 (eBAnz AT43 2006 V1) 

39 

Die verbindlichen Normen des EU- sowie nationalen Rechtsgebers inklusive Änderungen sind 

als Gesamtübersicht in Tabelle 11 ersichtlich. Diese umfängliche Tabelle befindet sich im An-

hang. Die Rechtsnormen mit Bezug zur BT sind hier in zeitlicher Abfolge ihrer Verabschiedung 

und Änderung dargestellt, ihre Bezüge zueinander analysiert und hervorgehoben sowie die 

inhaltliche Entwicklung zusammengefasst. 

4.2.2 Entwicklung der Rechtsetzung sowie des nationalen Krisenplans in Hin-
blick auf den Vektorbezug der Bekämpfungsstrategie 

4.2.2.1 Normen mit Bezug zur Vektorrelevanz der Blauzungenkrankheit 

Im Rahmen des zweiten Bearbeitungsschritts wurde festgestellt, dass der Ursprung der Maß-

nahmen zur BT-Bekämpfung in der Richtlinie 92/119/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 

mit allgemeinen Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen sowie 
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besonderen Maßnahmen bezüglich der vesikulären Schweinekrankheit (ABl. EG L 338 vom 

23. November 1992, S. 1–39) liegt. Aufbauend auf dieser Richtlinie wurde die Richtli-

nie 2000/75/EG erlassen. Daher handelt es sich um eine Richtlinie des Rates, die genaue 

Maßnahmen gegen die BT, u. a. mit Transportreglementierungen der empfänglichen Tierar-

ten, festlegt. Hierbei wird auf die Richtlinie 92/35/EWG des Rates vom 29. April 1992 zur Fest-

legung von Kontrollregeln und Maßnahmen zur Bekämpfung der Pferdepest (ABl. EG L 157 

vom 10. Juni 1992, S. 19–27) aufgebaut. 

Die „Lex specialis“ der Bundesrepublik Deutschland diente ab dem Jahr 2002 einerseits der 

Umsetzung der durch den europäischen Normgeber fixierten grundsätzlichen BT-Bekämp-

fungsstrategie – insbesondere der Richtlinie 2000/75/EG – in nationales Recht sowie ander-

seits der Definition und Ausgestaltung des nationalen Vorgehens gegen die BT. Neben den 

rechtsverbindlichen Normen zur BT existieren nationale Vorgaben zur Prävention und Be-

kämpfung der BT, welche zwischen Bund und Ländern abgestimmt wurden. Durch die Richt-

linie 92/119/EWG wurde die MSs verpflichtet, gegen die durch die Richtlinie abgedeckten Tier-

seuchen spezifische Krisenpläne zu erstellen. Diese Vorgaben wurden durch die Richtli-

nie 2000/75/EG konkretisiert und als Frist für die Erstellung durch die MSs der 31. März 2002 

(Artikel 18 in Verbindung mit Artikel 22 der Richtlinie 2000/75/EG) festgelegt. 

Die im Rahmen von europäischen Normen geforderten Krisenpläne für zahlreiche Tierseuchen 

wurden ab dem Jahr 1995 im Bundesmaßnahmenkatalog zusammengefasst. Dieser Katalog 

wurde nach und nach durch die in TSN hinterlegten tierseuchenspezifischen Daten des Bun-

des und der Länder ersetzt und dies in der 7. Sitzung der Task Force Tierseuchenbekämpfung 

im Mai 2007 durch Bund und Länder beschlossen. Die konkrete Struktur der Krisenpläne 

wurde mit Beschluss der 15. Sitzung der Task Force Tierseuchenbekämpfung im März 2009 

festgelegt. Sie wird in Abbildung 24 dargestellt. 
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Abbildung 24: Krisenpläne der Bundesrepublik Deutschland ab 2007 
Quelle: TSBH (https://tsbh.fli.de/) (abgerufen August 2020) 

Da jedoch zu Beginn des BTV-8-Geschehens in DEU diese neue Struktur noch nicht beschlos-

sen war, besaß der Bundesmaßnahmenkatalog Tierseuchen in Bezug auf BT ab 2008 beson-

dere Bedeutung, weil hier insbesondere die nationale Bekämpfungsstrategie inklusive der 

Themenbereiche „Tötung“ und „Impfung“ abgebildet wurde. 

Die verwaltungsrechtlich verankerten Maßnahmen und Strategien mit Bezug zur Vektorrele-

vanz der BT sind in Tabelle 7 aufgeführt. 

Tabelle 7: Normen mit Bezug zur Vektorrelevanz der BT 
(Stand August 2020) 

Jahr des 
ersten 
In-Kraft-
Tretens 

Titel der Norm Bezug zur Vektorrelevanz der BT mit Bezugnahme 
zur aktuellen konsolidierten Fassung 

Europäisches Recht 

2000 Richtlinie 2000/75/EG des 
Rates vom 20. November 
2000 mit besonderen Bestim-
mungen für Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Tilgung der 
Blauzungenkrankheit 
(ABl. EG L 327 vom 
22.12.2000, S. 74–83) 

Größe der Restriktionszonen  
(Artikel 6 und 8) 

Individuelle Krisenpläne der MSs können auf die 
Vektorrelevanz der BT eingehen  
(Artikel 18 in Verbindung mit Artikel 22) 

Identifizierung der Vektorvermehrung und des 
Vektorüberlebens im Falle eines Verdachts der BT  
(Artikel 2 b ii) 
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Epidemiologische Untersuchungen bereits im Falle eines 
Verdachts der BT mit u. a. Untersuchungen zum Vorkom-
men und der Verteilung der BT-Vektoren  
(Artikel 2 b iii in Verbindung mit  
Artikel 7 Absatz 1Buchstabe c) 

Aufstallung während der vektoraktiven Zeit  
(Artikel 2 Buchstabe d ii) 

Insektizidbehandlung der Tiere, Stallungen und Umge-
bung  
(Artikel 2 Buchstabe d iii) 

Nach Feststellung eines BT-Ausbruchs: Anordnung von 
Schlachtungen, die für die Verhinderung der Ausbreitung 
der BT für erforderlich gehalten werden  
(Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) 

Seuchenüberwachungsprogramme; anhand von Sentinel-
tieren  
(Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b) 

2007 Verordnung (EG) 
Nr. 1266/2007 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Richtli-
nie 2000/75/EG des Rates 
hinsichtlich der Bekämpfung, 
Überwachung und Beobach-
tung der Blauzungenkrank-
heit sowie der Beschränkun-
gen, die für Verbringungen 
bestimmter Tiere von für die 
Blauzungenkrankheit emp-
fänglicher Arten gelten vom 
26. Oktober 2007 (ABl. EU 
L 283 vom 27.10.2007, 
S. 37–52) 

Ziel der Überwachungsprogramme ist u. a. Informationen 
über die Dynamik der BT zu erhalten  
(Erwägungsgrund 11) 

Entomologisches Überwachungsprogramm  
(Artikel 4 in Verbindung mit Anhang I 1.2) 

Überwachungsprogramm anhand von Sentineltieren  
(Artikel 4 in Verbindung mit Anhang I 1.1) 

Einbeziehung der Serokonversion eines Sentineltiers in 
die Falldefinition  
(Artikel 2) 

Nationales Recht 

2002 Verordnung zum Schutz ge-
gen die Blauzungenkrankheit 
(BlauzungenV) vom 22. März 
2002 (BGBl. I S. 1.241.) 

Möglichkeit der Anordnung der Tötung empfänglicher 
Tiere, um die Ausbreitung der BT zu verhindern  
(§ 5 Absatz 2) 

Einrichtung von Restriktionszonen bei Ausbruch der BT 
außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets in weniger als 
150 Kilometern Entfernung zur deutschen Grenze  
(§ 6 a) 

Möglichkeit, Insektizidbehandlungen von Tieren, Stall o-
der Umgebung im Verdachtsfall der BT anzuordnen  
(§ 3 Absatz 1a) 

2008 Verordnung über Ausnah-
men von § 56 a des Arznei-
mittelgesetzes zum Schutz 
vor der Blauzungenkrankheit 
(AMG-Blauzungenkrankheit-
Ausnahmeverordnung) vom 
7. April 2008 (BGBl. I S. 721) 
 
 
 

Möglichkeit der Verschreibung, Anwendung und Abgabe 
von Insektiziden und Repellentien, welche in einem ande-
ren Mitgliedsstaat der EU oder des euro-päischen Wirt-
schaftsraums für die zu behandelnde Tierart zugelassen 
sind, wenn ein Therapienotstand besteht  
(§ 1) 
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Nationale, nicht rechtsverbindliche Vorgaben 

1995 
 
In Bezug 
auf BT: 
2002 

Katalog für bundeseinheitli-
che Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Tierseuchen 
vom April 1995: Teil X Blau-
zungenkrankheit (BT) (Blue-
tongue) „Bundesmaßnah-
menkatalog“ 
 
Ab 2009 abgelöst vom TSN-
gestützten BT-Krisenplan 

Einbeziehung epidemiologischer Experten  
(Teil X, Nr. 1.2) 

Entomologische Untersuchungen im Verdachts- und Aus-
bruchsfall, zur Identifizierung der Einschleppungs- und 
Ausbreitungswege  
(Teil X, Nr. 1.2) 

Tötung und unschädliche Beseitigung von kleinen Wie-
derkäuern zur Verhinderung der Verbreitung der BT und 
Ausbreitung des BTV in einheimischen Vektoren  
(Teil X Nr. 5.2) 

4.2.2.2 Einbeziehung wissenschaftlicher Expertise in Bezug auf den Vektor der Blau-
zungenkrankheit 

Mittels des dritten Bearbeitungsschritts wurden ermittelt, ob bei den folgenden Normen die 

wissenschaftlichen Gutachten und Empfehlungen der EFSA einbezogen wurden: 

• Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 2000 mit besonderen Bestimmungen 

für Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit (ABl. EG L 327 

vom 22. Dezember 2000, S. 74–83): Vektorbezogene Maßnahmen sind durch den zustän-

digen amtlichen Tierarzt bereits im Verdachtsfall von BT zu veranlassen: Orte der Vektor-

vermehrung oder des -überlebens müssen durch den amtlichen Tierarzt erfasst (Artikel 4 

Absatz 2 Buchstabe b ii) und epidemiologische Nachforschungen vorgenommen werden 

(Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b iii in Verbindung mit Artikel 7). Die Forderung zur Identifi-

zierung der Orte des Vektorvorkommens und des Vektorüberlebens entsprechen u. a. den 

Daten des EFSA-Gutachtens aus dem Jahr 2007 (EFSA, 2007b). 

• Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG 

des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungen-

krankheit sowie der Beschränkungen, die für Verbringungen bestimmter Tiere von für die 

Blauzungenkrankheit empfänglicher Arten gelten vom 26. Oktober 2007 (ABl. EG L 283 

vom 27. Oktober 2007, S. 37–52): EFSA-Expertise floss entsprechend des Erwägungs-

grund 5 in Verbindung mit Erwägungsgrund 11 (Beobachtungsprogramme mit klinischen, 

serologischen und entomologischen Komponenten (EFSA, 2007a)), Erwägungsgrund 18 

(Verbringungen immunisierter Tiere (EFSA, 2007b)) und Erwägungsgrund 20 (Repellen-

tien beim Transport (EFSA, 2007b)) in die genannte Verordnung ein. 

• Sentinelüberwachungsprogramm: Dieses berücksichtigt die Hinweise der wissenschaftli-

chen Experten des EFSA aus dem Jahr des Inkrafttretens der genannten Verordnung 

(EFSA, 2007b). 

• Entomologische Überwachungsprogramm: Durch die wissenschaftlichen Sachverständi-

gen der EFSA wurde im Jahr des Inkrafttretens der genannten Verordnung die Einrichtung 
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von Überwachungssystemen empfohlen, um eine schnelle, kostengünstige und effiziente 

Eradikation derartiger exotischer Seuchen zum am frühesten möglichen Zeitpunkt zu er-

möglichen (EFSA, 2007a). Entsprechend der Stellungnahme der EFSA-Experten sollte be-

sonderer Wert auf die Ermittlung der jährlichen ersten Aktivität und auf den Nachweis über-

winternder Culicoides spp. im Rahmen eines Frühwarnsystems gelegt werden, um die Ge-

fahr eines erneuten BT-Ausbruchs einschätzen zu können (EFSA, 2007b). Es wurde ge-

raten, nicht nur die absoluten Zahlen von Gnitzen des Genus Culicoides, sondern auch die 

Zahl an gesogenen Culicoides-Individuen zu ermitteln. Dies sollte der Erkenntnis folgen, 

dass hauptsächlich ältere Culicoides-Weibchen eine Gefahr im Zusammenhang mit der 

BT darstellen, da diese die Hauptpopulation stechender Vektoren darstellen. Daher sei die 

Wahrscheinlichkeit der Infektion durch adulte Gnitzen aus dem Vorjahr wesentlich höher 

ist als bei Junggnitzen der aktuellen Saison. 

• Einbeziehung der Serokonversion von Sentineltieren in die Falldefinition: Die detaillierte 

Falldefinition entspricht den Empfehlungen der EFSA-Sachverständigen (EFSA, 2007a), 

wonach klar definierter Gesundheitsdefinitionen – wie klinischer Fall, infiziertes Tier oder 

Ausbruch – Voraussetzung für eine zielführende Bekämpfungsstrategie der BT sind. 

4.2.2.3 Einsatz von Insektiziden und Repellentien 

In der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit (BlauzungenV) vom 22. März 

2002 (BGBl. I S. 1.241) wurde bereits im Verdachtsfall die Anordnung durch die zuständige 

Behörde zur Insektizidbehandlung von Tieren, Stall und Umgebung ermöglicht (§ 3 Ab-

satz 1a). Dies entspricht den Vorgaben der Richtlinie 2000/75/EG (Artikel 4 Absatz 2 Buch-

stabe d iii), wobei die Insektizidbehandlung nach europäischem Recht obligatorisch ist und 

nach nationalen Vorgaben eine Kann-Bestimmung – Ermächtigung zur Anordnung der Be-

handlung durch die zuständigen Behörden – darstellt. 

Mittels des dritten Bearbeitungsschritts – also durch die Analyse der innergemeinschaftlichen 

und nationalen wissenschaftlichen Gutachten und Veröffentlichungen – konnte herausgear-

beitet werden, dass – vorausgesetzt es läge kein zugelassener oder anderweitig nutzbarer 

Impfstoff vor – der Einsatz von chemischen oder mechanischen Mitteln zur Stichreduktion die 

einzige vorhandene Maßnahme zur Seuchenbekämpfung sei (EFSA, 2007b). Zum aus-

schließlichen Einsatz solcher Mittel zur Bekämpfung der BT lägen jedoch keine, zu deren Ein-

satz zur Bekämpfung von Culicoides spp. lediglich wenige, Daten vor. Man kam zu der Auf-

fassung, dass Insektizide und Repellentien zwar die Stichrate der Gnitzen bzw. die durch die 

Vektoren bedingte Verbreitung des BTV nicht verhindern, jedoch speziell zu Beginn eines Aus-

bruchsgeschehens die Verbreitungseffizienz verringern können. Bezüglich des Einsatzes von 

Insektiziden und Repellentien kamen die Gutachter im ebenfalls aus dem Jahr 2007 
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stammenden Gutachten (EFSA, 2007a) zu dem Schluss, dass eine Behandlung in Hochrisiko-

Gebieten und infizierten Regionen dem Ziel der Reduktion des Vektorkontaktes empfänglicher 

Tiere dienen könne. Da jedoch der Nutzen dieser Maßnahme im europäischen Kontext noch 

nicht bewiesen sei, solle dies als risikominimierender Faktor bei Zuchttieren, bei kostbaren 

Siegertieren, wie auch unter bestimmten Bedingungen in frisch infizierten Tierbeständen ein-

gesetzt werden. 

Dem Einsatz von Repellentien und Insektiziden wurde wegen der großen Bedeutung der Vek-

toren für eine Ausbreitung der BT somit bereits in den ersten europäischen und nationalen 

Rechtsetzungsmaßnahmen ein großer Stellenwert eingeräumt. In DEU waren und sind trotz 

der rechtlich verankerten Verpflichtung zur Anwendung von Insektiziden oder Repellentien 

nicht für alle für BTV empfängliche Tierarten dementsprechende zugelassene Tierarzneimittel 

verfügbar und die Aufstallung von Hauswiederkäuern bietet alleine keinen hinreichend zuver-

lässigen Schutz vor einer BTV-Übertragung auf Grund von Gnitzenstiche (FLI, 2008). Auf 

Grund dieser für die praktische Umsetzung des BT-Rechts essentiellen Problematik wurde im 

Folgenden die Verordnung über Ausnahmen von § 56 a des Arzneimittelgesetzes zum Schutz 

vor der Blauzungenkrankheit (AMG-Blauzungenkrankheit-Ausnahmeverordnung) vom 7. April 

2008 (BGBl. I S. 721) verabschiedet, welche seit dem 18. April 2008 ohne Änderungen in Kraft 

ist. 

Die Bedeutung von Insektiziden und Repellentien änderte sich im Zuge des wissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinns und des fortschreitenden BTV-8-Geschehens in Mitteleuropa. So zeigt Er-

wägungsgrund 8 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission vom 

30. Mai 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschrif-

ten zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Be-

obachtung der Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, die für Verbringungen be-

stimmter Tiere von für die Blauzungenkrankheit empfänglichen Arten gelten (ABl. EU L 141 

vom 31. Mai 2012, S. 7–13) deutlich, dass unerwünschten Wirkungen dieser Stoffe im Ver-

hältnis zu ihrem Nutzen mehr und mehr Bedeutung beigemessen wurde. 

4.2.2.4 Änderungen in der Strategie zur Überwachung der Blauzungenkrankheit 

Die Überwachungsprogramme und ihre konkrete Umsetzung wurden u. a. wegen der Entwick-

lung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes seit Beginn des BTV-8-Geschehens in Mittel-

europa neben den Änderungen zu Verbringungsverboten und ihren Ausnahmen mit am häu-

figsten angepasst und überarbeitet (siehe Tabelle 11 im Anhang). 

In Bezug auf den Vektorbezug der BT sind im Rahmen des europäischen Rechts in diesem 

Zusammenhang folgende Änderungen hervorzuheben: 
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• Verordnung (EG) Nr. 1108/2008 der Kommission vom 7. November 2008 zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Mindestanforderungen an die Pro-

gramme zur Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit und der Bedingun-

gen für die Ausnahme von Sperma aus dem Verbringungsverbot gemäß der Richtli-

nie 2000/75/EG des Rates (ABl. EU L 299 vom 8. November 2008, S. 17–22), mit der eine 

Anpassung der Überwachungsprogramme an die veränderten Immunstatus der empfäng-

lichen Tiere infolge der in der EU durchgeführten Impfungen erfolgte. 

• Verordnung (EG) Nr. 123/2009 der Kommission vom 10. Februar 2009 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Bedingungen für die Verbringung von Tie-

ren innerhalb derselben Sperrzone und der Bedingungen für die Ausnahme von Tieren 

vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG des Rates (ABl. EU L 40 vom 

11. Dezember 2009, S. 3–6) zur Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem Gutachten der 

EFSA zu Vektoren und Impfstoffen (EFSA, 2007b) und entsprechender Anpassung des 

Überwachungsprogramms anhand von Sentineltieren. 

• Verordnung (EG) Nr. 789/2009 der Kommission vom 28. August 2009 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich des Schutzes vor Vektorangriffen und der 

Mindestanforderungen an die Programme zur Überwachung und Beobachtung der Blau-

zungenkrankheit (ABl. EU L 227 vom 29. August 2009, S. 3–6) erweiterte die Überwa-

chung zur Feststellung einer möglichen Einschleppung des BTV über das reine Sentinel-

tierprogramm hinaus. 

• Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission vom 30. Mai 2012 zur Än-

derung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtli-

nie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung 

der Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, die für Verbringungen bestimmter 

Tiere von für die Blauzungenkrankheit empfänglichen Arten gelten (ABl. EU L 141 vom 

31. Mai 2012, S. 7–13) mit einer grundlegenden Überarbeitung der Überwachungspro-

gramme, um entsprechend Erwägungsrund 10 der genannten Durchführungsverordnung 

den MSs mehr Flexibilität zu ermöglichen. Hierzu wurden die Erkenntnisse der EFSA ein-

bezogen (EFSA, 2011a). Durch die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 in der Ursprungsfas-

sung vom 26. Oktober 2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) wurden die 

vorgeschriebenen Programme innerhalb der Sperrzonen als Überwachungsprogramme, 

die außerhalb derselben als Beobachtungsprogramme definiert (Artikel 4 in Verbindung 

mit Anhang I). Diese Trennung wurde mit der genannten Durchführungsverordnung in Zu-

sammenhang mit weiteren Maßnahmen zur Vereinfachung der Überwachungs- und Be-

obachtungsprogramme entsprechend des EFSA-Gutachtens über die Überwachung und 

Beobachtung der Blauzungenkrankheit (EFSA, 2011a) aufgelöst (Erwägungsgründe 2 und 

10 in Verbindung mit Artikel 1 Nummer 1 und dem Anhang der genannten 
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Durchführungsverordnung). Des Weiteren wurden die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

zum gesicherten Vorkommen einer diaplazentaren-Übertragung – ausschließlich bei Se-

rotyp 8 – in die Verordnung aufgenommen (Erwägungsgrund 15 in Verbindung mit EFSA, 

2011b) 

Im nationalen Recht erfolgte im Rahmen der Änderungshistorie eine Abschwächung der nati-

onalen Vorgaben des § 3 der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit (Blau-

zungenV) vom 22. März 2002 (BGBl. I S. 1.241) in Bezug auf die Insektizidbehandlung der 

Tiere, ihres Stalles oder sonstigen Standortes: 

• Originalfassung in der Gültigkeit vom 12. April 2002: obligatorische Insektizidbehandlung 

• Fassung vom 28. Dezember 2007: fakultative Insektizidbehandlung (Einfügung des neuen 

Absatzes 1a durch Verordnung zur Entfristung von Änderungen der Verordnung zum 

Schutz vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I 

S. 3.144)). Diese nationale Anpassung erfolgte nicht auf Grund einer Änderung des kor-

respondierenden EU-Rechts. 

4.2.3 Änderungshistorie am Beispiel der Verbringungsregelungen von leben-
den Tieren im europäischen und nationalen Recht 

Die zeitlich und inhaltlich schnelle Abfolge von strategischen und inhaltlichen Änderungen in-

nerhalb der europäischen und nationalen Rechtsetzung wird am Beispiel der wirtschaftlich be-

deutsamen Verbringungsverbote für lebende Tiere und ihrer Ausnahmen dargestellt. 

4.2.3.1 Das europäische Recht 

In der Richtlinie 2000/75/EG ist ursprünglich ein allgemeines Verbringungsverbot in und aus 

betroffenen Betrieben und aus der Schutzzone festgelegt: Beim Seuchenverdacht besteht ein 

Verbringungsverbot von empfänglichen Tieren in oder aus dem Betrieb, welches bis zum Ak-

tivwerden des amtlichen Tierarztes schon durch den Besitzer bzw. Halter der Tiere umgesetzt 

werden muss (Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d i in Verbindung mit Absatz 3). Verbringungen 

empfänglicher Tiere aus der Schutzzone sind grundsätzlich untersagt (Artikel 9 Ab-

satz 1 Buchstabe c). 

Von den Ausnahmemöglichkeiten vom grundsätzlichen Verbringungsverbot wird in der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1266/2007 Gebrauch gemacht, welche u. a. verfahrenstechnische Vorga-

ben enthält, um das Vorliegen der Voraussetzungen für Verbringungen zu beantragen und 

nach deren Bewilligung zu melden. 

Anforderungen und Voraussetzungen, die unter bestimmten Bedingungen für Verbringungen 

aus einer Schutzzone in eine Kontrollzone entsprechen der Ursprungsversion der 
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Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 vom 26. Oktober 2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, 

S. 37–52) galten, werden in Tabelle 8 zusammengefasst. 

Tabelle 8: Verbringungsregelungen entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 in der Fassung vom 
26. Oktober 2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) 

Artikel Haustier-ka-
tegorie 

Ausnahmemöglichkeit vom Verbringungsverbot aus einer 
Schutzzone in eine Kontrollzone 

Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 vom 26. Oktober 2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–
52) 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 1 

Tiere, in sai-
sonal vektor-
freien Zeit 

Die Tiere wurden entweder in einer saisonal von der BT freien 
Zone im vektorfreien Zeitraum geboren oder mindestens 60 Tage 
gehalten und höchstens sieben Tage vor dem Transport negativ 
auf BTV getestet. Der Labortest ist bei Staaten, die anhand von 
über drei Jahre reichende epidemiologische Daten den vektorfreien 
Zeitraum nachweisen, nicht notwendig. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 2 

Tiere, die vor 
Vektorangrif-
fen geschützt 
wurden 

Die Tiere wurden mindestens 60 Tage vor Vektorangriffen ge-
schützt. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 3 

Tiere, in sai-
sonal vektor-
freien Zeit 

Die Tiere wurden in einem vektorfreien Zeitraum in einer entspre-
chenden Zone gehalten und mindestens 28 Tage nach Beginn der 
vektorfreien Zeit negativ auf Antikörper gegen BTV getestet. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 3 

Tiere, die vor 
Vektorangrif-
fen geschützt 
wurden 

Eine weitere Möglichkeit besteht in einem mindestens 28-tätigen 
Vektorschutz und einem negativen Antikörpertest mindestens 28 
Tage nach Beginn dieses Vektorschutzes. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 4 

Tiere, in sai-
sonal vektor-
freien Zeit 

In einer saisonal freien Zone in der entsprechenden vektorfreien 
Zeit gehaltene Tiere können verbracht werden, wenn mindestens 
14 Tage nach Beginn der vektorfreien Zeit ein negativer Virusnach-
weis im Labortest erfolgt. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 4 

Tiere, die vor 
Vektorangrif-
fen geschützt 
wurden 

Des Weiteren steht diese Möglichkeit der Beförderung nach erfolg-
tem Virusnachweis auch für solche Tiere offen, die 14 Tage lang 
gegen Vektorangriffe geschützt wurden und darauf folgend mindes-
tens 14 Tage nach Beginn des Vektorschutzes negativ getestet 
wurden. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 5 

Geimpfte 
Tiere 

Transportmöglichkeit für Tiere, die nach einem von der zuständigen 
Behörde beschlossenen Impfprogramm immunisierte wurden, im 
Zeitraum der garantierten Immunität: Möglichkeit der Beförderung, 
wenn die Tiere mindestens 60 Tage vorher immunisiert wurden o-
der sie mit einem inaktivierten Impfstoff mindestens vor dem Zeit-
raum geimpft wurden, der für das Einsetzten der Immunität von Nö-
ten ist und die Wiederkäuer mindestens 14 Tage nach einsetzten 
der Immunität negativ auf BTV getestet wurden. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 5 

Geimpfte 
Tiere 

Geimpfte Tiere, welche innerhalb des nach der Impfstoff-Spezifika-
tion vorgegebenen Immunitätszeitraums nachgeimpft wurden, dür-
fen aus einer Schutzzone in eine Kontrollzone verbracht werden. 
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Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 5 

Geimpfte 
Tiere, in sai-
sonal vektor-
freier Zeit 

Ferner dürfen Tiere, die in der vektorfreien Zeit in einer entspre-
chenden Zone geboren oder mindestens 60 Tage in einer solchen 
Zeit und Zone gehalten wurden, nach Impfung und einsetzender 
Immunität ebenfalls verbracht werden. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 6 

Tiere aus ei-
ner Schutz-
zone mit le-
diglich einem 
zirkulieren-
dem Serotyp 

Wenn in einer Schutzzone nicht mehr als ein Serotyp des Blauzun-
genvirus zirkuliert, besteht die Möglichkeit, Tiere, die immer in ei-
nem solchen Gebiet gelebt haben, aus dieser Zone in eine Kontroll-
zone zu verbringen, wenn ein positiver Antikörpernachweis 60 bis 
360 Tage vor dem Transport stattgefunden hat oder dieser positive 
Antikörpernachweis mindestens vor 30 Tage und in Kombination 
mit einem negativen BTV-Nachweis höchstens sieben Tage vor der 
Beförderung durchgeführt wurde. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe a in Ver-
bindung mit An-
hang III A 7 

Tiere mit An-
tikörpern 

Tiere, die serologisch auf alle möglicherweise vorhandenen Seroty-
pen eines Gebietes positiv getestet wurden und entweder diese La-
bortests 60 bis 360 Tage vor der Verbringung durchgeführt wurden 
oder mindestens 30 Tage vorher und in Verbindung mit einem ne-
gativen Virusnachweis höchstens sieben Tage vor dem Transport 
erfolgt ist, können verbracht werden. 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe b 

Alle emp-
fänglichen 
Haustiere 

Auf Grundlage einer Risikobewertung besteht die Möglichkeit, dass 
die zuständige Behörde des Ursprungsorts bestimmte Maßnahmen 
in Form von Tiergesundheitsgarantien für die Verbringung vor-
schreibt und die zuständige Behörde des Bestimmungsorts diese 
genehmigt oder dass die Tiere zur unmittelbaren Schlachtung be-
stimmt sind 

Artikel 7 Ab-
satz 2 Buch-
stabe c 

Schlachttiere Die Tiere sind zur unmittelbaren Schlachtung bestimmt. 

4.2.3.2 Das nationale Recht 

Das nationale Recht diente in Bezug auf die BT vornehmlich der Umsetzung des europäischen 

Rechts. Da jedoch das Tiergesundheitsrecht nicht vollständig harmonisiert war, bestand für 

den nationalen Gesetzgeber die Möglichkeit, im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, über die 

Bestimmungen der gemeinschaftsrechtlichen Normen hinauszugehen. In Bezug auf konkrete 

Verbringungsregelungen wurde hiervon jedoch in DEU kein Gebrauch gemacht. 

Der Vollzug zwischen den Mitgliedsstaaten differierte zwar im Einzelfall (z. B. innerstaatliche 

Verbringungen auf der Grundlage nationaler Tierhaltererklärungen), beruhte jedoch auf den 

europarechtlichen Vorgaben. Es handelte sich diesbezüglich um unterschiedliche Auslegung 

der europäischen Normen und wurde nicht durch abweichende nationale Rechtsgrundlagen 

hervorgerufen. 

4.2.3.3 Einbeziehung wissenschaftlicher Expertise in Bezug auf die Verbringungen 
lebender Tiere 

In die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 flossen entsprechend Erwägungsgrund 20 verbrin-

gungsspezifische Empfehlungen der EFSA-Expertise in Bezug auf den Einsatz von Insektizi-

den und Repellentien beim Transport ein (EFSA, 2007b). 
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Des Weiteren entstammen die in der genannten Verordnung für Ausnahmen vom Verbrin-

gungsverbot vorgesehenen 60 Tage für eine Haltung in einer vektorfreien Zone oder einer 

sonstigen Haltung unter Vektorschutz der wissenschaftlichen Stellungnahme der EFSA-Ex-

perten, welche anhand eines Berechnungsmodells ermittelten, dass zwischen dem Ende einer 

BT-Infektion und der sicheren Verbringung eines Tieres in eine BT-freie Zone ein EEM (num-

ber of days between the end of epidemic and movement or trade) von über 60 Tagen vergan-

gen sein sollte. Dies gelte entsprechend für die Möglichkeit eine vektorfreie Quarantäne 

(EFSA, 2007a). Des Weiteren wurde das EFSA-Gutachten über Vektoren der Blauzungen-

krankheit und Impfstoffe gegen die Blauzungenkrankheit vom 27. April 2007 (EFSA, 2007b) 

für die Festlegung von Vorgaben für die Verbringung von durch Impfung oder natürliche Er-

krankung immunisierte Tiere aus dem Sperrgebiet berücksichtigt (Erwägungsgrund 18 in Ver-

bindung mit Anhang III der genannten Verordnung). 

In Bezug auf die Änderungshistorie sind nach Durchführung des dritten Bearbeitungsschritts 

folgende Bezüge von Relevanz: 

• Verordnung (EG) Nr. 123/2009 der Kommission vom 10. Februar 2009 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Bedingungen für die Verbringung von Tie-

ren innerhalb derselben Sperrzone und der Bedingungen für die Ausnahme von Tieren 

vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG des Rates (ABl. EU L 40 vom 

11. Februar 2009, S. 3–6): Aufnahme der Stellungnahme der EFSA-Experten aus dem 

Jahr 2007 in Bezug auf die Erleichterungen der Verbringungsvorgaben für durch Impfung 

immunisierte Tiere (EFSA 2007b). 

• Verordnung (EG) Nr. 789/2009 der Kommission vom 28. August 2009 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich des Schutzes vor Vektorangriffen und der 

Mindestanforderungen an die Programme zur Überwachung und Beobachtung der Blau-

zungenkrankheit (ABl. EU L 227 vom 29. August 2009, S. 3–6): Einbeziehung der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse des EFSA-Gutachtens über das Risiko der Übertragung der 

Blauzungenkrankheit bei der Durchfuhr von Tieren vom 11. September 2008 (EFSA, 

2008b). 

• Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission vom 30. Mai 2012 zur Än-

derung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtli-

nie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung 

der Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, die für Verbringungen bestimmter 

Tiere von für die Blauzungenkrankheit empfänglichen Arten gelten (ABl.EU  L 141 vom 

31. Mai 2012, S. 7–13): Aufnahme der EFSA-Expertise vom 11. September 2008 (EFSA, 

2008b) in Bezug auf die wissenschaftlich fehlende sichere Schutzwirkung der Behandlung 

mit Insektiziden und Repellentien von Tieren vor und beim Transport und die verpflichtende 
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Behandlung der Tiere bei der Durchfuhr. Beachtung der Belege transplazentarer Virus-

übertragungen des Serotyps 8 entsprechend des EFSA-Gutachtens über den Serotyp 8 

der Blauzungenkrankheit (EFSA, 2011b) bei der Begrenzung der Verbringungsbeschrän-

kung trächtiger Tiere. 

4.2.3.4 Änderungshistorie in Bezug auf Ausnahmen vom Verbringungsverbot leben-
der Tiere 

Die relevanten inhaltlichen Änderungen der rechtlichen Normen zu Vorschriften über Verbrin-

gungen lebender Tiere sind entsprechend des zweiten Bearbeitungsschritts aus Tabelle 9 er-

sichtlich. 

Tabelle 9: Relevante inhaltlichen Änderungen der rechtlichen Normen zu Vorschriften über Verbringungen 
lebender Tiere in Bezug auf die BT 

Jahr des 
ersten 
In-Kraft-
Tretens 

Titel der Norm Inhaltliche Änderung 

Europäisches Recht 

2003 

Entscheidung 2003/828/EG der Kommis-
sion vom 25. November 2003 zur Abgren-
zung von Schutz- und Überwachungszo-
nen in Bezug auf die Blauzungenkrankheit 
(ABl. EG L 311 vom 27.11.2003, S. 41–
45) 

• Listung der auf Grund von BT reglemen-
tierten Gebiete. 

• Grundlegende Ausnahmen vom Verbrin-
gungsverbot der Richtlinie 2000/75/EG. 

2005 

Entscheidung 2005/393/EG der Kommis-
sion vom 23. Mai 2005 zur Abgrenzung 
von Schutz- und Überwachungszonen in 
Bezug auf die Blauzungenkrankheit und 
zur Regelung der Verbringung von Tieren 
innerhalb der und aus diesen Zonen 
(ABl. EU L 130 vom 24.5.2005, S. 2–28) 

• Verbringungsregelungen für Tiere inner-
halb und aus der 20-Kilometer-Zone her-
aus. 

• Verbringungsregelungen für Tiere aus ei-
ner Sperrzone in ein nicht reglementiertes 
Gebiet. 

• Regelungen für die Durchfuhr von Tieren 
durch Sperrgebiete. 

• Unterteilung der Transporte aus einer 
Sperrzone in Transporte innerhalb eines 
Mitgliedsstaats sowie Verbringungen zum 
innergemeinschaftlichen Handel. 

• Ausnahmen vom Verbringungsverbot für 
geimpfte Tiere. 

• Einführung der Insektizidbehandlung von 
Tieren und Fahrzeugen im Rahmen von 
Verbringungen aus nicht reglementierten 
Gebieten durch Sperrgebiete. 

Entscheidung 2005/434/EG der Kommis-
sion vom 9. Juni 2005 zur Änderung der 
Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich 
der Gewährung von Ausnahmen von dem 
Verbringungsverbot für inländische Ver-
bringungen von Tieren aus den Sperrzo-
nen (ABl. EU L 151 vom 14.6.2005, 
S. 21–22) 

Ausnahmen vom Verbringungsverbot für 
Jungtiere im Alter von unter zwei Monaten, 
wenn diese in einen vor Vektoren geschütz-
ten Mastbetrieb verbracht wurden. 
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Entscheidung 2005/763/EG der Kommis-
sion vom 28. Oktober 2005 zur Änderung 
der Entscheidung 2005/393/EG hinsicht-
lich der Sperrzonen für die Blauzungen-
krankheit in Spanien (ABl. EU L 288 vom 
29.10.2005, S. 54–55) 

Eröffnung von Verbringen von Schlachttieren 
auch über die Grenzen des einzelnen Mit-
gliedsstaates bei Erfüllung der entsprechen-
den Voraussetzungen. 

2006 

Entscheidung 2006/577/EG der Kommis-
sion vom 22. August 2006 über bestimmte 
Maßnahmen zum Schutz vor der Blauzun-
genkrankheit (ABl. EU L 229 vom 
23.8.2006, S. 10–14) 

Grundsätzliches Verbringungsverbot von 
empfänglichen Tieren aus den von BT be-
troffenen Regionen in andere Teile der Ge-
meinschaft, aber auch Drittländer. In 
Deutschland waren die Bundesländer Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Hessen betroffen. Bezogen auf Rhein-
land-Pfalz handelte es sich um die nördli-
chen Kreisverwaltungen und die Verwaltun-
gen der kreisfreien Städte bis zu einer Linie 
Rhein-Hunsrück-Kreis, Mainz-Bingen und 
Birkenfeld, wobei die beiden letztgenannten 
Kreise nur teilweise einbezogen wurden. 
Ausnahmen vom Verbringungsverbot waren 
jedoch weiterhin entsprechend der Entschei-
dung 2005/393/EG möglich. 

2007 

Entscheidung 2007/354/EG der Kommis-
sion vom 21. Mai 2007 zur Änderung der 
Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich 
Sperrzonen im Zusammenhang mit der 
Blauzungenkrankheit (ABl. EU L 133 vom 
25.5.2007, S. 37–39) 

Eröffnung von Ausnahmemöglichkeiten des 
Verbringens von empfänglichen Tieren in-
nerhalb und aus der 20-Kilometer-Zone her-
aus: 
• Der Transporte zum Zwecke der Schlach-

tung wurde ohne Erlaubnis ermöglicht. 
• Unter Auflagen und mit Genehmigung der 

zuständigen Behörde war ein Verbringen 
von Tiere auch aus der 20-Kilometer-Zone 
in die angegliederte Sperrzone möglich. 

Diese Transportwege standen jedoch ledig-
lich für solche Tiere offen, welche nicht für 
den innergemeinschaftlichen Handel vorge-
sehen waren. 
 
Eröffnung einer Ausnahme von der Insekti-
zidbehandlung in der vektorfreien Zeit wäh-
rend der Ruhezeiten bei der Durchfuhr von 
Tieren aus reglementierten Gebieten. 

Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kom-
mission vom 26. Oktober 2007 mit Durch-
führungsvorschriften zur Richtli-
nie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der 
Bekämpfung, Überwachung und Be-
obachtung der Blauzungenkrankheit so-
wie der Beschränkungen, die für Verbrin-
gungen bestimmter Tiere von für die Blau-
zungenkrankheit empfänglichen Arten gel-
ten (ABl. EU L 283 vom 27.10.2007, 
S. 37–52) 

Grundsätzliche Neuregelung der Ausnah-
men vom Verbringungsverbot der Richtli-
nie 2000/75/EG. 

2008 

Verordnung (EG) Nr. 289/2008 der Kom-
mission vom 31. März 2008 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit 
Durchführungsvorschriften zur Richtli-
nie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der 

Wortlaut der Gesundheitsbescheinigungen 
wird festgelegt. 
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Bekämpfung, Überwachung und Be-
obachtung der Blauzungenkrankheit so-
wie der Beschränkungen, die für Verbrin-
gungen bestimmter Tiere von für die Blau-
zungenkrankheit empfänglichen Arten gel-
ten (ABl. EU L 89 vom 1.4.2008, S. 3–8) 

Verordnung (EG) Nr. 384/2008 der Kom-
mission vom 29. April 2008 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hin-
sichtlich der Bedingungen für die Aus-
nahme trächtiger Tiere vom Verbrin-
gungsverbot gemäß der Richtli-
nie 2000/75/EG des Rates (ABl. EU L 116 
vom 30.4.2008, S. 3–4) 

• Im Hinblick auf die Untersuchung schon 
einmal erkrankter Tiere auf Antikörper 
wurde klargestellt, dass diese Tiere nie 
gegen BTV geimpft worden sein durften. 

• Bei ungeimpften Tieren wird sowohl in 
Gebieten mit nur einem Serotyp, als auch 
in Gebieten mit mehreren Serotypen ein 
zweiter positiver Antikörpertest verlangt. 

• Der Transport von Schlachttieren hat un-
mittelbar zu erfolgen und wird unter tier-
ärztlicher (vormals amtlicher) Überwa-
chung durchgeführt. 

• Festlegung strengerer Voraussetzungen 
an Verbringungskriterien durch MSs wa-
ren für Tiere, die jünger als 90 Tage wa-
ren, seit Geburt vektorgeschützt gehalten 
und nach spezifischen Vorgaben getestet 
wurden, möglich. 

Verordnung (EG) Nr. 394/2008 der Kom-
mission vom 30. April 2008 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hin-
sichtlich der Bedingungen für Ausnahmen 
bestimmter Tiere empfänglicher Arten 
vom Verbringungsverbot gemäß der 
Richtlinie 2000/75/EG des Rates (ABl. EU 
L 117 vom 1.5.2008, S. 22–23) 

Verordnung (EG) Nr. 708/2008 der Kom-
mission vom 24. Juli 2008 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hin-
sichtlich der Bedingungen für die Aus-
nahme bestimmter Tiere empfänglicher 
Arten vom Verbringungsverbot gemäß der 
Richtlinie 2000/75/EG des Rates (ABl. EU 
L 197 vom 25.7.2008, S. 18–22) 

• Einbeziehung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse zur diaplazentaren Übertragung und 
Impfung in Bezug auf die Verbringung 
trächtiger Tiere. 

• Ausnahmen für Exporttiere. 
• Konkretisierung der Vorgaben für Ausnah-

men der Verbringungsbeschränkungen für 
Schlachttiere (Ruhepausen). 

2009 

Verordnung (EG) Nr. 123/2009 der Kom-
mission vom 10. Februar 2009 zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 
hinsichtlich der Bedingungen für die Ver-
bringung von Tieren innerhalb derselben 
Sperrzone und der Bedingungen für die 
Ausnahme von Tieren vom Verbringungs-
verbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG 
des Rates (ABl. EU L 40 vom 11.2.2009, 
S. 3–6) 

Bei Verbringungen empfänglicher, entspre-
chend des Impfprogramm des MS geimpfter 
Tiere aus dem neu definierten „Gebiet mit 
geringem Risiko“ innerhalb einer Sperrzone 
war ein Erregeridentifikationstest bzw. BTV-
Nachweis nicht mehr notwendig. 

Verordnung (EG) Nr. 789/2009 der Kom-
mission vom 28. August 2009 zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 
hinsichtlich des Schutzes vor Vektoran-
griffen und der Mindestanforderungen an 
die Programme zur Überwachung und Be-
obachtung der Blauzungenkrankheit 
(ABl. EU L 227 vom 29.8.2009, S. 3–6) 

• Einführung der „Sperrzone mit Impfung 
und ohne Zirkulation spezifischer Seroty-
pen des Blauzungenvirus (Gebiet mit ge-
ringem Risiko)“. 

• Verbringungen von Tieren in einem Zeit-
raum mit geringem Übertragungsrisiko 
waren auch ohne zusätzliche labordiag-
nostische Tests möglich. 

• Eine Insektizidbehandlung war bei Durch-
fuhren von bis zu einem Tag Dauer nicht 
mehr notwendig. 

• Einführung des Begriffs „vektorgeschütz-
ter Betrieb“.
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• Verbringungen von Tieren nach 60 Tagen 
Haltung in einem vektorgeschützten Be-
trieb wurde ermöglicht. 

• Die verpflichtende serologische bzw. viro-
logische Testung aller Tiere bei Verbrin-
gungen in der vektorfreien Zeit bzw. nach 
einer jeweils definierten Zeit der Haltung 
in einem vektorgeschützten Betrieb wurde 
auf Stichproben reduziert. 

2012 

Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 456/2012 der Kommission vom 
30. Mai 2012 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Richtli-
nie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der 
Bekämpfung, Überwachung und Be-
obachtung der Blauzungenkrankheit so-
wie der Beschränkungen, die für Verbrin-
gungen bestimmter Tiere von für die Blau-
zungenkrankheit empfänglichen Arten gel-
ten (ABl. EU L 141 vom 31.5.2012, S. 7–
13) 

• Die verpflichtende Behandlung der Tiere 
mit Insektiziden bei der Durchfuhr wurde 
gestrichen. 

• Einschränkungen bei der Verbringung 
trächtiger Tiere gelten lediglich für den 
Serotyp 8. 

• Einführung des „vorläufig freien Gebiets“. 
• Streichung des „Gebiets mit geringem Ri-

siko“ auf Grund der Eröffnung der Mög-
lichkeit der Impfung auch außerhalb der 
Sperrzone. 

• Definition der Kriterien für die Zulassung 
des vektorgeschützen Betriebs. 

Nationales Recht 

2002 
Verordnung zum Schutz gegen die Blau-
zungenkrankheit vom 22. März 2002 
(BGBl. I S. 1.241) 

„Lex specialis“ zur Bekämpfung der BT und 
Umsetzung der Richtlinie 2000/75/EG. 

2006 

Verordnung zum Schutz vor der Ver-
schleppung der Blauzungenkrankheit vom 
22. August 2006 (eBAnz AT43 2006 V1) 

Teil der Verordnung zur Bekämpfung der 
Blauzungenkrankheit. Auf Grund der Eile, 
welche durch den Ausbruch von BTV-8 im 
deutsch-niederländisch-belgischen Grenzge-
biet bestand, wurde sie ohne die Zustim-
mung des Bundesrats verabschiedet und 
hätte daher nur bis zum 22. Februar 2007 
gegolten. Am 31. August 2006 wurde sie 
durch die genannte Verordnung zum Schutz 
vor der Verschleppung der Blauzungen-
krankheit (BlauzungenSchV 2006) ersetzt. 

Verordnung zur Durchführung gemein-
schaftsrechtlicher Vorschriften über Maß-
nahmen zur Bekämpfung, Überwachung 
und Beobachtung der Blauzungenkrank-
heit vom 31. August 2006 (EG-Blauzun-
genbekämpfung-Durchführungsverord-
nung – BlauzungenSchV 2006) (e-
BAnz 2006 AT46 V1) 

Verbringen empfänglicher Tiere ausdrücklich 
mögliche, wenn der Transport in eine Sperr-
zone eines anderen Mitgliedsstaats stattfin-
det und die Einhaltung der Vorschriften zum 
Verbringen innerhalb derselben Sperrzone 
bzw. aus einer Schutzzone in eine Kontroll-
zone der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 
eingehalten werden. 
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4.3 BTV-Impfstrategie: Einführung der Impfung in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Bis Ende des Jahres 2007 wurde eine strikte Nicht-Impf-Strategie durch den nationalen Ge-

setzgeber verfolgt. Anhand des vierten Bearbeitungsschritts konnte herausgearbeitet werden, 

dass sich in Folge der Ausbreitung des Serotyps 8 in DEU ein Strategiewechsel hin zu einer 

kontrollierten, von der KOM überwachten Impfstrategie mit inaktivierten Impfstoffen vollzog. 

4.3.1 Wissenschaftlicher Stand der Empfehlungen zur Impfung im Jahr 2007 

Im EFSA-Gutachten über den Ursprung und das Vorkommen der Blauzungenkrankheit (EFSA, 

2007a) wurde hervorgehoben, dass die individuelle Impfstrategie für eine Region, außer von 

der epidemiologischen Situation, auch von der Art des Impfstoffes und dem Ziel der Kampagne 

abhängt. Ziel könne einerseits die Reduktion von Todesfällen und Milderung der klinischen 

Erscheinungen, die Eindämmung eines BT-Geschehens, die Verhinderung einer Weiterver-

breitung zu Beginn eines Ausbruchsgeschehens oder in endemischen Gebieten, die BTV-Frei-

heit einer Region sowie die Ermöglichung sicherer Tierbewegungen sein. Im Rahmen von 

Impfkampagnen solle immer eine möglichst hohe Herdenimmunität angestrebt und alle Haus-

wiederkäuer in die Impfkampagne einbezogen werden. Ohne weitere begleitende Maßnah-

men könne eine Impfkampagne lediglich in Zusammenhang mit geographischen und klimati-

schen Vorteilen – wie unter anderem kalten Wintern, geringem Vektorvorkommen oder gerin-

gen Neueinschleppungen durch natürliche Barrieren – zu einer BTV-Eradikation führen. 

Diese allgemeinen Empfehlungen zur Bedeutung einer eventuellen BTV-Impfstrategie und ih-

rer Einordnung in das Konzert der Bekämpfungsmaßnahmen wurde im folgenden Gutachten 

(EFSA, 2007b) konkretisiert. Impfungen gegen BTV stellten nach Ansicht der Experten die 

schärfste Waffe der Seuchenbekämpfung dar, bedürften jedoch eines Bekämpfungspro-

gramms auf nationaler Ebene. Es sollten zur Immunisierung Impfstoffe verwandt werden, wel-

che eine Virämie im Wiederkäuer verhindern. Dies sein auch ein hinreichendes Kriterium, um 

Impfstoffe in ihrer Effektivität zu beurteilen. Die Sicherheit inaktivierter Impfstoffe sei generell 

hoch. Nachteile seien kurze Immunitätsdauer und höheren Anzahl nötiger Nachimpfungen, um 

eine belastbare Herdenimmunität zu erreichen. 

Im Rahmen der nationalen Informationen zur Impfung gegen BTV Serotyp 8 (FLI, 2008) wurde 

unterstrichen, dass die Impfung als einzige wirksame Schutzmaßnahme gegen BTV-8 anzu-

sehen sei. Eine flächendeckende Impfung sei notwendig, da durch den Schutz vor einer Infek-

tion des Individuums es u. a. zu einer Senkung des allgemeinen Infektionsdrucks im Rahmen 

der Verringerung der Wahrscheinlichkeit der Weitergabe des Virus komme. Bisher nicht zuge-

lassene inaktivierte monovalente Impfstoffe wurden in einer Studie auf Unschädlichkeit getes-

tet (Gethmann et al., 2009). Die Impfstoffe wurden gut vertragen und im Rahmen von 



Ergebnisse 

71 

Infektionsversuchen des FLI konnte nachgewiesen werden, dass korrekt vakzinierte, nicht be-

reits infizierte Wiederkäuer bereits nach ca. drei Wochen und für über ein Jahr vor BTV-8 

geschützt waren (Oura et al., 2012; Wäckerlin et al., 2010; Eschbaumer et al., 2009). 

Ausgehend von einer durch die KOM organisierten Konferenz im Januar 2008 bezüglich der 

Impfung gegen die BT wurden auch in anderen MSs Impfkampagnen initiiert (KOM, 2008). 

4.3.2 Rechtliche Entwicklung 

Im Bundesmaßnahmenkatalog wurde im Jahr 2002 auf die Bedeutung der Impfung für die 

dauerhafte Bekämpfung verwiesen (Teil X, Nr. 4, Absatz 2), jedoch grundsätzlich die Bekämp-

fung akuter Ausbrüche ohne Impfung favorisiert (Teil X, Nr. 4, Absatz 1). In diesem Zusam-

menhang wurde auf die Gefahr der Übertragung von attenuierten Impfviren durch Vektoren 

sowie die hohen Kosten und die aufwändigere Grundimmunisierung mit inaktivierten und re-

kombinanten Impfstoffen hingewiesen (Teil X, Nr. 4, Absatz 5-7). Die fehlende Zulassung und 

Verfügbarkeit in der EU wurden ebenfalls hervorgehoben (Teil X, Nr. 4, Absatz 3). 

Impfungen waren seit 2000 grundsätzlich durch die Richtlinie 2000/75/EG unter bestimmten 

Bedingungen in der Schutzzone erlaubt (Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 9 der genannten 

Richtlinie). In der Kontrollzone durfte hingegen nicht geimpft werden (Artikel 10). Da ganz DEU 

im Rahmen des BTV-8-Geschehens ab 2007 als Schutzzone definiert war, konnte der natio-

nale Rechtsgeber Impfungen in DEU nicht nur ermöglichen, sondern überdies vorschreiben 

(Artikel 9 Absatz 2). Das europäische Recht ermöglichte bereits im Jahr 2007 nach Artikel 8 

der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 

2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel (ABl. EG L 311 vom 

28. November 2001, S. 1–66) die Verwendung nicht zugelassener Impfstoffe in Fällen schwe-

rer Epidemien, wenn kein ausreichend wirksames Mittel vorhanden war. 

Die Möglichkeit der Impfung und die Aufhebung des generellen Impfverbots in DEU wurde 

gegen Ende des Jahres 2007 eingeleitet. Das Impfverbot des § 2 der Verordnung zum Schutz 

gegen die Blauzungenkrankheit (BlauzungenV) vom 22. März 2002 (BGBl. I S. 1.241) in der 

Fassung vom 11. Juli 2007 wurde durch die Verordnung zur Änderung von Verordnungen zum 

Schutz vor der Blauzungenkrankheit vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3.144) aufgehoben. 

Die Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen 

zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit (EG-Blauzungen-

bekämpfung-Durchführungsverordnung) vom 31. August 2006 (eBAnz 2006 AT46 V1) in der 

Fassung vom 28. Dezember 2007 führte nach Änderung durch die Verordnung zur Änderung 

von Verordnungen zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I 

S. 3.144) darauf die Möglichkeit der Impfung im neu gefassten § 4 auf. Impfungen mit einem 
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inaktivierten Impfstoff gegen den Serotyp 8 waren hiernach auf Anordnung der zuständigen 

Behörde erstmals möglich. 

Die Impfung gegen den Serotyp 8 wurde im Folgenden durch § 4 der Verordnung zur Durch-

führung gemeinschaftsrechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur 

Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit (EG-Blauzungenbe-

kämpfungs-Durchführungsverordnung) vom 31. August 2006, geändert durch die Verordnung 

zur Änderung der EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung, der Geflügelpest-

Verordnung und der Viehverkehrsverordnung vom 25. April 2008 (BGBl. I S. 764), in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1.905), erstmals eingehend 

geregelt. Es durfte für die Impfung empfänglicher Tiere lediglich ein zugelassener oder von 

der Zulassung befreiter, inaktivierter Impfstoff, welcher ausschließlich gegen den Serotyp 8 

wirkte, eingesetzt werden. Kombinationsimpfstoffe und attenuierte Lebendvakzinen waren ver-

boten. Halter von Hauswiederkäuern hatten nach den Vorgaben der zuständigen Behörde ihre 

Tiere impfen zu lassen; dies bedeutete, dass eine grundsätzliche Impfpflicht bestand. Zusätz-

lich konnten auf behördliche Anordnung aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung auch an-

dere Tiere als Rinder, Schafe und Ziegen der Pflicht der Impfung unterliegen. Nach der Imp-

fung mussten die Tierhalter innerhalb von sieben Tagen der zuständigen Behörde die Durch-

führung der Impfung anzeigen. 

Durch die Richtlinie 2012/5/EU vom 14. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2000/75/EG 

des Rates hinsichtlich der Impfung gegen die BT wurde der Entwicklung inaktivierter Impfstoffe 

gegen die BT Rechnung getragen. Zuvor bezog sich die Richtlinie 2000/75/EG beim Wort 

„Impfung“ auf modifizierte oder abgeschwächte Lebendimpfstoffe, welche zu einer uner-

wünschten Zirkulation des Impfvirus in räumlich nahegelegenen ungeimpften Tierbeständen 

führen können (Erwägungsgrund 3 der genannten Richtlinie). Diese Gefahr besteht bei inakti-

vierten Impfstoffen nicht, weshalb diese von der KOM als Mittel der Wahl bei der Bekämpfung 

und Vorbeugung der BT gesehen wurden (Erwägungsgrund 5 in Verbindung mit Artikel 1 der 

genannten Richtlinie zur Änderung des Artikels 5 der Richtlinie 2000/75/EG). In den Erwä-

gungsgründen wurde dies unter Bezugnahme auf die Erfahrungen mit BT-Impfungen mit sol-

chen inaktivierten Impfstoffen bei der Bekämpfung des Seuchengeschehens in den Jahren 

2008/09 explizit hervorgehoben (Erwägungsgrund 4 der genannten Richtlinie). Auch der Ein-

satz von Lebendimpfstoffen wurde gelockert, um neuen Serotypen innerhalb der EU gezielt 

und schnell begegnen zu können (Erwägungsgrund 8 in Verbindung mit Artikel 1 der genann-

ten Richtlinie zur Änderung des Artikels 5 der Richtlinie 20000/75/EG). 

Da durch das nationale BTV-8-Geschehen Impfungen mit einem inaktivierten BTV-8-Impfstoff 

ohnehin bereits in DEU erlaubt waren (§ 4 der Verordnung zur Durchführung gemeinschafts-

rechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur Bekämpfung, 
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Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit (eBAnz 2006 AT46 V1) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2009), war eine Anpassung des nationalen 

Rechts insofern nicht notwendig. 

4.3.3 Durchführung der Impfung am Beispiel des Bundeslandes Rheinland-
Pfalz 

Nach Eintreffen der ersten Impfstofflieferung von insgesamt über 800.000 Impfdosen am 

19. Mai 2008 in RP konnte mit der Impfung von Wiederkäuern (ab einem Alter von drei Mona-

ten) begonnen werden. Um eine gezielte und wirkungsvolle Bekämpfung der Tierseuche an-

gesichts der damaligen epidemiologischen Situation sicherzustellen, bestand zwischen Bund 

und Ländern Konsens, dass einzig eine flächendeckende, verpflichtende Impfung zielführend, 

angemessen und verhältnismäßig sei. Mit Allgemeinverfügung des LUA (Tierseuchenrechtli-

che Anordnung des LUA zur Durchführung der Impfung von Rindern, Schafen und Ziegen 

gegen die Blauzungenkrankheit vom 29. Mai 2008 (Az.: 85 200-211)) wurden den Haltern von 

Schafen, Ziegen und Rindern konkrete Vorgaben zur Grundimmunisierung bis Dezember des 

Jahres und Wiederholungsimpfungen gemacht. Ausnahmen von der Impfpflicht bestanden 

u. a. für Mastbullen in Stallhaltung, welche ausschließlich zur unmittelbaren Schlachtung ab-

gegeben wurden und älter als neun Monate waren oder für andere Rinder, wenn bei diesen 

eine Impfung lediglich unter erheblichen Gefahren durchgeführt werden konnte. 

Bei Schafen und Ziegen reichte eine einmalige Impfung aus, Rinder mussten im Abstand von 

einem Monat zwei Mal geimpft werden. Je nach Impfstoff waren daraufhin Auffrischungsimp-

fungen im halbjährlichen bis jährlichen Abstand notwendig. Gatterwild wurde risikoorientiert 

geimpft. 

In RP wurden im Jahr 2008 daraufhin 317.459 (87 %) Rinder, 123.463 (92 %) Schafe und 

11.046 (100 %) Ziegen geimpft. Auch im Jahr 2009 wurden die Pflichtimpfungen über eine 

entsprechende Allgemeinverfügung vom 18. März 2009 aufrechterhalten. Rinder, Schafe und 

Ziegen mussten unabhängig ihrer Nutzungsart immunisiert werden; eine Impfung von Gatter-

wild war weiterhin risikoorientiert möglich. 2009 wurden im Zuge dieser Anordnung 311.805 

Rinder und 110.420 Schafe sowie 10.695 Ziegen geimpft, was einer Quote von 87 % der Rin-

der bzw. nahezu 100 % bei Schafen und Ziegen entsprach. Im Rahmen der folgenden freiwil-

ligen Impfungen im Jahr 2010 wurden noch 24 % der Schafe und 13 % der Rinder und Ziegen 

in RP gegen BTV-8 immunisiert. 
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4.3.4 Die nationale Impfstrategie und ihre Auswirkung auf das BTV-8-Gesche-
hen 

Durch die Impfung konnten Garantien bezüglich der geringeren Wahrscheinlichkeit einer Über-

tragung durch subklinisch infizierte oder innerhalb der Inkubationszeit befindliche Tiere insbe-

sondere nach zusätzlichen Untersuchungen oder Quarantänen übernommen werden. Es 

musste jedoch ein verlässliches System geschaffen werden, welches ermöglichte, Impfungen 

von Tieren klar nachzuverfolgen und Fälschungssicherheit gab. Hierfür wurde das Herkunfts-

sicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT) genutzt. Auf Grund der Einzeltierkenn-

zeichnung von Rindern und der Bestandskennzeichnung von Schafen und Ziegen unterschied 

sich auch die Dokumentation der Tierarten in der HIT-Datenbank: wurden Rinder einzeln mit 

dem Status „geimpft“ durch die zuständige Behörde oder den Impftierarzt belegt, so wurde 

dies bei Schafen und Ziegen für die jeweiligen Bestände vorgenommen. 

Verglichen mit den Fallzahlen für das Jahr 2007, in dem es in DEU laut TSN 20.811 Ausbrüche 

gab, wurden im Jahr der Impfung (2008) 3.067 (Mai bis September) und 2009 145 Fälle ge-

meldet. 

Da das BT-Geschehen im Jahr 2009 zum Erliegen kam und die molekularbiologischen Unter-

suchungen (Virusnachweise) sowie serologische Daten zeigten, dass BTV-8 nicht mehr zirku-

lierte, konnte sich DEU am 15. Februar 2012 entsprechend der Vorgaben der zu diesem Zeit-

punkt gültigen Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 in der Fassung vom 3. September 2008 (Arti-

kel 11 in Verbindung mit Artikel 20) für frei von BTV erklären. 

Die Impfverpflichtung der Jahre 2008 und 2009 ging im Jahr 2010 bundesweit im Rahmen 

eines Länder-Konsens in eine freiwillige Impfung über. Durch die Landesbehörden wurde die 

Impfung Haltern empfänglicher Tiere empfohlen und teilweise wurde dies durch die Landes-

behörden bzw. die Tierseuchenkassen der Länder unterstützt – hier nahm Baden-Württem-

berg eine Vorreiterrolle ein. Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin beim FLI 

(StIKo Vet) nahm am 1. Dezember 2015 ihre Arbeit auf und empfiehlt seit 2016 die Impfung 

ebenfalls. 
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Abbildung 25: Meilensteine der BTV-8-Historie 
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5 DISKUSSION 

5.1 Kritische Sicht auf die Quellenauswahl 

In dieser Arbeit wurde eine strikte Beschränkung auf die Spezialgesetzgebung zur Thematik 

der BT und aller auf Grund des Ausbruchsgeschehens geänderten und neu in Kraft getretenen 

Normen vorgenommen. Der europäische Gesetzgeber wurde auf Grund der Betroffenheit der 

südlichen MSs bereits vor dem nationalen Gesetzgeber in DEU in Bezug auf die rechtliche 

Regelung der BT-Prävention und –Bekämpfung tätig. Ab dem Jahr 2000 erfolgten erste Re-

gelungen entsprechend des Richtlinienprinzips. Diese wurden durch Entscheidungen der 

Kommission ergänzt. Daher bestand im Jahr 2006 bereits eine umfassende europäische „Lex 

specialis“ in Bezug auf die BT, weshalb in der vorliegenden Arbeit nur begrenzt auf grundsätz-

liches europäisches Tierseuchen- bzw. Tiergesundheitsrecht sowie Tierarzneimittelrecht in 

Bezug auf Impfungen gegen die BT zurückgegriffen wurde. Allgemeinrechtliche Strukturen, 

wie das nationale Tiergesundheits- und Verwaltungsrecht, wurden in der Analyse im Hinter-

grund beachtet. 

Der Fokus der gesetzlichen Quellen wurde zwar auf normiertes Recht gelegt, dennoch wurde 

auch die Thematik betreffende begleitende Literatur, wie der Bundesmaßnahmenkatalog Blau-

zungenkrankheit, einbezogen. Diese begleitende Literatur, ergänzt durch konkrete Empfeh-

lungen in den wissenschaftlichen Gutachten zur Thematik, liefert gerade bei neu auftretenden 

Tierseuchen häufig bedeutsame, über die Rechtsetzung hinausgehende Normen und Struk-

turen. Im Fall der BT lag in DEU – neben der rechtlich bindende Verordnung zum Schutz gegen 

die Blauzungenkrankheit (BGBl. I S. 1.241) – der nationale Maßnahmenkatalog vor, welcher 

Handlungsanweisungen bzw. -empfehlungen für den Bedarfsfall enthielt. 

Die Zielsetzung der Arbeit war es zu untersuchen, ob neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

inhaltlich und zeitnah Eingang in die Rechtsetzung fanden. Gutachten der Gremien werden 

grundsätzlich auch mit dem Fokus erstellt, der Legislative eine wissenschaftliche Grundlage 

und damit intentionale und effektive Mittel an die Hand zu geben. Dieser vorausschauende 

Ansatz kann jedoch gerade bei neu auftretenden, sich schnell ausbreitenden und bedeutsa-

men (Tier-)seuchen nur dann einen Gewinn bringen, wenn auch tatsächlich eine zeitnahe Be-

schäftigung und Umsetzung durch den Normgeber erfolgt. Dies konnte eindeutig beurteilt wer-

den (siehe hierfür insbesondere 4.2.2.2, 4.2.2.3 und 4.2.3.3). Hierbei wurde nicht primär ge-

prüft, ob die rechtlichen Normen den neuesten zu Verfügung stehenden wissenschaftlichen 

Stand insgesamt einbeziehen, sondern, ob und wie der Gesetzgeber von der beratenden wis-

senschaftlichen Expertise der hierfür zuständigen Stellen Gebrauch gemacht hat. In diesem 

Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber sich zwar an wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und Empfehlungen orientiert, insbesondere dann, wenn der Regelungs-
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gegenstand naturwissenschaftliche Sachverhalte im weitesten Sinne betrifft und Spezialwis-

sen erfordert. Gleichwohl behält der Gesetzgeber auch dann ein Einschätzungsermessen hin-

sichtlich der Methoden und Maßnahmen, die er im Rahmen seiner Tätigkeit für angezeigt und 

angemessen hält. Dies liegt u. a. darin begründet, dass der Gesetzgeber bei den von ihm 

vorgesehenen Anordnungen stets eine Abwägung vornehmen muss, in welchem Umfang er 

in (Grund-)Rechte eingreift. Rechtseingriffe müssen zur Zielerreichung geeignet, erforderlich 

und verhältnismäßig sein, mithin die geringstmögliche Belastung des Einzelnen mit sich brin-

gen. In diesem Spannungsverhältnis kann es geboten sein, von wissenschaftlichen Erkennt-

nissen und Empfehlungen maßvolle Abstriche zu machen. Letztlich darf der Gesetzgeber da-

bei auch politische Grundsatzüberlegungen mit einfließen lassen und auch eine Folgenab-

schätzung politischer und gesellschaftspolitischer Art vornehmen. Dies ist vom gesetzgeberi-

schen Ermessen des „Ob“ und des „Wie“ des Tätigwerdens abgedeckt. 

Die Nutzung der Meldesysteme WAHIS, ADNS und TSN ist den Mitgliedern der zugrundelie-

genden Verbünde vertraglich vorgeschrieben. Ausgehend von der Annahme, dass keine Ver-

tragsverletzungen bzw. Rechtsbrüche vorliegen, kann daher anhand dieser Quellenauswahl 

von einer verlässlichen Datengrundlage ausgegangen werden. Abweichungen in den Daten 

durch fehlerhafte Eingaben oder Abweichungen in den, den Meldungen zugrundeliegenden 

Definitionen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Um diese Verzerrung 

zu relativieren, wurden die Daten untereinander auf Plausibilität verglichen und die in der Lite-

ratur aufgeführten Quellen als Hintergrund in die Datenauswertung einbezogen. 

5.2 Kritische Sicht auf die Daten und das methodische Vorgehen 

Bei den angewendeten Methoden handelt es sich vornehmlich um die Analyse der normativen 

Vorgaben zur BT, welche vor dem Hintergrund des erstmaligen Auftretens von BTV-8 in Mit-

teleuropa in Bezug zur Entwicklung der wissenschaftlichen Expertise gesetzt wurde. 

5.2.1 Analyse der Rechtsetzung 

Die Anwendung der Regeln der juristischen Hermeneutik ermöglichte eine analytische Be-

trachtung der Rechtsetzung vor dem Hintergrund des Auftretens und der Ausbreitungstendenz 

der BT ab 2006. Weder ist der Katalog der tradierten Auslegungsmethoden abschließend, 

noch gibt es zwischen ihnen ein Rangverhältnis. Es ist die Methode vorzuziehen, die zu einem 

möglichst gerechten Ergebnis führt (Zippelius, 2012b). Demzufolge steht heute die teleologi-

sche Auslegung im Mittelpunkt der Auslegungsmethoden und gibt im Zweifel den Ausschlag. 

Maßgeblich für die Auslegung ist der objektiv in der Norm zum Ausdruck kommende Zweck 

(Reimer, 2016). Das Bundesverfassungsgericht stellt daher in ständiger Rechtsprechung auf 

den objektivierten Willen des Gesetzgebers ab, der sich aus dem Wortlaut des Gesetzes und 
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dem Sinnzusammenhang ergibt (BVerfGE 1, 299 und BVerfGE 62,1). Diesem Prinzip wurde 

bei der Analyse der fachspezifischen Rechtstexte gefolgt und insbesondere der fachliche 

Zweck, auch unter Berücksichtigung der dem Gesetzgeber zur Verfügung stehenden wissen-

schaftlichen Gutachten, als zentrales Analyseelement herangezogen. 

Zu dieser grundsätzlichen Auslegungsmethode treten die verfassungskonforme und die euro-

parechtskonforme Auslegung hinzu. Rechtsnormen sind im Lichte der Verfassung und deren 

Grundsätze auszulegen, da Normen nur Bestand haben können, wenn sie den Anforderungen 

der Verfassung entsprechen. Daher ist die Auslegung der Norm vorzuziehen, die der Wertent-

scheidung der Verfassung am nächsten kommt (Reimer, 2016). Die Möglichkeit verfassungs-

konformer Auslegung endet dort, wo die Auslegung dem Wortlaut und dem klar erkennbaren 

Willen des Gesetzgebers widerspräche (ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts, vgl. beispielsweise BVerfGE 119, 247). 

Aus dem Vorrang des Unionsrechts vor dem nationalen Recht der MSs folgt für die nationalen 

Gerichte und Behörden die Pflicht, das nationale Recht im Sinne der Vorgaben des EU-Rechts 

auszulegen (Reimer, 2016). Das Gebot unionsrechtskonformer Auslegung des nationalen 

Rechts ist laut Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) dem „System des Vertrags“ im-

manent (EuGH, Urteil vom 19.1.2010, Rs. C-555/07). So wird die Übereinstimmung nationaler 

Normen mit dem Inhalt europarechtlicher Richtlinien, auf denen sie basieren, gesichert. Die 

richtlinienkonforme Auslegung führt zu einer quasi-unmittelbaren Wirkung der Richtlinie, die 

sonst nur der europarechtlichen Verordnung zukommt, und zieht sich so allerdings auch den 

Vorwurf mangelnder demokratischer Legitimation zu (grundsätzlich dazu: Di Fabio, NJW 1990, 

947 ff.). 

Dieses grundsätzlich in der Rechtsetzung und Rechtsanalyse angewandte Vorgehen führt im 

Rahmen der gesetzgeberischen Tätigkeit dazu, dass allein die Ergänzung der Rechtsvorschrif-

ten oder eine rechtliche Neuregelung der Materie bleibt, wenn auf diesem Weg eine sachge-

rechte Auslegung der existierenden Vorschriften im Hinblick auf das Seuchengeschehen und 

dessen wissenschaftliche Begleitung nicht möglich ist. Fortschreitender wissenschaftlicher Er-

kenntniszugewinn kann demnach eine umfassende juristische Neuregelung einer Materie er-

fordern. Allerdings bedürfen Rechtsvorschriften nicht erst dann der Anpassung, wenn neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, sondern bereits dann, wenn Auslegungsunter-

schiede der Rechtsanwender im praktischen Vollzug zu divergierenden Ergebnissen führen 

und juristische Hermeneutik mit den etablierten Auslegungsregeln zu keinen sachgerechten 

und angemessenen Ergebnissen mehr verhilft. Hinzu kommt die Notwendigkeit der „europa-

rechtskonforme Auslegung“, wonach nationales Recht im Sinne der Vorgaben des europäi-

schen Rechts, also unionskonform, auszulegen ist. Die Häufigkeit der insbesondere nationa-

len Rechtsänderung kann somit auch in der Notwendigkeit von Klarstellungen und 
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Hilfestellungen für die Vollzugspraxis begründet sein, sowie in der fortlaufend notwendigen 

Anpassung an sich entwickelnde, neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Eine Häufung von 

Rechtsanpassungen ist daher nicht zwangsläufig ein Indiz für eine ursprünglich unzureichende 

juristische Regelung durch die jeweilige Kompetenzebene. Rechtsentwicklung und Seuchen-

entwicklung der BT mussten vor diesem Hintergrund in ihrer Dynamik stets kritisch miteinander 

abgeglichen werden, um zu zutreffenden Schlüssen zu kommen. 

5.2.2 Analyse der Daten der Blauzungenepidemie 

Da im LUA nicht nur die verwaltungstechnische Tierseuchenbekämpfung, sondern auch die 

Tierseuchendiagnostik angesiedelt ist, kam es hier zu Synergieeffekten. Diagnostik und Epi-

demiologie konnten direkt mit der Koordination und Planung von Präventions- und Bekämp-

fungsmaßnahmen verknüpft und neuen Entwicklungen des jeweiligen Seuchengeschehens 

zeitnah mit verwaltungsrechtlichen Maßnahmen begegnet werden. In Bezug auf die BT war 

es anhand der Untersuchungsdaten aus dem Institut für Tierseuchendiagnostik möglich, die – 

beispielsweise in TSN – hinterlegten Daten auf Plausibilität zu überprüfen und auch geogra-

phisch begrenzte Ereignisse genau zu analysieren. U. a. auf Grund von Datenweitergabe und 

-kumulation entstandene Datenfehler konnten so erkannt und ihre Ursache ermittelt werden. 

Das heißt, dass die Zahlen der beispielsweise positiv untersuchten Proben und der in TSN 

eingegebenen Fälle nicht kongruent waren. Dies lag teilweise daran, dass ein positives Unter-

suchungsergebnis nicht zwangsläufig eine Ausbruchsmeldung begründete, da die Feststel-

lung eines Ausbruchs der BT nicht allein auf Labordiagnostik beruht bzw. die positive Labord-

iagnostik nicht automatisch zu einer Ausbruchseingabe führt. Dies galt insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass bei mehreren positiven Labordiagnosen in einem Betrieb oder im Rahmen 

von Nachfolgeuntersuchungen keine zusätzliche Feststellung eines Ausbruchs und somit 

auch keine Ausbruchsmeldung in TSN erfolgte, weil ein Betrieb, in dem bereits der Ausbruch 

der BT festgestellt war, von diesen Labordiagnosen betroffen war. Den TSN-Meldungen zu-

grundeliegende Untersuchungen konnten prinzipiell auch in anderen Laboren erfolgt sein, so-

dass die in TSN eingegebenen Meldungen auf Ausbruchsfeststellungen beruhen konnten, zu 

denen die Laborergebnisse nicht im LUA generiert worden waren. Hinzu kommt, dass im LUA 

nicht ausschließlich Proben aus RP untersucht wurden. Da diese Abweichungen der Untersu-

chungs- bzw. Ausbruchszahlen jedoch für die vorliegenden Fragestellungen von untergeord-

neter Bedeutung waren – der Gesamtverlauf der BT als mitteleuropäisches Geschehen und 

die Verknüpfung zu den auf wissenschaftlicher Expertise beruhenden rechtlichen Normen wird 

durch geringe Abweichungen in einzelnen Diagnosedaten nicht verfälscht – wurde dieser 

Sachverhalt nach Überprüfung des Abweichungsumfangs und der zugrundeliegenden Ursa-

chen nicht näher analysiert. Zwar wurden die Daten des LUA für RP als labordiagnostisch 
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relevant beurteilt, die Angaben in TSN auf Grund der Expertise der zuständigen Eingabebe-

hörden für das individuelle Ausbruchsgeschehen jedoch im Rahmen der Ausbruchszahlen ver-

wendet. 

Die Entscheidungen zum Vollzug in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten in RP 

wurden in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. 

5.3 Frage 1: Inwiefern berücksichtigt die Rechtsetzung die biologischen 
Charakteristika sowie die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zur Blauzungenkrankheit? 

Im Rahmen dieser Arbeit sollte festgestellt werden, ob die Rechtsetzung wissenschaftliche 

Erkenntnisse zeitnah aufgenommen und genutzt hat. Dies ermöglichte es abzuwägen, ob die 

Einflussnahme der Rechtsetzung auf die BT eher aufgrund struktureller und umsetzungstech-

nischer Probleme zu eventuell unzureichenden Ergebnissen führte oder ob es durch Fehlan-

nahmen und mangelndes bzw. veraltetes Wissen zu fachlichen Lücken im Gesetzgebungs- 

und Normierungsverfahren kam. Hätten zum Beispiel grundlegende wissenschaftliche Er-

kenntnisse über Biologie und Verbreitung des Vektors in Mitteleuropa erst im späten Verlauf 

des Ausbruchsgeschehens Eingang in die Erwägungen der Gesetzgeber gefunden, so wäre 

hiermit strukturell anders umzugehen, als wenn dieses Wissen zu dem damaligen Zeitpunkt 

noch gar nicht vorhanden gewesen wäre. Die zeitliche Verknüpfung von Wissenschaft und 

Gesetzgebung ist somit ein entscheidender Faktor der erfolgreichen Tierseuchenbekämpfung 

und lässt sich auf alle biologisch, chemisch und pysikalisch begründeten Krisenfälle übertra-

gen. 

Im Wesentlichen geht es um folgende Aspekte im Rahmen der Änderungshistorie: 

• Mangelnde Berücksichtigung biologischer Charakteristika – insbesondere des Vektorbe-

zugs – im Recht. 

• Fehlende Aufnahme aktueller wissenschaftlicher Expertise in die rechtsverbindlichen Nor-

men. 

• Zeitliche Divergenz zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn und normativer Ein-

beziehung desselben. 

• Bestehende Diskrepanz innerhalb der und zwischen den rechtsverbindlichen Normen. 

• Lücken in der Rechtsetzung. 
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5.3.1 Aufnahme wissenschaftlicher Expertise in die Rechtsetzung und Be-
rücksichtigung biologischer Charakteristika der Blauzungenkrankheit 

Die ersten drei Punkte der oben genannten wesentlichen Aspekte beziehen sich auf die Be-

rücksichtigung BT-charakteristischer Gesichtspunkte. Da es sich bei der BT um eine vektor-

übertragene Tierseuche handelt, müssen sich die Bekämpfungsstrategien und –maßnahmen 

im Vergleich zu kontagiösen Tierseuchen zwangsläufig unterscheiden. Die Tötung und un-

schädliche Beseitigung von Tieren betroffener Bestände können im Verlauf eines bestehen-

den Blauzungengeschehens beispielsweise wenig bewirken, da insbesondere das Verbringen 

infizierter Tiere, Gnitzenflug und Verdriftung infizierter Vektoren über den Wind zur Verbreitung 

der BT über weite Strecken beitragen können. Weil jedoch gerade Tierverbringungen einen 

hohen Wert für tierhaltende Betriebe und die landwirtschaftliche Erzeugung entfalten, entsteht 

ein Spannungsfeld zwischen Tierseuchenbekämpfung bzw. Eingrenzung des Seuchenherdes 

und wirtschaftlicher Interessen. Der Diagnostik und dem Schutz empfänglicher Tiere vor dem 

Vektor kommt somit eine bedeutende Rolle zu. Der Umgang des Gesetzgebers mit wissen-

schaftlichen Erkenntnissen und die Anpassung der Rechtsetzung an die sich verändernde 

Tierseuchenlage nach erstmaliger Einschleppung einer exotischen Tierseuche in den Groß-

raum Mitteleuropa stellt daher ein einschneidendes Ereignis für das individuelle Tierwohl, für 

empfängliche Tiere haltende Betriebe sowie den gesamten Wirtschaftszweig der Landwirt-

schaft und daran anknüpfende Wirtschaftsbereiche dar. Die unvorhergesehene und rasche 

Ausbreitung der BT nördlich der Alpen hat sowohl die betroffenen MSs als auch die Tierseu-

chenbekämpfung in der EU vor neue Herausforderungen gestellt. 

Untersuchung auf mangelnde Berücksichtigung biologischer Charakteristika – insbesondere 

des Vektorbezugs – im Recht 

In der Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 2000 mit besonderen Bestimmun-

gen für Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit (ABl. EG L 327 

vom 22. Dezember 2000, S. 74–83) waren bereits seit In-Kraft-Treten der Richtlinie zahlreiche 

vektorbezogene Maßnahmen rechtlich verankert. So werden Orte der Vektorvermehrung oder 

des –überlebens durch den amtlichen Tierarzt erfasst, epidemiologische Nachforschungen ge-

mäß der Richtlinie vorgenommen und regelmäßige klinische Untersuchungen und Sektionen 

seuchenverdächtigter und verendeter Tiere einschließlich der erforderlichen Laboruntersu-

chungen durchgeführt. Bereits im Verdachtsfall sind Verbringungen empfänglicher Tiere in o-

der aus dem betroffenen Betrieb verboten. Die Tiere sollen zur vektoraktiven Zeit aufgestallt 

und, wie die Stallungen und die Umgebung, mit Insektiziden behandelt werden. Die Bestim-

mungen über die Häufigkeit dieser Insektizidbehandlung blieb den zuständigen Behörden 

überlassen. Die hier rechtlich verankerte Behandlung mit Insektiziden und Repellentien stellt 
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eine besondere, klar auf den Vektor der BT abstellende Thematik der BT-Maßnahmen dar. 

Nicht zuletzt ist die vorgesehene Einrichtung der wesentlich umfangreicheren Restriktionszo-

nen eine Maßnahme, die auf die Möglichkeit der Verdriftung der Vektoren eingeht. 

Auch in der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007, welche die zu diesem Zeitpunkt bereits 20 Mal 

geänderte Entscheidung 2005/393/EG aufhob, wird deutlich, dass neu hinzugekommene wis-

senschaftliche Erkenntnisse bezüglich BTV Berücksichtigung fanden (Erwägungsgrund 5 ins-

besondere in Verbindung mit den Erwägungsgründen 11 (u. a. entomologisches Überwa-

chungsprogramm) und 20 (Insektizidbehandlungen während der Durchfuhr)). Die Insektizid-

behandlung wurde im Zusammenhang mit den Transporten vorgeschrieben, in den Beständen 

hierfür jedoch eine Kosten-Nutzen-Rechnung gefordert. Insbesondere sollte durch einheitliche 

Begriffsbestimmungen, Nennung von definierten Kriterien, spezifischen Programmen und ein-

heitlicher Informationsweiterleitung Klarheit und Transparenz in der Rechtsanwendung, nicht 

allein in Bezug auf BTV sondern auch auf den Vektor der BT, geschaffen werden. Besonders 

hervorzuheben ist darüber hinaus die gezielte Überwachung von trächtigen Tieren auf BTV-8 

vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Nachweise einer transplazentaren Übertragung die-

ses Serotyps. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission vom 

30. Mai 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschrif-

ten zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Be-

obachtung der Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, die für Verbringungen be-

stimmter Tiere von für die Blauzungenkrankheit empfänglichen Arten gelten (ABl. EU L 141 

vom 31. Mai 2012, S. 7–13) wurden u. a. die unter 4.2.2.4 beschriebenen Sonderbedingungen 

für trächtige empfängliche Tiere vor Besamung oder Paarung in Anhang III Teil A Nr. 7 aus-

schließlich für den Serotyp 8 spezifiziert. Zuvor waren diese durch die Verordnung (EG) 

Nr. 384/2008 für alle Serotypen gleichermaßen eingeführt worden (Erwägungsgrund 2 in Ver-

bindung mit Artikel 1 Absatz 2). Hier zeigt sich, dass der europäische Gesetzgeber die aktuel-

len wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht nur aufgenommen, sondern bei Vorliegen neuer 

Einsichten in die Natur der BT auch spezifiziert bzw. überarbeitet hat. 

Es wird deutlich, dass der Gesetzgeber die Vektorabhängigkeit des BTV umfassend in die 

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen integriert hat. 

Untersuchung auf die Einbeziehung der aktuellen wissenschaftlichen Expertise der EFSA im 

Gesamtkontext der Rechtsetzung 

Dennoch fanden nicht alle Empfehlungen der EFSA Eingang in die Rechtsetzung. So wurde 

der Rat, bei der entomologischen Überwachung zwischen gesogenen weiblichen Culicoides-

Individuen und Junggnitzen zu unterscheiden, da durch die hohe Stichrate gesogener Gnitzen 

von diesen ein höheres Risiko für eine BT-Übertragung ausgehe ((EFSA, 2007b), nicht 
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berücksichtigt. Ziel der Experten war es, anhand dieser Differenzierung nicht allein das Risiko 

der aktuellen Vektorsaison abschätzen zu können, sondern eventuell gar eine Vorhersage für 

die kommende Saison anhand der Anzahl der Junggnitzen treffen zu können. Dieser Ansatz 

wurde jedoch nicht in die rechtlichen Vorgaben des entomologischen Überwachungspro-

gramms der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 übernommen. Dies zeigt, dass der europäische 

Gesetzgeber durchaus eine Auswahl getroffen hat, welche konkreten Empfehlungen der Ex-

perten in den regelnden Teil der Normen aufgenommen wurden. Hier scheinen Aspekte der 

Einfachheit und Normenklarheit eine Rolle gespielt zu haben, während komplexe Empfehlun-

gen mit eher untergeordneter Relevanz für die direkte BT-Bekämpfung weniger Beachtung 

fanden. In dem oben aufgeführten Beispiel kann eine Vielzahl von Faktoren den prädiktiven 

Charakter dieser aufwändigen Differenzierungsmaßnahme so stark überdecken, dass die Si-

cherheit der aus dieser Maßnahme erwachsenden Vorhersagen und Aktionen ggf. gering sein 

könnte. Der Gesetzgeber scheint somit entsprechend des Grundsatzes der Verhältnismäßig-

keit und Geeignetheit staatlicher Maßnahmen die notwendige Kosten-Nutzen-Abwägung des 

Aufwands einer Maßnahme und der entsprechenden Bürokratiezunahme gegen die voraus-

sichtliche Effizienz und Effektivität der jeweiligen Maßnahme hinreichend vorgenommen zu 

haben. Der Gesetzgeber hat bei allen staatlichen Eingriffen den Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit zu beachten. Dies bedeutet in diesem Zusammenhang, dass er lediglich solche Ein-

griffe in Rechtspositionen Dritter anordnen darf, die zur Erreichung des gesetzgeberischen 

Ziels geeignet und erforderlich sind. Er muss sich vom Grundsatz des geringstmöglichen Ein-

griffs leiten lassen. Bei der Frage der Geeignetheit der gesetzgeberischen Maßnahme sind 

wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei Divergenzen kommt dem Gesetzge-

ber mit Blick auf die angestrebte Zielerreichung eine Einschätzungsprärogative zu, die nach 

pflichtgemäßem Ermessen auszuüben ist. Im Einzelfall kann das dazu führen, dass aus prio-

ritären politischen Überlegungen wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgestellt werden. Diese 

Kompetenz des Gesetzgebers korrespondiert damit, dass er die politische Gesamtverantwor-

tung für seine Entscheidungen trägt. 

Untersuchung auf eine verzögerte Einbeziehung konkreter vektorbezogener Maßnahmen und 

Regelungen in die rechtsverbindlichen Normen zur BT 

Im Zusammenhang der Integration der EFSA-Empfehlungen muss jedoch hervorgehoben 

werden, dass es insbesondere zu Beginn der BT-bezogenen Verankerung rechtlicher Normen 

am Vektorbezug der einzuleitenden Maßnahmen mangelte. 

Beispielsweise wurde in der Richtlinie 92/119/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 mit 

allgemeinen Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen sowie be-

sonderen Maßnahmen bezüglich der vesikulären Schweinekrankheit (ABl. EG L 338 vom 
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23. November 1992, S. 1–39) lediglich eine Überwachungszone von 10 Kilometern und eine 

Schutzzone von 3 Kilometern Radius verbindlich festgelegt. Erst in im Jahr 2000 wurde mit 

der neue Richtlinie 2000/75/EG die Einrichtung einer Schutzzone mit einem Radius von 

100 Kilometern um den betroffenen Betrieb vorgesehen. Dies bedeutet, dass nun die Schutz-

zone das innere, direkt an den Seuchenausbruch anschließende Restriktionsgebiet darstellt 

und nicht mehr den äußersten Ring. Da die Richtlinie 92/119/EWG weiterhin in Kraft ist, kann 

es hier auf Grund der unterschiedlichen Bezeichnungen und festgelegten Radien zu Fehlin-

terpretationen kommen. 

Der europäische Gesetzgeber hat somit erst im Jahr 2000 die Ausdehnung der Restriktions-

zonen gegenüber der Richtlinie 92/119/EWG deutlich vergrößert und den Flug- und Verdrif-

tungstendenzen möglicherweise infizierter Vektoren in der betroffenen Region Rechnung ge-

tragen. 

Erst ab dem In-Kraft-Treten der spezialrechtlichen Regelung von BT in der Richtli-

nie 2000/75/EG findet eine Überwachung bezüglich einer BTV-Zirkulation in beiden Zonen 

statt: Sowohl in der nach Seuchenausbruch eingerichteten Schutzzone als auch in der Kon-

trollzone werden sämtliche empfängliche Tiere haltende Betriebe ermittelt und eine Verbrin-

gung von empfänglichen Tieren, außer Wildtieren, aus dieser Zone ist verboten (Artikel 9 der 

genannten Verordnung). Des Weiteren wird in der Schutzzone eine Seuchenüberwachung an-

hand von Sentineltieren eingerichtet (Artikel 9 Absatz 1 b). In der weiterhin gültigen Richtli-

nie 92/119/EWG wird in Artikel 10 Absatz 3 hingegen ausschließlich auf die Möglichkeit der 

Anpassung der Radien der Restriktionszonen auf Grund des Vorhandenseins, der Weiterver-

schleppung oder der Art der Vektoren abgestellt sowie in Artikel 11 und 12 jeweils Absatz 2 

die Aufhebung der Maßnahmen in der Schutzzone und Kontrollzone bei vektorübertragenen 

Seuchen der zuständigen Behörde anheimgestellt und die Möglichkeit der Überwachung von 

Sentineltieren eröffnet. Die Richtlinie 92/119/EWG berücksichtigt somit die Vektorrelevanz der 

BT in weit geringerem Maße, als dies in der Richtlinie 2000/75/EG geschieht. 

Dies bedeutet, dass bis zum In-Kraft-Treten der Richtlinie 2000/75/EG im Jahr 2000 zwar eine 

Einbeziehung der Vektorrelevanz der BT im Rahmen der epidemiologischen Untersuchungen, 

der einzuleitenden Maßnahmen und der Abgrenzung der Restriktionszonen stattfand, jedoch 

keine systematische Überwachung und Kontrolle der Vektoren erfolgte. Vor dem Hintergrund 

der geographischen Ausbreitungstendenz der BT hätten frühzeitige Erhebungen zum Vorkom-

men und der Verbreitung potentieller Vektoren in den MSs, die Sicherstellung einer effizienten 

und effektiven Prävention und (Erst-)Bekämpfung der BT in der EU unterstützen können. Die 

Einbeziehung der Vektorrelevanz in die Verbringungsregelungen wird im Weiteren unter 5.5 

diskutiert. 
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Mit dem In-Kraft-Treten der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 fand die notwendige Konkretisie-

rung und Vereinheitlichung der Überwachungsprogramme statt. Die innerhalb der Sperrzonen 

europaweit vorgeschrieben Programme zielen darauf ab, Informationen über die Dynamik der 

BT zu gewinnen (Erwägungsgrund 11 der genannten Verordnung). Die Einbeziehung der Not-

wendigkeit, im Rahmen der Überwachungsprogramme u. a. Daten über die Verbreitung und 

das Vorkommen der Vektoren zu erhalten, setzt das EFSA-Gutachten über den Ursprung und 

das Vorkommen der Blauzungenkrankheit vom 27. April 2007 (EFSA, 2007a) in Bezug auf die 

Früherkennung um. Die Überwachung besteht aus einem Programm, das auf die Feststellung 

einer möglichen Einschleppung des BTV abzielt, der entomologischen Überwachung sowie 

seit einer Ergänzung im Jahr 2012 (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der Kom-

mission vom 30. Mai 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchfüh-

rungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwa-

chung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, die für Verbrin-

gungen bestimmter Tiere von für die Blauzungenkrankheit empfänglichen Arten gelten 

(ABl. EU L 141 vom 31. Mai 2012, S. 7–13) einem Programm, um die Abwesenheit bestimmter 

Serotypen des Virus der BT in einem MS oder einem epidemiologisch relevanten geographi-

schen Gebiet nachzuweisen. Insbesondere durch das Programm zur entomologischen Über-

wachung, jedoch auch durch das Vorgehen, Sentineltiere den Vektoren auszusetzen, um eine 

mögliche Einschleppung der BT in ein bisher BT-freies Gebiet festzustellen, wurde explizit auf 

den Vektorbezug der BT eingegangen und es wurden neue, bei kontagiösen Tierseuchen bis-

her nicht angewendete verpflichtende Überwachungsmaßnahmen festgelegt. 

Erst nach dem Auftreten von BTV-8 in Mitteleuropa wurde eine einheitliche, vektorbezogene 

und in sich geschlossene Präventions- und Bekämpfungsstrategie in der EU etabliert. Bis zum 

In-Kraft-Treten der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 wurde die Bekämpfung der BT nicht nur 

in der Wahl der Mittel den einzelnen MSs weitestgehend anheimgestellt. In der EU waren bis 

zur vermehrten Verbreitung der BT schlicht kaum Erfahrungen in der Bekämpfung von vektor-

vermittelten Tierseuchen vorhanden und es nahm Zeit in Anspruch, die große Relevanz der 

Vektoren der BT in die Rechtsetzung zu integrieren und entsprechende Maßnahmen zu ver-

ankern. Gerade die Bemühungen, einheitliche Daten in der EU zu generieren und an die KOM 

zu übermitteln – insbesondere in der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 verankert – zeigten die 

deutlichen Anstrengungen des europäischen Gesetzgebers auf, hier ab dem Jahr 2007 Ver-

besserungen herbeizuführen. 

Somit ist hervorzuheben, dass im weiteren Verlauf der Ausbreitung der BT in Europa mehr 

und mehr auf die Bedeutung der Vektoren für die BT eingegangen und die oben beispielhaft 

aufgeführten Maßnahmen rechtlich vorgeschrieben wurden. Anhand der zahlreichen Änderun-

gen der normativen Vorgaben zu beispielsweise den Überwachungsprogrammen, auf Grund 
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der Entwicklung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes seit Beginn des BTV-8-Gesche-

hens in Mitteleuropa, ist ebenfalls erkennbar, dass der europäische Gesetzgeber neue Er-

kenntnisse in die rechtlichen Vorgaben integrierte. 

Untersuchung auf eine zeitliche Divergenz zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn 

und normativer Einbeziehung desselben 

Bei der chronologischen Analyse der Aufnahme der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die 

Rechtsetzung fallen jedoch deutliche zeitliche Divergenzen zwischen wissenschaftlichem Er-

kenntnisgewinn und normativer Einbeziehung desselben auf. 

So wurden beispielsweise die Erkenntnisse und Empfehlungen des EFSA-Gutachtens zu Vek-

toren und Impfstoffen (EFSA, 2007b) in Bezug auf die Anpassung der Überwachungspro-

gramme anhand von Sentineltieren erst im Jahr 2009 durch die Verordnung (EG) Nr. 123/2009 

in die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 aufgenommen. Die Überwachungsprogramme stellten 

im Zuge des BTV-8-Geschehens in Mitteleuropa nicht nur ein bedeutsames Präventionsinstru-

ment dar, sondern lieferten den wissenschaftlichen Experten auch wichtige Daten über die BT 

im Allgemeinen und den Serotyp 8 im Besonderen. Darüber hinaus banden sie finanzielle Res-

sourcen in nicht unerheblichem Umfang. Eine zügige Überarbeitung, Vereinfachung und An-

passung dieser Programme wäre daher sowohl vor tierseuchenrechtlichem als auch haushäl-

terischen Hintergrund von besonderer Bedeutung gewesen. 

Noch später wurden die Erkenntnisse zu fehlenden wissenschaftlichen Belegen eines erkenn-

baren Nutzens der Behandlung mit Insektiziden oder Repellentien von Tieren beim Transport 

bzw. im Rahmen von Verbringungen und Durchfuhren (EFSA, 2008b) im Rechtstext beachtet. 

Bis zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 durch die Durchführungsverord-

nung (EU) Nr. 456/2012 war somit die Insektizidbehandlung unter bestimmten Bedingungen 

ohne Ausnahmemöglichkeit vorgeschrieben, obwohl bereits im Jahr 2008 die EFSA-Experten 

im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Abwägung – auch unter Berücksichtigung der negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt – zu einem ablehnenden Ergebnis kamen. Hinzu kam, dass die 

gesetzlich verankerte Behandlungspflicht für die Wirtschaft einen nicht zu vernachlässigenden 

Aufwand und in Kombination mit dem Erwerb der Mittel eine klare Kostenbelastung darstellte. 

Weiterhin kommt hinzu, dass die anzuwendenden Mittel weitgehend ungezielt gegen Insekten 

wirken und somit auch unter Umweltschutz-Aspekten kritisch zu sehen sind. Die zügige An-

passung dieser somit in vielerlei Hinsicht belastenden und in letzter Konsequenz nicht geeig-

neten Maßnahme wäre daher nicht nur fachlich notwendig, sondern rechtlich erforderlich ge-

wesen, da dies aus dem juristischen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Übermaß-

verbot des allgemeinen Verwaltungsrechts erwächst. 
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Weitere wissenschaftliche Erkenntnisse, die erst verzögert in die europäische Rechtsetzung 

aufgenommen wurden, betreffen u. a. die Anpassung der Überwachungsprogramme und de-

ren Vereinheitlichung in den Sperrzonen (EFSA, 2011a) durch die Durchführungsverord-

nung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission vom 30. Mai 2012 und die Aufnahme der Bewertung 

einer geringeren Übertragungsgefahr durch Tierverbringung in Zeiten des geringeren Übertra-

gungsrisikos (EFSA, 2008b) durch die Verordnung (EG) Nr. 789/2009 der Kommission vom 

28. August 2009. 

Da durch die Harmonisierung des europäischen BT-Rechts im Rahmen der Verordnung (EG) 

Nr. 1266/2007 eine einheitliche Präventions- und Bekämpfungsstrategie gegen die BT auf eu-

ropäischer Ebene festgelegt wurde, war es den nationalen Gesetzgebern in diesem Zusam-

menhang nicht möglich, von den europäischen Vorgaben abzuweichen und die entsprechend 

den EFSA-Veröffentlichungen notwendigen Änderungen oder Ergänzungen der BT-Strategie 

zumindest national zu verankern. Dem europäischen Gesetzgeber gelang es nicht lückenlos, 

die u. a. für die Eingrenzung des BT-Geschehens oder die Aufrechterhaltung wirtschaftlichen 

Handelns bedeutsamen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeitnah aufzunehmen. 

5.3.2 Diskrepanzen und Lücken in der Rechtsetzung 

Diskrepanzen in rechtsverbindlichen Normen stellen ein generelles Problem dar, welches im 

Rahmen der Betrachtung des BT-Rechts jedoch ein nicht minder bedeutsamer Gesichtspunkt 

der oben genannten Aspekte ist. Für den Vollzug können hierdurch große Herausforderungen 

entstehen, da verwaltungsrechtliches Handeln angreifbar werden kann und es ggf. zur gericht-

lichen Überprüfung von Verwaltungsakten kommt. Dem Grundsatz der Normenklarheit kommt 

entscheidende Bedeutung zu. Dieser Grundsatz erfordert große Sorgfalt des Gesetzgebers 

bei der Ausformulierung der Normen. Immanente Bestandteile sind die Grundsätze der Ver-

hältnismäßigkeit und der Zweckmäßigkeit, die dem Gebot des geringstmöglichen Eingriffs in 

individuelle Rechte entsprechen. Staatliche notwendige Eingriffe aus dem Gesichtspunkt des 

Gemeinwohls müssen mit der größtmöglichen Wahrung der Rechte Einzelner in Balance ge-

bracht werden. Hierdurch kommt es daher zu eher indirekten Auswirkungen auf die erforderli-

chen Maßnahmen. 

Lücken in der rechtlich verankerten europäischen Strategie zur Bekämpfung der BT haben 

indes eher direkte Auswirkungen auf das Tierseuchengeschehen, da eventuell notwendige 

Maßnahmen und Vorgaben keine Rechtsgrundlage haben. 

Wie unter 0 bereits angedeutet, sind aktuell (im Jahr 2020) die Richtlinie 92/119/EWG und die 

auf der Richtlinie 2000/75/EG beruhenden Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 in Kraft. Die erst-

genannte Richtlinie regelt eine Vielzahl von Tierseuchen, die Verordnung bezieht sich allein 
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auf die BT. Bei widerstreitenden Normen geht das jüngere Recht dem älteren grundsätzlich 

vor und das Speziellere dem Allgemeinen. Soweit eine ältere Richtlinie keine oder abwei-

chende Regelungen enthält, gehen die Regelungen der neueren Richtlinie vor, wobei die äl-

tere Richtlinie eine Auslegungshilfe darstellen kann. Die in den genannten Rechtstexten ent-

haltenen Vorgaben widersprechen sich zwar inhaltlich nicht entscheidend, dennoch sind deut-

liche Abweichungen enthalten, die zu unterschiedlichen Auslegungen führen können. Allein 

die oben beschriebene gegenläufige Benennung der Restriktionszonen und die Abweichun-

gen in ihren Radien kommen einem einheitlichen Vollzug der enthaltenen normativen Vorga-

ben nicht entgegen. Auf Grund des juristischen Vorrangs der Richtlinie 2000/75/EG muss da-

von ausgegangen werden, dass die Regelungen der Richtlinie 92/119/EWG im Rahmen des 

Vollzugs der blauzungenrechtlichen Vorgaben im praktischen Vollzug hinter denen der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1266/2007 zurücktreten und inhaltlich – gerade auf Grund der bestehenden 

Divergenzen – wenig Beachtung finden. Sollte der europäische Gesetzgeber die Vorgaben 

der Richtlinie 92/119/EWG noch für erforderlich halten, so hätten diese bereits im Jahr 2000 

in die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 integriert und die Richtlinie 92/119/EWG insofern ge-

ändert werden sollen, sodass die BT hierin keine weitere Erwähnung mehr fände. In diesem 

Sachverhalt zeigt sich das allgemeine Problem, dass es nicht allein innerhalb normativer Vor-

gaben im Laufe der Änderungshistorie zu einer Zunahme an Divergenzen sowie einem Mangel 

an Klarheit und Verständlichkeit kommen kann, sondern das Netz zueinander in Bezug ste-

hender Normen im Laufe der Zeit ebenfalls an Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit 

zunehmen kann. Hier konnte der europäische Gesetzgeber insbesondere vor dem Hintergrund 

des neuen Tiergesundheitsrechts (Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (ABl. EU L 84 vom 31. März 2016, S. 1–208)) ge-

zielt gegensteuern. 

Eine sich im Übergangsbereich des europäischen zum nationalen BT-Recht widerspiegelnde 

Diskrepanz stellt der Vektorbezug der BT im nationalen Recht und insbesondere der Umgang 

mit der Möglichkeit der Tötung und unschädlichen Beseitigung von Tieren zu Beginn eines 

Ausbruchsgeschehens dar. 

Bereits eine unterschiedliche Gewichtung der Klinik und der epidemiologischen Untersuchun-

gen in der Falldefinition der BT zwischen der Richtlinie 2000/75/EG und der Verordnung (EG) 

Nr. 1266/2007 einerseits und der nationalen Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungen-

krankheit anderseits zeigen eine geringfügig unterschiedliche Wertung vektorbezogener Fak-

toren auf. Während nach dem europäische Recht klinische Erscheinungen und epidemiologi-

sche Untersuchungen für die Definition eines Falles ausreichen können, sind für den nationa-

len Gesetzgeber labordiagnostische Verfahren grundsätzlich erforderlich. Der 
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unterschiedliche Ansatz, sich mehr auf die sichere Labordiagnostik oder zusätzlich auch auf 

die schneller und leichter zu erfassende, aber weniger spezifische Klinik in Verbindung mit 

epidemiologischen Untersuchungen zu verlassen, zeigt, dass der europäische Gesetzgeber 

ein sehr flexibles, an die unterschiedlichen epidemiologischen Bedingungen angepasstes Vor-

gehen favorisiert, während der nationale Gesetzgeber sich ausschließlich auf abgesicherte 

labordiagnostische Methoden verlässt. 

Auch das unterschiedliche Vorgehen in Bezug auf die Verwendung von Insektiziden im Aus-

bruchsbetrieb stellt einen differierenden Ansatz dar. Während der europäische Gesetzgeber 

die Insektizidbehandlung der empfänglichen Tiere im Verdachtsbetrieb obligatorisch fordert 

(Richtlinie 2000/75/EG: Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d iii), ermöglicht der nationale Gesetzge-

ber die Insektizidbehandlung lediglich in Form einer Anordnungsermächtigung (Verordnung 

zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit: § 3 Absatz 1a). Diese wesentlich geringere Fo-

kussierung auf die Maßnahmen gegen den Vektor der BT im nationalen Recht zeigt sich eben-

falls darin, dass der nationale Gesetzgeber weitere Vorgaben des Artikels 4 der Richtli-

nie 2000/75/EG nicht in die genannte nationale Verordnung aufgenommen hat. Weder die Er-

fassung von Orten, die das Überleben und Vermehren der Vektoren ermöglichen oder begüns-

tigen, noch die Aufstallungspflicht für empfängliche Tiere während der Zeit, in der die Vektoren 

aktiv sind, wurden in nationales Recht für den Verdachtsbetrieb, den Ausbruchsbetrieb oder 

Umgebungsbetriebe übernommen. Der Bundesmaßnahmenkatalog empfahl zwar die Anwen-

dung von Insektiziden im Verdachtsbetrieb (Teil X 5.1.5) und forderte die Insektizidbehandlung 

von verendeten Tieren bis zur unschädlichen Beseitigung sowie Ermittlungen über das Vor-

kommen und die Verteilung der Vektoren (Teil X 5.1.6), diese Vorgaben waren jedoch durch 

die fehlende Rechtsverbindlichkeit des Kataloges niemals verbindlich und ab dem Jahr 2007 

durch die neue Struktur des nationalen Krisenplans (in TSN hinterlegt) ohnehin überholt, da 

die genannten Vorgaben des Bundesmaßnahmenkatalogs nicht übernommen wurden. Der 

Vektorbezug der BT wird somit im nationalen Recht wesentlich weniger betont, als dies im 

europäischen Recht der Fall ist. Wesentliche Maßnahmen mit Vektorbezug, die in der Richtli-

nie 2000/75/EG verankert sind, wurden nicht in nationales Recht übernommen. Dieser Sach-

verhalt stellt folglich einerseits eine divergierende Bekämpfungsstrategie dar, zeigt jedoch zu-

sätzlich bestehende Lücken im nationalen Recht auf, da den nationalen Vollzugsbehörden die 

Rechtsgrundlagen für wesentliche Maßnahmen fehlen könnten. 

Eine weitere und durch die Vollzugsbehörden bereits seit Aufnahme der Begrifflichkeit stets 

hervorgehobene Lücke in der europäischen Rechtsetzung stellte die mangelnde Definition des 

vektorgeschützten Betriebes dar. Dieser Begriff wurde durch die Verordnung (EG) 

Nr. 789/2009 der Kommission vom 28. August 2009 in die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 

aufgenommen und als Voraussetzung (60 Tage Haltung in einem solchen Betrieb) für 
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bestimmte Verbringungen festgelegt (Anhang III, Nr. 2). Kriterien für die zuständigen Behör-

den, welche Anforderungen ein solcher Betrieb zu erfüllen hat, fanden jedoch erst mit der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission vom 30. Mai 2012 Eingang in 

die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007. Dies bedeutet, dass eine wesentliche Regelung des eu-

ropäischen BT-Rechts knapp drei Jahre lang nicht einheitlich in der EU umgesetzt werden 

konnte. Vor dem Hintergrund des massiven Auftretens insbesondere des Serotyps 8 stellte 

diese Lücke eine wesentliche Barriere für die einheitliche und zielgerichtete Umsetzung des 

EU-Rechts und die Umsetzung der europäischen BT-Bekämpfungsstrategie durch die zustän-

digen Behörden in den MSs dar. 

Zusammenfassend lässt sich hervorheben, dass Divergenzen insbesondere in Bezug auf die 

Vektorrelevanz der BT zwischen europäischem und nationalem Recht bestehen. Eine Aus-

sage des nationalen Gesetzgebers, ob dieser unterschiedliche Ansatz weiterhin gewünscht 

und zielführend ist, wäre in diesem Zusammenhang im Sinne eines einheitlichen europäischen 

Ansatzes begrüßenswert. Lücken, wie sie durch die Einführung neuer, nicht weiter definierter 

Begriffe ohne konkrete Nennung von Kriterien entstehen, sollten hingegen in Zukunft vermie-

den werden, da dies nicht nur die Anwendung der fraglichen Regelung erschwert, sondern 

dem Prinzip der Normenklarheit entgegensteht. 

5.4 Frage 2: Wie beeinflusst die fortwährende Änderung der Rechtset-
zung die Effizienz der Tierseuchenbekämpfung? 

Eine effiziente Tierseuchenbekämpfung erfolgt im optimalen Fall auf der Basis wissenschaft-

lich fundierter, verwaltungsrechtlich sicherer, für den Vollzug praktikabler und übersichtlicher 

Normen. Die wissenschaftliche Begründbarkeit ist insofern elementar, als dass zielführende 

und effektive Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen grundsätzlich nur dann Einzug in die 

Rechtsetzung finden dürfen, wenn ihr konkreter Nutzen wissenschaftlich hinreichend belegt 

ist. Die Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde in Kapitel 5.3 diskutiert. Die ver-

waltungsrechtliche Sicherheit einer Norm basiert auf mehreren Faktoren. Insbesondere muss 

die gegenständliche Norm verfassungsmäßig sein und eine tragfähige Rechtsgrundlage auf-

weisen. Sie muss hinreichend bestimmt sein und – bestenfalls – wurde die Bezugsnorm ver-

waltungsrechtlichen Handelns bereits gerichtlich überprüft. 

Im Rahmen des BTV-8-Geschehens in Mitteleuropa erfolgte ein massiver wissenschaftlicher 

Wissensgewinn, welcher auch Einzug in die Rechtsetzung hielt. Dies führte zu zahlreichen 

Änderungen, Ergänzungen und Überarbeitungen der der BT-Prävention und -Bekämpfung zu-

grundeliegenden Normen. Eine bereits existierende gerichtliche Überprüfung der neu geschaf-

fenen Vorgaben war somit zunächst noch nicht möglich. Grundsätzlich muss der Gesetzgeber 

bei der Entscheidung zur Änderung der bestehenden Norm eine formale und inhaltliche 
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Abwägungsentscheidung treffen: Er muss die notwendigen und zielführenden Maßnahmen 

zur Tierseuchenprävention und –bekämpfung ermitteln und auf Legitimität sowie ihre Verhält-

nismäßigkeit überprüfen. Lediglich ein grundgesetzkonformes, geeignetes Mittel, welches er-

forderlich und im engeren Sinne der Verhältnismäßigkeit geeignet und auch angemessen ist, 

darf gesetzlich verankert werden. Dies bedeutet, dass eine Rechtsänderung, insbesondere 

wenn diese über eine Klarstellung hinausgeht, einen durchaus beträchtlichen Prüfungsumfang 

erfordert, welcher gerade unter dem Zeitdruck eines bestehenden, im gewissen Sinne „neuar-

tigen“ Tierseuchengeschehens schwer zu bewältigen ist. 

Änderungen des regelnden Teils normativer Vorgaben können somit Vor- als auch Nachteile 

mit sich bringen. Zu den Vorteilen einer Änderung gehört die Möglichkeit zur Berücksichtigung 

neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Zweckmäßigkeit und Geeignetheit der Maßnahme 

werden somit regelmäßig verbessert. Auch werden auf Grund neuer Erkenntnisse möglicher-

weise weniger einschränkende Maßnahmen erforderlich und weniger zweckdienliche und für 

die Bevölkerung bzw. Wirtschaftsbeteiligten nachteiligere Maßnahmen können aufgehoben 

bzw. abgemildert werden. Änderungen einer Norm können somit zu ihrer Optimierung beitra-

gen. 

Dennoch können auch Nachteile im Rahmen dieser Rechtsänderungen auftreten. Selten wird 

die rechtliche Norm vollständig überarbeitet. Die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Norm 

kann durch Änderungen deutlich herabgesetzt werden; mögliche Bezüge stellen in diesem 

Zusammenhang eine besondere Herausforderung dar. Darüber hinaus muss dem juristischen 

Prinzip der „Normenklarheit“ auch im Rahmen von Rechtsänderungen gefolgt werden. Maß-

nahmen sollten somit klar verständlich und anwendbar sein. Eine Vielzahl von Ausnahmen zu 

einer grundsätzlichen bestehenden Maßnahme und auf Bezügen aufbauende Ausnahmen von 

unter bestimmten Bedingungen bestehenden Maßnahmen, wie sie im BT-Recht insbesondere 

in Bezug auf Verbringungsregeln existieren, tragen diesem Grundsatz gerade nicht Rechnung. 

Wenn ein solches, durch Änderungen geschaffenes juristisches Gebilde zusätzlichen Ände-

rungen und Ergänzungen unterliegt, besteht die Gefahr, dass die Anwendung insbesondere 

durch den juristisch nicht ausgebildeten Rechtsunterworfenen nahezu unmöglich wird. Die 

Wahrscheinlichkeit von Fehlinterpretationen und mangelnder Aktualität sowie fehlendem Ver-

ständnis der Rechtstexte kann somit durch situative Änderungen und Erweiterungen der zu-

grundeliegenden Normen durchaus erhöht werden. 

Die chronologische Darstellung der Rechtsetzung und -überarbeitung zeigt eindrücklich die zu 

Beginn des Seuchengeschehens in DEU 2006 bestehenden Normierungsdefizite und die da-

rauffolgenden teils sehr kurzfristigen Änderungen der normativ-regelnden Teile der Richtlinien, 

Verordnungen, Entscheidungen und Gesetze parallel zum Fortschreiten der BT in Mitteleu-

ropa. Auffällig ist hier die große Anzahl an Änderungen: Im Jahr 2006 erfolgten dreizehn 
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Änderungen des EU-Rechts, wobei hiervon zwölf Änderungen der Entscheidung 2005/393/EG 

und zwei der Richtlinie 2000/75/EG vorgenommen wurden. Im Jahr 2007 folgten weitere sie-

ben Änderungen der Entscheidung 2005/393/EG, eine Änderung der Richtlinie 2000/75/EG 

sowie deren Ersetzung durch die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007. Erst ab 2008 reduzierte 

sich die Änderungs- und Erneuerungsfrequenz des BT-Rechts auf gemeinschaftlicher Ebene. 

Hierbei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass sich jegliche Änderungen der 

Gebietskulissen in den Anhängen der diese darstellenden Normen widerspiegeln und daher 

allein durch die starke Ausbreitung in neue, bisher nicht betroffene Regionen Änderungen not-

wendig wurden. Zu beachten ist ferner, dass auf Grund der Eilbedürftigkeit der Änderungen 

und Erneuerungen des nationalen BT-Rechts zum Teil nicht die Zustimmung des Bundesrats 

eingeholt werden konnte. Dies führte zur Befristung von Änderungen der Rechtsnormen, wel-

che dann im Laufe des Befristungszeitraums eine Entfristung dieser Änderungen durch die 

Zustimmung des Bundesrats nach sich zogen und zeigt auf, dass von rechtlichen Ausnahme-

möglichkeiten zur Abweichung von vorgesehenen Rechtsetzungswegen aus zeitlichen und 

fachlichen Gründen Gebrauch gemacht wurde. 

Die inhaltlichen Änderungen der Grundnormen sowie das In-Kraft-Treten neuer Normen waren 

kaum erfassbar. Der Gesetzgeber wurde zwischen 2006 und 2015 achtundvierzig Mal recht-

setzend tätig; allein im Jahr 2006 dreizehn, im Jahr 2007 zwölf, im Jahr 2008 zwölf und im 

Jahr 2009 acht Mal. In diesen Zahlen sind allein die Normen und Änderungen mit spezifisch 

regelndem Charakter berücksichtigt; Entfristungen oder Änderungen der Gebietskulisse wur-

den hier nicht einbezogen. Eine Vielzahl dieser Änderungen betrafen Verbringungsregelun-

gen. Zu bemerken ist somit, dass sich die Rechtsetzung sowohl innergemeinschaftlich als 

auch in DEU selbst aufgrund des Seuchenausbruchs ab 2006 nicht nur entwickelte, sondern 

auch häufig überarbeitet wurde. 

Um durch fortgesetzte Änderungen, Ergänzungen und Überarbeitungen des BT-Rechts die 

mit der Tierhaltung zusammenhängende Wirtschaftsausübung nicht unangemessen zu er-

schweren, muss der Rechtsgeber eine Abwägung der wissenschaftlich notwendigen und 

zweckdienlichen Maßnahmen mit den Rechten der Rechtsunterworfenen vornehmen. In diese 

Abwägungsentscheidung müssen insbesondere auch die Interessen der Wirtschaftsbeteilig-

ten und ihres Rechts auf Berufsausübung einfließen. Einschränkungen von wirtschaftlich not-

wendigen Abläufen und Handlungen sind lediglich auf Basis der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

und juristisch ausreichend verankerter Ermächtigungen möglich. In der Bemühung, diese Ein-

griffe so gering wie möglich zu halten, kann es jedoch zu einer nicht mehr zu überblickenden 

Ausnahmenvielfalt einschränkender Maßnahmen kommen, welche wiederum den Vollzug des 

die BT betreffenden Rechts elementar erschweren. Somit kommt dem Gesetzgeber hier die 

Verantwortung zu, eine Abwägungsentscheidung zwischen den wissenschaftlich be-
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gründeten, notwendigen Maßnahmen zur Eingrenzung und Bekämpfung der BT, den rechtlich 

möglichen Einschränkungen der Grundrechte inklusive der wirtschaftlichen Interessen der 

Rechtsunterworfenen und der vollzugstechnisch noch bestehenden Umsetzbarkeit der Nor-

men vorzunehmen. Inwiefern das gelungen ist, soll im Folgenden unter den Aspekten 

• Wahl der Mittel 

• Klarheit, Verständlichkeit und Anwendbarkeit 

diskutiert werden. Die vollzugstechnische Umsetzbarkeit der Regelungen wird am Beispiel der 

Verbringungsregelungen in der Frage 3 (Wie sind Handels- und Verbringungsbeschränkungen 

auf Grund der Komplexität ihrer Ausnahmetatbestände anwendbar und zielführend?) im An-

schluss beleuchtet. 

5.4.1 Wahl der Mittel auf der Seite des Gesetzgebers 

Der europäische Gesetzgeber hat in Bezug auf die BT den bis zum Jahr 2015 (Paradigmen-

wechsel im Rahmen der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte 

im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (ABl. EU L 84 vom 31. März 2016, 

S. 1)) üblichen Weg gewählt, den MSs anhand einer Richtlinie das grundsätzliche Vorgehen 

und die elementaren Maßnahmen der BT-Prävention und -Bekämpfung zur Verfügung zu stel-

len. Auf dieser seit dem Jahr 2000 bestehenden Basis der Richtlinie 2000/75/EG (ABl EU L 

327 vom 22. Dezember 2000, S. 74 - 83) wurden insbesondere vor dem Hintergrund des Seu-

chengeschehens ab 2006 zuerst Entscheidungen und im Folgenden – u. a. um die erwähnte 

europäische Harmonisierung zu erreichen – mittels der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 (ABl. 

EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) die in der Richtlinie dargestellten grundsätzlichen 

Maßnahmen und Bekämpfungsprinzipien konkret ausgestaltet und ergänzt. Im Rahmen des 

Rechtsetzungsverfahrens der EU sind die MSs speziell durch die Beteiligung des Rates sowie 

des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und die Tiergesundheit in den Recht-

setzungsprozess integriert. 

Die Entscheidung 2005/393/EG (Entscheidung 2005/393/EG der Kommission vom 23. Mai 

2005 zur Abgrenzung von Schutz- und Überwachungszonen in Bezug auf die Blauzungen-

krankheit und zur Regelung der Verbringung von Tieren innerhalb der und aus diesen Zonen 

(ABl. EU L 130 vom 24. Mai 2005, S. 22–28)) in der Fassung der Gesamtausgabe vom 1. No-

vember 2007 zuletzt geändert durch die Entscheidung 2007/688/EG (ABl.  EU L 282 vom 

26. Oktober 2007, S. 52–59) wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 ersetzt, um ein 

einheitliches, harmonisiertes, zielgerichtetes und den aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-

nissen entsprechendes Vorgehen gegen die BT zu ermöglichen. Es fand somit ein Wechsel 
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vom Entscheidungsprinzip zum Verordnungsprinzip statt, welches ein deutlich stärkeres ein-

heitliches Vorgehen in den MSs bewirkt. 

Durch die Änderung der Handlungsform bewies der Gesetzgeber in diesem Fall, dass es sich 

seines Erachtens nicht länger um das individuelle Problem einiger MSs mit einer exotischen 

Tierseuche handelte, deren Bekämpfung eine, zwecks Schutz der Gemeinschaft und europa-

weiter Gültigkeit der Verbringungsregelungen, an alle MSs gerichtete Entscheidung erforder-

lich machte, sondern dass die weitere Ausbreitung der unterschiedlichen Serotypen der BT 

eine generelle, zeitnahe und harmonische Regelung des europäischen Vorgehens gebot (Er-

wägungsgründe 3 und 4 der genannten Verordnung). Durch diesen Wechsel der Handlungs-

ebene wurde ein – auch in DEU vollzogener – Paradigmenwechsel bezüglich der BT eingelei-

tet, der im Juni 2009 in der Verlagerung der Verantwortlichkeit für die Zulassung der Impfstoffe 

gegen die BT vom FLI zum Paul-Ehrlich-Institut (§ 2 der Verordnung über Sera, Impfstoffe und 

Antigene nach dem Tiergesundheitsgesetz – Tierimpfstoffverordnung – (BGBl. I S. 2.355), in 

der Fassung der Gesamtausgabe vom 23. Juni 2009 zuletzt geändert durch Verordnung zur 

Änderung der Tuberkulose-Verordnung und sonstiger tierseuchenrechtlicher Verordnungen 

vom 17. Juni 2009 (BGBl. I S. 1.337)) seinen vorläufigen Abschluss fand. Im Verlauf der Jahre 

2007 bis 2009 verlor die BT somit ihren Status einer „exotischen“ Tierseuche. Überhaupt 

wurde deutlich, dass der Begriff „exotische“ Tierseuche nicht mehr zeitgemäß war und dass 

mit dem Ausbruch vormals als „exotisch“ angesehener Tierseuchen in DEU jederzeit gerech-

net werden muss (Conraths und Mettenleiter, 2011). 

Die neue Verordnung erhielt zum ersten Mal klare Begriffsbestimmungen, wann es sich über-

haupt um einen Fall oder Verdacht der BT handelt, und auch weitere, elementare Begrifflich-

keiten, welche über die Richtlinie 2000/75/EG (ABl EU L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 74 

- 83) hinausgehen, wurde definiert. Außerdem regelte der Gesetzgeber den Informationsaus-

tausch zwischen der KOM und den MSs, wie auch zwischen den MSs untereinander. Dieser 

bestand in dieser Form zuvor nicht. Des Weiteren wurde die konkret definierten Überwa-

chungs-Programme geschaffen, welche sich innerhalb und außerhalb der Sperrzonen unter-

scheiden (Erwägungsgrund 11 mit Bezugnahme auf EFSA, 2007a). 

Eine grundlegende Neuerung war, dass nunmehr die MSs die Sperrzonen festlegen (Artikel 6 

der genannten Verordnung in Verbindung mit Erwägungsrund 14). Zuvor musste bei einer Än-

derung der Zonen eine Änderung der betroffenen Entscheidung erfolgen, was auf Grund der 

schnellen Entwicklung der Geschehnisse nicht mehr praktikabel war. 

Seit dem Jahr 2007 ist für eine Ausnahme vom Transportverbot ferner die Anzahl zirkulieren-

der Serotypen innerhalb einer Sperrzone relevant. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Serotypen durch den Verordnungsgeber ist hier durchaus sinnvoll, setzt jedoch eine 
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regelmäßige Anpassung des Textes an den aktuellen Stand der Wissenschaft in Bezug auf 

die labordiagnostischen Verfahren und die Abgrenzung von Serotypen – auch in Bezug auf 

Impfvirusnachweise – voraus. 

Bezüglich der Untersuchungen als Voraussetzung für Verbringungen von lebenden Tieren, 

Samen oder Eizellen und Embryonen wurden in der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 (ABl. EU 

L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) die wissenschaftlichen Ergebnisse des damals aktu-

ellen EFSA-Gutachtens (EFSA, 2007b) bezüglich der Diagnoseverfahren berücksichtigt, 

wodurch es u. a. zu leichten Veränderungen der Untersuchungsfristen kam. Eine grundsätzli-

che Vereinfachung fand bei der Festlegung von Voraussetzungen zur Spermaverbringung 

statt. Wurde noch in der Entscheidung 2005/393/EG eine Unterscheidung zwischen „Samen 

von Spendertieren“, „frischem Samen“ und „tiefgefrorenem Samen“ vorgenommen, so gelten 

in der Verordnung sämtliche Voraussetzungen allgemein für „Sperma“. Zusätzlich entfiel die 

Beobachtungszeit der besamten Tiere im Haltungsbetrieb. 

5.4.2 Schlussfolgerung zur Wahl der gesetzgeberischen Mittel 

Als vormals exotische Tierseuche mit lokalen Einschleppungsereigninssen der BT und immer 

wieder geglückter Eradikation auf europäischem Territorium kann die bis zum Jahr 2000 be-

stehende geringe gesetzgeberische Beachtung der BT im europäischen Recht nachvollzogen 

werden. Die betroffenen MSs wurden durch die KOM in der Bekämpfung des Ausbruchsge-

schehens unterstützt, eine weitreichende gesetzgeberische Tätigkeit war jedoch in Anbetracht 

der lokalen Geschehnisse in Bezug auf das Unionsgebiet nicht erforderlich. Mit Ausbreitung 

und vermehrtem Auftreten der BT in unterschiedlichen MSs wurde der europäische Gesetz-

geber im Rahmen der Richtlinie 2000/75/EG (ABl EU L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 74 - 

83) aktiv. Auf Grund der weiteren Ausbreitung und der Festlegung der Restriktionsgebiete 

wurde die Verabschiedung einer BT-betreffenden Entscheidung notwendig. Zur europaweiten 

Regelung der zur Ausbreitungs-Prävention erforderlichen Verbringungsbeschränkungen trat 

im Folgenden die entsprechende Entscheidung – zuletzt Entscheidung 2005/393/EG – in 

Kraft. Da die Ausbreitung der BT in Europa fortschritt und mit dem massiven BTV-8-Gesche-

hen in Mitteleuropa ihren bisherigen Höhepunkt erreichte, kann die Entscheidung des europä-

ischen Gesetzgebers, die BT-Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen zu vereinheitlichen 

und zu harmonisieren, fachlich und formal nachvollzogen werden. Eine europaweit gültige, 

einheitliche und konkret ausformulierte Blauzungenbekämpfungsstrategie war vor dem Hinter-

grund der deutlichen Verbreitung mehrerer Serotypen unter Einbeziehung weiter Teile des 

Unionsterritoriums eine notwendige und dringend erforderliche Maßnahme, um die BT-Aus-

breitung zu regulieren. Die Harmonisierung der europäischen Rechtsetzung und die Heraus-

nahme der BT aus den als „exotisch“ angesehenen Tierseuchen war somit dringend geboten. 
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Durch die in der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, 

S. 37–52) eröffnete getrennte Veröffentlichung der Sperrzonen durch die KOM sowie die be-

troffenen MSs (Artikel 6) war die unnötig aufwändige und weitere Bekanntmachungen auf na-

tionaler Ebene nach sich ziehende Änderung der von Restriktionszonen betroffenen Gebiete 

der MSs nicht mehr notwendig. Es kam somit zu einer Entbürokratisierung und Verringerung 

des Verwaltungsaufwandes. 

Die Aufnahme klar definierter Kommunikationswege sowohl für die Mitteilung der Sperrzonen 

als auch für die Ergebnisse der Überwachungsprogramme stellte ebenfalls eine verwaltungs-

technische Vereinfachung dar. Durch die Regelung der zu übermittelnden Informationen und 

der Festlegung der einzuhaltenden Wege – erst unter Nutzung des BT-Net-Systems, welches 

im Jahr 2012 auf Grund der Weiterentwicklung des Kenntnisstandes wegfiel (Erwägungs-

grund 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission vom 30. Mai 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtli-

nie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der 

Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, die für Verbringungen bestimmter Tiere von 

für die Blauzungenkrankheit empfänglichen Arten gelten (ABl. EU L 141 vom 31. Mai 2012, 

S. 7–13)) – konnte ein transparenter und verwaltungstechnisch standardisierbarer Übermitt-

lungsweg etabliert werden. 

Der zeitliche Ablauf der Rechtsetzung und die jeweiligen Zeitpunkte der Verabschiedung der 

BT-Richtlinie 2000/75/EG bzw. -Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 können vor dem Hintergrund 

des BT-Geschehens und des BTV-8-Geschehens in der EU nachvollzogen werden. Der euro-

päische Gesetzgeber wählte bei beiden Normen jeweils denjenigen Zeitpunkt, an dem eine 

weitere Ausbreitung und Erhöhung der Gefährdungslage anzunehmen war. Erst ab dem Jahr 

1998 war die BT dauerhaft in der EU nachweisbar und die Zahl der betroffenen MSs nahm ab 

dem Jahr 2000, dem Jahr des In-Kraft-Tretens der genannten Richtlinie, zu. Dennoch verbrei-

tete sich die BT in Europa in den folgenden Jahren zusehends. Die Zahl der MSs mit BT-

Nachweisen zeigte im Jahr 2006 mit fast der Hälfte der MSs ihren derzeitigen Höhepunkt und 

lässt die Harmonisierungsbestrebungen der KOM im Jahr 2007 als weitere gezielte Maß-

nahme zur Eindämmung der BT-Verbreitung plausibel erscheinen. 

Der nationale Gesetzgeber schloss sich der europäischen Initiative auf der rechtlichen Basis 

des damaligen Tierseuchengesetzes erst verzögert an. Erst eineinhalb Jahre nach In-Kraft-

Treten der Richtlinie 2000/75/EG wurde die nationale Verordnung zum Schutz gegen die Blau-

zungenkrankheit vom 22. März 2002 (BGBl. I S. 1.241) verabschiedet. Hingegen folgte die 

Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur 

Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit vom 31. August 2006 

(eBAnz 2006 AT46 V1) – vormals: Verordnung zum Schutz vor der Verschleppung der 
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Blauzungenkrankheit vom 22. August 2006 (eBAnz AT43 2006 V1) – unmittelbar auf den Be-

ginn des BTV-8-Seuchengeschehens im August 2006. Der erstmalige Ausbruch der BT in 

DEU war für den nationalen Gesetzgeber im Zuge der Vorbereitung dieser Verordnung zwar 

so nicht absehbar, kam den dann unmittelbar notwendigen Rechtsetzungsmaßnahmen jedoch 

entgegen. Dass die letztmalige Überarbeitung des Bundesmaßnahmenkatalogs aus dem Jahr 

2002 datierte und bis zur Übernahme der TSN-gestützten Krisenpläne ab dem Jahr 2009 keine 

Überarbeitung erfuhr, lässt die Notwendigkeit der Sicherstellung eines einheitlichen Vorge-

hens der Länder durch eine Regelung des Bundes formal als wenig beachtet erscheinen. Auch 

wenn im Rahmen des Bund-Länder-Austausches ein enger Kontakt zwischen dem BMELV 

und den Obersten Landesbehörden bestand, kann hier der Einwand einer fehlenden Aktuali-

sierung der im europäischen Recht verankerten Krisenpläne gerade vor dem Hintergrund des 

BTV-8-Geschehens ab 2006 nicht entkräftet werden. 

Die Wahl des Mittels einer die BT regelnden Verordnung auf nationaler Ebene leitet sich aus 

den dementsprechenden Ermächtigungsgrundlagen des damaligen Tierseuchengesetzes ab 

und wurde in das aktuelle Tiergesundheitsgesetz übernommen. Inhaltlich bestanden für den 

nationalen Gesetzgeber durch die Umsetzungsverpflichtung der europäischen Richtli-

nie 2000/75/EG und die spätere Harmonisierung durch die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 

wenig zusätzliche Regelungsspielräume und -notwendigkeiten. 

Zusammenfassend kann daher hervorgehoben werden, dass die Wahl der gesetzgeberischen 

Mittel sich an den bekämpfungstechnischen Erfordernissen orientierte und insbesondere der 

europäische Gesetzgeber zeitlich nachvollziehbar und unmittelbar reagierte sowie das aktu-

elle Verbreitungsgeschehen der BT einbezog. National hätte die gesetzgeberische Kompetenz 

stringenter umgesetzt werden können, was zu einer Förderung der einheitlichen und fachlich 

an die neuesten Erkenntnisse angepassten BT-Bekämpfung beigetragen hätte. 

5.4.3 Klarheit, Verständlichkeit und Anwendbarkeit der Normen 

Wie aus dem oben vorgenommenen Vergleich der Entscheidung 2005/393/EG in der Fassung 

der Gesamtausgabe vom 1. November 2007 und der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 in der 

ersten Fassung vom 26. Oktober 2007 hervorgeht, wurden im Rahmen des Wechsels der ge-

setzgeberischen Mittel der Konkretisierung der zugrundeliegenden Richtlinie durch die Verab-

schiedung von Entscheidungen hin zu einer allgemeingültigen BT-Verordnung durch den eu-

ropäischen Gesetzgeber auch Elemente der Verbesserung der Verständlichkeit, Klarheit und 

Anwendbarkeit aufgenommen. So wurden unter Einbeziehung wissenschaftlicher Expertise 

die Begriffsbestimmungen und Definitionen überarbeitet und eine durchgehende Systematik 

auch für die Überwachungsprogramme geschaffen. 
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Die Einbeziehung und explizite Nennung verschiedener Serotypen berücksichtigt die Vielfalt 

der Serotypen der BT und die mangelnde Kreuzimmunität. Dies ist fachlich begrüßenswert 

und auch auf der Grundlage der Gutachten der EFSA nachvollziehbar. Da jedoch keine Defi-

nition der Serotypen in den Normen existiert, können hier gerade in Bezug auf Impfvirusnach-

weise oder neuartige, wissenschaftlich noch nicht als „Serotypen“ beschriebene Virusisolate 

Unsicherheiten auftreten. Dies stellt somit ein Beispiel für ein mögliches systematisches An-

wendungsproblem dar. 

Die Verständlichkeit der neuen Verordnung wurde hingegen beispielsweise durch die Straf-

fung der Verbringungsvorgaben von Samen deutlich erhöht. Durch die Aufhebung der viel-

schichtigen Unterscheidungskriterien für „Samen von Spendertieren“, „frischen Samen“ und 

„tiefgefrorenen Samen“ sowie des Beobachtungszeitraums für besamte Tiere wurde der Voll-

zug deutlich vereinfacht. Eine solche Zusammenfassung und Vereinheitlichung von komple-

xen, mit der Zeit entstandenen Regelungen würde den Vollzug auch weiteren die BT betref-

fenden Rechts, insbesondere der Verbringungsvorgaben, deutlich vereinfachen. 

Die Historie des BT-Rechts, besonders der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 (ABl. EU L 283 

vom 27. Oktober 2007, S. 37–52), zeigt ein systematisches und für den Vollzug tierseuchen-

rechtlicher Normen generell existierendes Problem auf. Zum Zeitpunkt des erstmaligen In-

Kraft-Tretens einer Norm ist der Gesetzgeber erkennbar an einem einheitlichen Aufbau mit 

einheitlicher Struktur und verständlichen, nachvollziehbaren und klaren Regelungen interes-

siert. Neue Normen sind durchdacht und mit einem detaillierten Konzept versehen. Dies ist 

u. a. an der Struktur der im Jahr 2007 verabschiedeten und oben beschriebenen Überarbei-

tung bereits existenter BT-Vorgaben erkennbar. Ein wesentliches Problem bei Änderungen 

von Normen wie auch der genannten Verordnung ist, dass Änderungen häufig sehr punktuell 

in die Verordnung einfließen. Um in der begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit eines sich 

ausbreitenden Tierseuchengeschehens keine neuerliche Diskussion mit den MSs zu eröffnen, 

werden so wenig Artikel und Regelungsbereiche wie möglich durch die KOM in die Änderun-

gen einbezogen. Es kommt somit zumeist zu einer fortwährenden Ergänzung der Norm, ohne 

die neuen Abschnitte fachlich und inhaltlich in Bezug und Verbindung mit existierenden Rege-

lungen zu setzten. 

Eindrucksvoll zeigt sich dies im Rahmen der Änderungen der Verbringungsregelungen. So-

wohl die Zahl der Zusätze zu existierenden Artikeln – häufig erkennbar an Artikel- bzw. Ab-

satznummern mit Buchstaben – als auch die Anzahl an Seiten nahm im Verlauf der Ände-

rungshistorie deutlich zu (die Originalfassung vom 26. Oktober 2007 mit 16 Seiten entwickelte 

sich zu 32 Seiten in der Fassung vom 8. Juli 2011). Erst mit der Durchführungsverord-

nung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission vom 30. Mai 2012 zur Änderung der Verord-

nung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates 
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hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie 

der Beschränkungen, die für Verbringungen bestimmter Tiere von für die Blauzungenkrankheit 

empfänglichen Arten gelten (ABl. EU L 141 vom 31. Mai 2012, S. 7–13) erfolgte die dringend 

notwendige Überarbeitung und Neustrukturierung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 und 

durch diese Konsolidierung auch eine Reduktion der Seitenzahl auf 25. Zu diesem Zeitpunkt 

war jedoch das massive BTV-8-Geschehen in Mitteleuropa bereits zur Ruhe gekommen. In 

den für den Vollzug besonders fordernden Zeiten zwischen den Jahren 2006 und 2010 fehlte 

diese klare Struktur und Übersichtlichkeit des Verordnungstextes demnach bzw. die genannte 

Norm nahm an Unübersichtlichkeit und fehlender Struktur in diesen Jahren zu. 

 Auch wurden neue Begriffe und Vorgaben teilweise ohne Definitionen in den Verordnungstext 

aufgenommen. So wurde beispielsweise der Begriff des „vektorgeschützten Betriebes“ bereits 

durch die Verordnung (EG) Nr. 789/2009 der Kommission vom 28. August 2009 zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich des Schutzes vor Vektorangriffen und der 

Mindestanforderungen an die Programme zur Überwachung und Beobachtung der Blauzun-

genkrankheit (ABl. EU L 227 vom 29. August 2009, S. 3–6) in Anhang III der Verordnung (EG) 

Nr. 1266/2007 als Voraussetzungen für eine Verbringung (60 Tage Haltung in einem solchen 

Betrieb) aufgenommen (Anhang III, Nr. 2) sowie die verpflichtende serologische (Anhang III, 

Nr. 2) bzw. virologische (Erregeridentifizierungstest) (Anhang III, Nr. 4) Testung aller Tiere bei 

Verbringungen in der vektorfreien Zeit bzw. nach einer jeweils definierten Zeit der Haltung in 

einem vektorgeschützten Betrieb auf Stichproben reduziert. Der Begriff „vektorgeschützter Be-

trieb“ wurde allerdings offiziell erst mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der 

Kommission vom 30. Mai 2012 in den Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 aufge-

nommen. Das bedeutet, dass eine rechtlich fixierte Vorgabe erst knapp drei Jahre nach Ein-

gang der Begrifflichkeit in den Verordnungstext die dringend notwendige Definition erfuhr. Eine 

einheitliche Anwendung und somit der europaweit rechtskonforme Vollzug dieser Vorgabe war 

somit über Jahre nicht gewährleistet. 

Hinzu kamen die zahlreichen Änderungen, welche für die vollziehenden Behördenmitarbeiter 

weitere fachliche wie auch formale Herausforderungen darstellten. Fachlich mussten sich die 

das BT-Recht umsetzenden und die Vorgaben kontrollierenden Personen fortwährend in neue 

Vorgaben einarbeiten. Die Gefahr, dass die aktuell gültigen Normen dem in die Tierseuchen-

bekämpfung vor Ort eingebundenen Personal inhaltlich noch nicht vollständig bekannt waren, 

muss auf Grund des extremen Arbeitsaufkommens innerhalb eines so massiven Ausbruchs-

geschehens als nicht vernachlässigbar angesehen werden. Zwar wird im Rahmen der Krisen-

zentren auf die Aktualität der einschlägigen Normen geachtet, dennoch kann gerade im Rah-

men von Verbringungen und der Abfertigung von Transporten nicht immer abgesichert wer-

den, dass unmittelbar in Kraft getretene Vorgaben den zuständigen Personen bereits bekannt 
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sind bzw. erfordert es einen enormen Aufwand, genau dieses sicher zu stellen. Formal stellen 

Änderungen zwar einen geringeren, dennoch im Rahmen der Berechnung der Arbeitsbelas-

tung relevanten Teil des Mehraufwandes dar, falls sie in solch schneller Abfolge erfolgen, wie 

dies in den Jahren 2006 bis 2010 der Fall war. Behördliches Handeln und insbesondere Ver-

waltungsakte bedürfen einer formalrechtlichen Sicherheit und Grundlage. Hierfür sind die Nen-

nung und Anwendung der aktuell geltenden Rechtsnormen im Rahmen der verwaltungsge-

richtlichen Überprüfung essentiell. 

5.4.4 Schlussfolgerung zur Klarheit, Verständlichkeit und Anwendbarkeit 

Im Rahmen der Entstehung und Beratung von Rechtsänderungen schienen jedenfalls bezüg-

lich der Bekämpfung der BT zeitliche und formale Zwänge die fachliche Notwendigkeit des 

klaren Aufbaus und der Übersichtlichkeit zu überschatten. Evident ist, dass eine unmittelbare 

Notwendigkeit zur kurzfristigen Ergänzung rechtlicher Normen gerade vor dem Hintergrund 

eines massiven Tierseuchengeschehens die umfassende Prüfung und Einarbeitung der ge-

planten Änderung in die bestehende fachliche wie auch formale Struktur erschwert. Dennoch 

sollte ein verstärktes Augenmerk auf die Priorisierung des fachlich-juristischen Prinzips der 

Normenklarheit gelegt werden. 

Auch sind die Beratungen der KOM mit den MSs insbesondere in den Arbeitsgruppensitzun-

gen und Ausschüssen oft langwierig. Die MSs versuchen, durchaus auch für nationale Inte-

ressen, welche entweder über die Zeit ersichtlich wurden oder bei der Verabschiedung der 

Ursprungsnorm keine Berücksichtigung fanden, im Rahmen geplanter Änderungen teils auch 

ohne fachlichen Bezug Berücksichtigung in den entsprechenden Normen zu erreichen. Dies 

verdeutlicht die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in Europa hin zu einem gesamteu-

ropäischen Konzept. Gerade im Falle konkret notwendiger Tierseuchenbekämpfungsstrate-

gien und -vorgaben sollte die fachliche Bedeutung klarer, vollziehbarer Regelungen Vorrang 

vor einzelstaatlichen Interessen erhalten. Dennoch ist in diesem Zusammenhang auch ein 

Umdenken auf Seiten der KOM, weg von einer scheinbar konsensbezogenen, jedoch klar den 

eigenen Zielen untergeordneten Leitkultur, hin zu einer fachbezogenen und anwendungsposi-

tiven Kooperationsstruktur notwendig. Durch die Möglichkeit der KOM, Änderungsvorschläge, 

Ergänzungen oder strukturelle Vorschläge der MSs nicht zu berücksichtigen, Prozesse zu ver-

zögern oder gar aufzuhalten, kann ein gemeinsames europäisches Vorgehen selbst im fach-

bezogenen Tierseuchenrecht nur schwer gewährleistet werden. 



Diskussion 

101 

5.5 Frage 3: Wie sind Handels- und Verbringungsbeschränkungen auf 
Grund der Komplexität ihrer Ausnahmetatbestände anwendbar und 
zielführend? 

Eine Vielzahl der unter 5.4 aufgeführten Änderungen und Erweiterungen des BT-Rechts betraf 

die normativen Vorgaben zu Verbringungen empfänglicher Tiere. Auch wenn die Richtli-

nie 2000/75/EG das Verbringen in die oder aus den Restriktionsgebieten prinzipiell untersagt, 

wurden Ausnahmemöglichkeiten eröffnet. Diese sind bis zum Jahr 2007 in den entsprechen-

den Entscheidungen und seit dem In-Kraft-Treten der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 (ABl. 

EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) in dieser fixiert. 

Wirtschaftliche Interessen sind auch im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung von großer Be-

deutung und grundsätzlich darf es keine Vorschriften geben, die den Handel innerhalb der EU 

und international ungerechtfertigt einschränken. National ist dies insbesondere in den Arti-

keln 12 und 14 des Grundgesetzes verankert (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-

land in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinig-

ten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 29. September 2020 (BGBl. I 

S. 2.048) geändert worden ist). Eingriffe bedürfen hiernach einer gesetzlichen Grundlage. Dies 

bedeutet, dass bereits in den Entwürfen der Ursprungsnormen sowie im Rahmen jeder Ände-

rung geprüft wird, ob eine solche Einschränkung der Wirtschaft durch die neuen Vorgaben 

erfolgt. Anderseits sind wissenschaftlich begründete Verbote – und somit auch Verbringungs-

verbote – ein bedeutendes Instrument der Tierseuchenbekämpfung. Selbst bei einer vektor-

übertragenen Tierseuche wie der BT sind Verbringungsregelungen wie beschrieben durchaus 

sinnvoll und zielführend, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Einschleppungen 

der BT bzw. bestimmter Serotypen in ursprünglich freie Gebiete durch Verbringungen uner-

kannt infizierter Tiere müssen verhindert werden. Dies bedeutet, dass Einschränkungen bei 

der Verbringung empfänglicher Tiere tierseuchenrechtlich notwendig sind. Diese auf das ziel-

führende Maß abgestimmten Regelungen sollten einem grundsätzlichen wissenschaftlichen 

Prinzip folgen: Einerseits müssen die Vorgaben wissenschaftlich und juristisch begründbar, 

notwendig und verhältnismäßig sein, anderseits sollten sie den vollziehenden Fachpersonen 

eine umsetzbare Anwendung ermöglichen. Änderungen dieser Regelungen bedürfen daher 

einer kritischen Prüfung, da sie schnell zu unübersichtlichen, wenig stringenten und von der 

grundlegenden Strategie abweichenden Vorgaben führen können. Selbstverständlich sollten 

unangemessen einschränkende Regelungen im Interesse der Wirtschaftsbeteiligten und 

Rechtsunterworfenen abgeändert werden. Gleichzeitig sollte jedoch eine Abwägung erfolgen, 

wie sehr die Erleichterung die Regelungen selbst untergräbt und welchen Einfluss sie auf das 

Vollzugsvorgehen haben wird. 
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5.5.1 Defizite und Umsetzungsmängel im Rahmen der Änderungshistorie der 
Verbringungsregelungen 

Die Änderungshistorie am Beispiel der Verbringungsregelungen zeigt sowohl strategische De-

fizite als auch Umsetzungsmängel bezüglich wirtschaftlicher Interessen auf. 

Strategische Defizite zeigen sich insbesondere in einer zu geringen Beachtung der für die BT 

typischen biologischen Charakteristika zu Beginn der Änderungshistorie der Verbringungsre-

gelungen. Hierunter fallen zwei Regelungssachverhalte: 

In Anhang III Teil A Nr. 2 wurde bereits in der Originalfassung der Verordnung (EG) 

Nr. 1266/2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) die sechzigtägige vektorge-

schützte Haltung als Verbringungsvoraussetzung festgelegt. Im Jahr 2009 wurde, wie bereits 

beschrieben, durch die Verordnung (EG) Nr. 789/2009 der Begriff des vektorgeschützten Be-

triebes eingeführt. Diese Änderung erfolgte gerade vor dem Hintergrund, kombinierte Maß-

nahmen auf der Grundlage physikalischer und chemischer Barrieren zu forcieren und eben 

nicht allein auf Insektizide zu vertrauen. Darüber hinaus sollte die Vektorfreiheit in solchen 

Betrieben durch geeignete Maßnahmen überprüft werden (Erwägungsgrund 3 der genannten 

Verordnung). Geeignete Kriterien, die einen solchen Betrieb rechtssicher definieren, folgten 

jedoch erst knapp drei Jahre später mit In-Kraft-Treten der Verordnung (EU) Nr. 456/2012. 

Abgesehen davon, dass der europäische Gesetzgeber hier, wie unter 5.3 und 5.4 bereits be-

schrieben, zeitlich verzögert wichtige neue wissenschaftliche Erkenntnisse in den Rechtstext 

aufnahm, muss vor dem Hintergrund des Vollzugs der Verbringungsregelungen hervorgeho-

ben werden, dass die Schwierigkeiten, Tiere sicher vor Vektoren zu schützen, in diesem Zu-

sammenhang durch den europäischen Gesetzgeber anfangs deutlich unterschätzt wurden. 

Zum anderen wurde in der Originalfassung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 vom 26. Ok-

tober 2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) die Verbringung von Tieren er-

möglicht, bei denen Antikörper gegen alle vorhandenen oder möglicherweise vorhandenen 

Serotypen des betroffenen geographischen Ursprungsgebiets der Tiere serologisch nachge-

wiesen wurden. Hierbei wurde nicht berücksichtigt, dass die Tiere trotz einer – in diesem Fall 

direkt vor der Probenentnahme – stattgefundene Serokonversion auf Grund einer unmittelbar 

vor der Testung stattgefundenen Infektion durchaus ein relevantes Risiko im Rahmen der Ver-

bringung darstellen konnten. Daher wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 708/2008 der Kom-

mission vom 24. Juli 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der 

Bedingungen für die Ausnahme bestimmter Tiere empfänglicher Arten vom Verbringungsver-

bot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG des Rates (ABl. EU L 197 vom 25. Juli 2008, S. 18–22) 

eine zweifache serologische Testung zwischen 60 und 360 Tagen und nicht früher als sieben 

Tage vor der Verbringung vorgeschrieben (Artikel 1 Nr. 2 in Verbindung mit Anhang III Nr. 7). 

Hier zeigt sich, dass die Bedeutung einer Serokonversion und des Risikos, das von 
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serokonvertierten Tieren ausgeht, anfangs unterschätzt und zunächst keine ausreichenden 

Maßnahmen zur Eindämmung dieser Gefahr im Rahmen der Verbringungsregelungen festge-

legt wurden. 

Ferner war ab Oktober des Jahres 2005 entsprechend der Entscheidung 2005/763/EG der 

Kommission vom 28. Oktober 2005 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich 

der Sperrzonen für die Blauzungenkrankheit in Spanien (ABl.EU  L 288 vom 29. Oktober 2005, 

S. 54–55) ein Verbringen von Schlachttieren auch über die Grenzen des einzelnen Mitglieds-

staates bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen erlaubt. In diesem Zusammen-

hang stellte das Nichtbeachten der Verpflichtung zu Ruhezeiten der Tiere bei längeren Trans-

porten ein Problem bei der Erstellung der vorliegenden Entscheidung dar. Diese Ruhezeiten 

wurden unter anderem in der europäisches Recht umsetzenden Tierschutztransportverord-

nung in der Fassung vom 11. Juni 1999 vorgeschrieben (BGBl. I S. 1.337). Schlachttiere durf-

ten jedoch nach der nun geänderten Entscheidung 2005/393/EG ausschließlich auf direktem 

Wege in verplombten Transportfahrzeugen zum Schlachthof transportiert werden, so dass le-

diglich nahe gelegene Schlachthöfe innerhalb oder, unter Beachtung der entsprechenden An-

forderungen, auch außerhalb der Sperrzone angefahren werden konnten. Hingegen waren 

keine längeren Transporte von Schlachttieren zu von der Grenze des Sperrgebiets weiter ent-

fernten Schlachthöfen möglich, da Ruhezeiten an Kontrollstellen somit nicht möglich waren. 

Dieses Regelungsdefizit wurde erst durch die Verordnung (EG) Nr. 708/2008 abschließend 

aufgelöst (Erwägungsgrund 6 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a). Durch die 

genannte Verordnung wurde drei Jahre nach Aufnahme dieser konkreten Verbringungsrege-

lung für Schlachttiere und ihrer offensichtlich ungeprüften Übernahme in die Verordnung (EG) 

Nr. 1266/2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) die Einhaltung von Ruhepau-

sen in einer Kontrollstelle in derselben Sperrzone ermöglicht. Hier handelt es sich nicht um ein 

Defizit auf Grund mangelnder Beachtung der biologischen Charakteristika der BT, sondern auf 

Grund mangelnder Verzahnung europäischen Rechts. 

Zu den wirtschaftlichen Defiziten gehört, dass Verbringungseinschränkungen mit teilweise be-

deutendem einschränkendem Charakter und einer eindeutigen finanziellen Belastung der 

Landwirte rechtlich fixiert waren, ohne dass davon ausgegangen werden konnte, dass diese 

Maßnahmen zu einer konkreten Reduktion der Verschleppung der BT beitragen würden. 

Dies lässt sich am Beispiel der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 der Kommission 

vom 30. Mai 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 verdeutlichen. Obwohl 

bereits in den Jahren 2007 und 2008 Bedenken gegenüber der Effizienz und Effektivität der 

Anwendung von Insektiziden und Repellentien insbesondere im Rahmen von Transporten 

durch die wissenschaftlichen Experten geäußert und diese eher für den Schutz von Einzeltie-

ren und Bekämpfungsmaßnahmen in frisch infizierten Ausbruchsbetrieben vorgeschlagen 
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wurden (EFSA, 2008b; EFSA, 2007a), war bis zur Verabschiedung der oben genannten 

Durchführungsverordnung eine Insektizidbehandlung bei der Durchfuhr nach Artikel 9 in Ver-

bindung mit Anhang III verpflichtend vorgeschrieben. Dies stellte für die Landwirte einen Mehr-

aufwand einerseits vor dem Hintergrund des notwendigen Auftragens der Mittel, anderseits in 

Bezug auf die Anschaffung der Insektizide dar. Da bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung 

der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) Zweifel 

an der Sinnhaftigkeit einer solchen Vorgabe bestand, hätte diese Regelung nicht in die Ver-

ordnung aufgenommen bzw. im Rahmen der deutlichen Hinweise auf die Ineffektivität der An-

wendung im Zusammenhang mit der Durchfuhr, spätestens im Jahr 2008 wieder gestrichen 

werden sollen. 

Die hier beschriebenen Defizite bzw. Umsetzungsmängel wurden durch den europäischen 

Gesetzgeber – wenn auch teilweise spät – im Rahmen der Änderungshistorie des BT-Rechts 

behoben. Vor dem Hintergrund des BTV-8-Geschehens in Mitteleuropa stellten jedoch die erst 

mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012 behobenen fehlenden Kriterien für den 

vektorgeschützten Betrieb und die verpflichtende Anwendung von Insektiziden bei der Durch-

fuhr rückblickend für die Zeit der massiven Ausbreitung des Serotyps 8 vermeidbare Ein-

schränkungen des innerstaatlichen und innergemeinschaftlichen Verbringens dar. 

5.5.2 Änderungsfrequenz der normativen Vorgaben 

Die zahlreichen Änderungen mit Bezügen auf die Verbringungsregelungen bestanden zumeist 

aus neuen bzw. überarbeiteten Ausnahmen vom Verbringungsverbot. Hierbei wurden neue 

Ergänzungen und Formulierungen in die gültigen Normen aufgenommen, so dass ein umfäng-

liches, verschachteltes Konvolut aus Verbringungsregelungen und ihren Ausnahmen ent-

stand. 

Zwar bemühen sich die Gesetzgeber um Übersichtlichkeit durch Nachverfolgungsmöglichkei-

ten der Änderungen auf europäischer Ebene bzw. Neufassungen der nationalen Gesetze, dies 

behob jedoch nicht die oben aufgeführten grundsätzlichen Probleme, welche durch die Art der 

Änderungen und Ergänzungen entstanden. Vollständige Überarbeitungen werden durch die 

Gesetzgeber meist gemieden, um keine grundsätzlichen Diskussionen mit den zu beteiligen-

den Parteien (MSs, Länder, Wirtschaftsbeteiligte, Verbände usw.) zu entfachen, da jegliche 

Änderungen eine weitreichende gesetzlich verankerte Beteiligung erfordern. Für die Rechts-

anwendung stellt dies ein grundsätzliches und auch BT-unabhängiges Problem dar. Diese 

grundsätzliche Herausforderung wird in Bezug auf die BT und die Vielzahl von Änderungen 

und Ergänzungen der einschlägigen Normen jedoch besonders auffällig und problematisch. 
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Die Unübersichtlichkeit dieser zahlreichen, sich an den unterschiedlichsten Stellen der ver-

schiedenen Normen befindenden und sich überdies häufig ändernden Vorgaben der Verbrin-

gungsregelungen, stellten den Vollzug vor eine große Herausforderung. Zusätzlich problema-

tisch war in diesem Zusammenhang, den Überblick über die Vorschriften zu erhalten und si-

cherzustellen, dass tatsächlich die aktuellsten Vorschriften beachtet wurden. 

Hierfür entstanden nach und nach Tabellen. Eingeführt vom Bundesland Niedersachsen wur-

den die Tabellen zwischen den Ländern ausgetauscht und an die jeweiligen Bedürfnisse der 

einzelnen Bundesländer angepasst. Als Beispiel soll hier die Tabelle 12 (im Anhang) aus RP 

dienen, welche die Anwendung der komplexen Vorgaben für den täglichen Alltag in den unte-

ren Veterinärbehörden, den Veterinärämtern der Kreis- und Stadtverwaltungen, überhaupt erst 

ermöglichte und die Unübersichtlichkeit und Verschachtelung der Regelungen noch einmal 

verdeutlicht. Ohne das Vorliegen dieser Arbeitshilfe wäre die Einhaltung der diversen, sehr 

ähnlichen und sich lediglich in Nuancen unterscheidenden rechtlichen Vorgaben im schnellle-

bigen Alltag der Vollzugsbehörden nicht möglich gewesen. Dies lässt sich insbesondere vor 

dem Hintergrund zeigen, dass Anmeldungen von innergemeinschaftlichen Verbringungen und 

auch von Verbringungen im Inland den Veterinärämtern teils sehr kurzfristig angekündigt wur-

den. Dies liegt auch in der Struktur der Wiederkäuerhaltung begründet: Anders als im Schwei-

nesektor existieren hier keine zeitlich festgelegten Lieferverträge und -beziehungen. Die Tiere 

werden verbracht, wenn Wachstum und Umstände es erfordern; feste Daten sind insbeson-

dere bei kleinen Betrieben oder im Nebenerwerb selten über mehrere Monate im Voraus fest-

gelegt. Das bedeutet, dass in den Vor-Ort-Behörden, die zeitgleich die Bekämpfung der BT 

vorantrieben, kurzfristig Verbringungen organisiert und abgefertigt werden mussten. Ohne die 

dargestellten Tabellen als Zusammenfassung der komplexen, sich in kurzer Frequenz ändern-

den rechtlichen Vorgaben, wäre eine rechtskonforme Verbringung empfänglicher Tiere kaum 

möglich gewesen. 

Zusammenfassend muss daher festgestellt werden, dass die durch die Gesetzgeber zur Ver-

fügung gestellten Normen den Anforderungen des täglichen Vollzugs nicht gerecht wurden 

und insofern zumindest in der Hochzeit des BTV-8-Geschehens in Mitteleuropa nicht dem 

Prinzip der Normenklarheit genügten. 

5.6 Frage 4: Wie effizient waren die Bekämpfungsmaßnahmen bis zur 
Einführung der Pflichtimpfung? 

In DEU konnte bis zur Einführung der Pflichtimpfung ab Mai 2008 und der hierdurch erreichten 

Herdenimmunität empfänglicher Tiere die Verbreitung der BT nicht aufgehalten werden. Eine 

Eingrenzung oder gar Tilgung schien mit den bis 2008 erlassenen rechtlichen Mitteln nicht zu 

erreichen zu sein. 
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Bereits zu Beginn des Ausbruchsgeschehens der Serotyps 8 in DEU konnten die neuen Re-

gelungen der Verordnung zum Schutz vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit vom 

22. August 2006 die Ausbreitung der BT offensichtlich nicht wirkungsvoll aufhalten. Durch die 

Einführung von Sentineltieruntersuchungen durch die Achte Verordnung zur Änderung der 

Verordnung zum Schutz vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit vom 20. Dezember 

2006 beabsichtigte der Gesetzgeber, eine Ausbreitung der BT frühzeitig festzustellen, um ggf. 

weitere Maßnahmen ergreifen zu können. An der Ausbreitungstendenz der BT änderte dies 

indes nichts. Obwohl der Winter 2006/07 in diesen Zeitraum fiel, wurden weitere Fälle bzw. 

Ausbrüche in DEU festgestellt und ab Frühjahr/Sommer des Jahres 2007 breitete sich BTV-8 

massiv im ganzen Land aus. Die Zahl der Ausbrüche ließ sich offensichtlich allein durch die 

bis zum Impfbeginn bestehenden und neu etablierten Maßnahmen nicht ausreichend reduzie-

ren. 

Abgesehen von den üblichen Einschränkungen der Verbringung empfänglicher Tiere, um eine 

Verschleppung einer auftretenden Tierseuche entgegen zu wirken, sind für die BT drei Be-

kämpfungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung: 

• Tötung und unschädliche Beseitigung von Tieren vor dem Hintergrund des Auftretens in-

apparenter Infektionen 

• Einsatz von Insektiziden und Repellentien 

• Impfung gegen BTV-8 unter Berücksichtigung der zahlreichen weiteren Serotypen der BT 

Diese drei Maßnahmen orientieren sich entweder an biologischen Charakteristika der BT oder 

sind von diesen beeinflusst und sollen im Folgenden genauer betrachtet werden. 

5.6.1 Möglichkeit und Einsatz der Maßnahme der Tötung und unschädlichen 
Beseitigung empfänglicher Tiere 

Sowohl das europäische als auch das nationale Recht eröffneten die Möglichkeit einer Anord-

nung der Tötung und unschädlichen Beseitigung von Tieren im Ausbruchsbetrieb (Artikel 6 

Absatz 1 a der Richtlinie 2000/75/EG, § 5 Absatz 2 der Verordnung zum Schutz gegen die 

Blauzungenkrankheit). Die genannte Richtlinie eröffnet des Weiteren die Möglichkeit, die Tö-

tung/ Schlachtung von Tieren auch auf Betriebe in einer 20-Kilometer-Zone um den Aus-

bruchsbetrieb anzuordnen (Artikel 6 Absatz 2 der genannten Richtlinie). Dieser Möglichkeit 

folgte der nationale Gesetzgeber nicht. Dies bedeutet, dass in DEU eine Tötung und unschäd-

liche Beseitigung von empfänglichen Tieren zur Verhinderung der Ausbreitung der BT aus-

schließlich im Ausbruchsbetrieb möglich ist.  

Demgegenüber empfahl der Bundesmaßnahmenkatalog in Teil X Nr. 5.2, die „Keulung“ infi-

zierter Bestände von kleinen Wiederkäuern als Methode der Wahl, um eine unkontrollierte 
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Verbreitung der Tierseuche und Ausbreitung des Virus in der einheimischen Vektorpopulation 

zu verhindern. Bei Rinderbeständen sollte aufgrund der Situation im Bestand und der Daten-

lage entschieden werden. Vorgeschlagen wurde eine Tötung aller seropositiven Tiere, wenn 

kein Virus im Bestand nachgewiesen werden könne und eine serologische Folgeuntersuchung 

der verbleibenden Tiere des Bestandes mindestens vier Wochen nach der Tötung und un-

schädlichen Beseitigung. Bei besonders wertvollen Tieren sei ein vorheriger Virus- bzw. Anti-

gentest möglich, während sich der Bestand unter Quarantäne befände. Hier zeigt sich erneut, 

dass der im Bundesmaßnahmenkatalog verankerte BT-Krisenplan des Jahres 2002 sich nicht 

mehr im Einklang mit dem zum Zeitpunkt des Erstausbruchs der BT in DEU gültigen Rechts- 

und wissenschaftlichen Kenntnisstands befand. 

Da die BT insbesondere durch infizierte Vektoren übertragen wird, kann eine (präventive) Tö-

tung von Tieren in einem Ausbruchsbetrieb allein nicht zu einer Verringerung der Verbreitung 

der Tierseuche führen, da davon ausgegangen werden muss, dass in einer Zeit des Vektor-

flugs bereits infizierte Vektoren zumindest in der unmittelbaren Umgebung vorkommen. Einzig 

für einen Ausbruch in einer Kaltphase des Winters, welcher durch die Verbringung infizierter 

Tiere in einen einzelnen Betrieb verursacht wurde, könnte durch die Maßnahme die Wahr-

scheinlichkeit der Weiterverbreitung reduziert werden. 

Die Möglichkeit einer Anordnung der Tötung von Tieren auch in einem weiträumigeren Gebiet, 

wie sie die Richtlinie 2000/75/EG (ABl EU L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 74 - 83) eröffnet, 

könnte hier ein zielführender Ansatz sein, da in diesem Fall der Übertragungskreislauf auf 

empfängliche Tiere durch Stiche in der Region vorkommender infizierter Vektoren vermindert 

werden könnte. 

Zu Beginn des BTV-8-Geschehens hätte, bei sehr rascher Umsetzung einer solchen Tötung 

und Ausschöpfung des entsprechend der Richtlinie 200/75/EG eröffneten Radius, das BT-Ge-

schehen eventuell beeinflusst werden können. Da eine solche Tötungsstrategie auf Grund der 

nationalen Rechtsetzung überhaupt nicht möglich war und sich die BT zum Zeitpunkt des ers-

ten Nachweises in DEU in Belgien und den Niederlanden ebenfalls bereits ausbreitete, wären 

zu diesem Zeitpunkt eingeleitete Tötungsmaßnahmen in Ausbruchsbetrieben vermutlich zu 

spät gekommen und dadurch nicht mehr zielführend gewesen. Dies wurde durch die Einschät-

zung belgischer (Amts-)Tierärzte untermauert, welche entsprechen des Protokolls der Tele-

fonkonferenz zwischen dem Landesministerium RP (MUFV), dem LUA und den unteren Vete-

rinärbehörden in RP zum aktuellen Stand hinsichtlich des Auftretens der BT in den Niederlan-

den und DEU am 21. August 2006 dem Bundesland RP bereits zu diesem Zeitpunkt mitgeteilt 

hatten, dass sie anhand von Bestandskontrollen befürchteten, dass bereits 80% der Bestände 

im belgischen und deutschen Grenzland infiziert seien. Da die Tötung von Tieren einen erheb-

lichen Eingriff in das Eigentum darstellt und auch u.a. in Bezug auf den Tierschutz relevant ist, 
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muss eine solche Maßnahme im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs 

gründlich abgewogen werden und dies in die Ermessensentscheidung einfließen. Das Über-

maßverbot gebietet, das mildeste Mittel zu wählen, das zur Zielerreichung geeignet und erfor-

derlich ist. Vor dem Hintergrund der damaligen Rechts- und Seuchenlage wäre die Anordnung, 

u.a. inapparente Wiederkäuer zu töten und unschädlich zu beseitigen, nur schwerlich zu be-

gründen gewesen. Tötungsmaßnahmen fanden deshalb in DEU nicht statt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass trotz der Divergenz zwischen europäischem 

und nationalem Recht und der hierdurch fehlenden Möglichkeit einer Tötung und unschädli-

chen Beseitigung empfänglicher Tiere in geographischer Nähe zu einem BT-Ausbruch mit dem 

Ziel, ein neu auftretendes Seuchengeschehen im Keim zu ersticken, dieser Aspekt für das 

BTV-8-Geschehen ab dem Jahr 2006 von untergeordneter Relevanz war. Die Maßnahme der 

Tötung von Tieren zur Verhinderung einer Ausbreitung der BT ist damit u. a. direkt mit dem 

biologischen Charakteristikum der BT verknüpft, dass eine Infektion nicht zwangsläufig mit 

sofortigen und deutlichen klinischen Anzeichen einhergeht und dass der Erreger durch belebte 

Vektoren übertragen wird, die sich nicht flächendeckend bekämpfen lassen. 

5.6.2 Auftreten von klinischen und inapparenter Infektionen 

Da BTV-Infektionen bei den unterschiedlichen Tierarten nicht zwangsläufig mit deutlichen An-

zeichen einhergehen, ist ein Erkennen der Erkrankung nicht immer leicht. Teilweise wurden 

BT-Ausbrüche ausschließlich auf Grund von Handelsuntersuchungen oder Monitoringuntersu-

chungen festgestellt. Bestes Beispiel ist das BT-Geschehen in DEU ab 2018, dessen erste 

Feststellung laut dem baden-württembergischen Lagebericht im Rahmen einer Monitoringun-

tersuchung stattfand. Durch das Auftreten von Biotypen, die lediglich sehr milde Erkrankungen 

oder gar inapparente Infektionen auslösen, besteht die Möglichkeit, dass sich die Tierseuche 

in einem Gebiet bereits ausgebreitet hat, bevor die erste Feststellung erfolgt. Das Überwa-

chungssystem wurde unter anderem auch auf Grund dieser Besonderheit eingeführt. Aller-

dings wurden zwischen 2008 und 2020 in Frankreich, den Beneluxstaaten, der Schweiz und 

auch in DEU nicht immer eigene nationale Restriktionszonen geschaffen, wenn in den Nach-

barstaaten auf Grund von BT Restriktionszonen eingerichtet wurden, die entsprechend der 

Größenvorgaben für die Restriktionsgebiete auch in die Nachbarstaaten hineingereicht hätten. 

Weder die anderen MSs noch die KOM haben dieses Vorgehen kritisiert oder auch nur im 

Rahmen der Ausschusssitzungen des SCoPAFF thematisiert. 

Je weiter sich die Tierseuche jedoch bereits durch Verbringungen bzw. durch beispielsweise 

das Verdriften und den Flug infizierter Vektoren ausgebreitet hat, desto schwieriger ist ihre 

Bekämpfung. Verbringungsbeschränkungen, insbesondere in lokalen Bereichen, entsprechen 

in diesem Fall nicht der tatsächlichen Verbreitung und verhindern die Ausbreitung über 
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infizierte Vektoren nicht oder jedenfalls nicht wirksam. Sinn und Verhältnismäßigkeit dieser 

den Handel beschränkenden Maßnahme sind daher in diesem Zusammenhang fraglich. Eine 

Ausweisung von 20-, 100- und 150-Kilometer-Zonen als Restriktionsgebiete kann hier den ak-

tuellen Gegebenheiten auf Grund des regelmäßigen Anpassungsbedarfs durch die zuständi-

gen Behörden „hinterherhinken“. Insbesondere Verbringungsbeschränkungen innerhalb der 

gesamten 150 Kilometer der Restriktionszonen konnten im untersuchten Seuchengeschehen 

bereits – wie dargestellt – zu keinen entscheidenden Bekämpfungserfolgen führen. Serotypen 

mit noch weniger bzw. ganz ohne klinische Erscheinungen bei (einigen) empfänglichen Tier-

arten lassen Verbringungsbeschränkungen teilweise umso mehr ins Leere laufen, stellen für 

die betroffene Wirtschaft jedoch teils entscheidende Eingriffe dar. Dies erkennend, gingen die 

deutschen Behörden insbesondere ab 2007 sowie im Rahmen des BT-Geschehens der Jahre 

2018/19 dazu über, das 150-Kilometer-Gebiet als ein gesamtes Restriktionsgebiet anzusehen 

und so Verbringungen innerhalb dieses Gebiets zu erleichtern. Ob hierdurch die Verschlep-

pung der BT begünstigt wurde, lässt sich rückwirkend kaum sicher feststellten. 

In Fällen von Serotypen mit teils ausbleibenden typischen Anzeichen kommt es zusätzlich zu 

einer gewissen Diskriminierung untersuchter bzw. in das Monitoring einbezogener Betriebe im 

Verhältnis zu nicht von angeordneten Untersuchungen betroffenen Betrieben. In nicht von Un-

tersuchungen betroffenen Betrieben kann der fragliche Serotyp ebenso auftreten, wie in den 

Ausbruchsbetrieben, allein durch das Fehlen einer deutlichen Klinik ist es den verantwortlichen 

Personen jedoch gar nicht möglich, den Verdacht des Vorliegens der Seuche auszusprechen. 

Zwei Effekte sind hier entscheidend: Einerseits kann sich die BT ausgehend von diesen be-

troffenen Betrieben ohne Klinik und ohne Seuchenfeststellung ggf. ungehindert ausbreiten 

(insbesondere, wenn die Betriebe außerhalb von Restriktionszonen liegen, jedoch auch inner-

halb von Restriktionszonen durch das Weiterbestehen des Vektor-Wirt-Kreislaufs), anderseits 

sind von Untersuchungen betroffene Betriebe weit eher von einer Ausbruchsfeststellung und 

somit von in ihr Wirtschaften eingreifenden Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen betroffen. 

Im Lichte der Kombination dieser beiden Effekte stellt sich die Sinnhaftigkeit und Verhältnis-

mäßigkeit der rechtlich vorgegebenen Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen durchaus kri-

tisch dar. Eine insbesondere wirtschaftliche Diskriminierung von Betrieben, welche von Han-

dels- oder Monitoringuntersuchungen und somit wesentlich eher von einer BT-Feststellung 

betroffen sind, gegenüber solchen Betrieben, welche nicht in das Untersuchungsregime ein-

gebunden sind, lässt sich weder rechtlich noch fachlich rechtfertigen. Nach Gethmann et al. 

(2020) und Rushton (2009) ist anzunehmen, dass die Bekämpfungskosten – hier besonders 

die Kosten für die verpflichtende Impfung mit 51 Mio. Euro – die Kosten, die direkt und indirekt 

durch den BTV-8-Zug in DEU ab 2008 bis zum erneuten Erlangen des BT-Freiheitsstatus in 

DEU 2012 verursacht wurden, übertreffen. Auch wenn bzw. gerade weil die wirtschaftliche 
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Bedeutung eines Auftretens der BT für DEU nicht zu unterschätzen ist und insbesondere die 

Auswirkungen auf den Export gravierend sein können, sollte darüber nachgedacht werden, ob 

eine Einteilung der BTV-Serotypen und Virusstämme in „hochvirulent“ und „niedrigvirulent“ den 

tatsächlichen Gegebenheiten und einer adäquaten Bekämpfung – wie dies bei aviärer In-

fluenze bereits seit Jahren erfolgreich geschieht – entgegenkommen würde. Davon ausge-

hend könnten die rechtlich verankerten Bekämpfungsmaßnahmen entsprechend der Virulen-

zeinteilung angepasst werden. Bedeutungsvoll ist in dieser Hinsicht, dass diese Unterschei-

dung von der OIE mitgetragen wird. Nur so lassen sich Sperren durch Drittländer auf Grund 

des Auftretens niedrigvirulenter BT vermeiden. 

5.6.3 Einsatz von Insektiziden und Repellentien 

Die Richtlinie 2000/75/EG (ABl EU L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 74 - 83) sieht die Insek-

tizidbehandlung als bedeutsames Element zur Verhinderung einer Weiterverbreitung der BT. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) nahm 

diese Strategie auf und schreibt diese Behandlung insbesondere bei Verbringungen, anfangs 

auch bei Durchfuhren vor. Zusammenfassend wird im europäischen Recht aktuell (Stand: Sep-

tember 2020) die Insektizidbehandlung konkret im Verdachts- und Ausbruchsbetrieb sowie die 

Betriebe in einem Umkreis von 20 Kilometern um den Ausbruchsbetrieb (Artikel 4 Absatz 2 in 

Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der genannten Richtlinie), im vektorgeschütz-

ten Betrieb, unter bestimmten Voraussetzungen im Schlachthof (Anhang IV Nr. 5 der genann-

ten Verordnung) sowie die Insektizidbehandlung der Transportfahrzeuge bei der Durchfuhr 

(Artikel 9 der genannten Verordnung) und bei Verbringungen (diverse Verbringungsregelun-

gen der genannten Verordnung) vorgeschrieben. Im nationalen Recht ist die Insektizidbehand-

lung hingegen – wie bereits beschrieben – allein für den Verdachtsbetrieb bzw. unter behörd-

licher Beobachtung stehende Betriebe als „Kann-Regelung“ vorgesehen (Anordnungsbefugnis 

der zuständigen Behörde in § 3 Absatz 1a der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzun-

genkrankheit). 

Die Insektizidbehandlung ist ein Problembereich und vor dem Hintergrund des europäischen 

und nationalen Rechts nicht völlig konsistent. Außerdem erfolgte im europäischen Recht seit 

dem Jahr 2007 eine Abschwächung des Insektizideinsatzes vor dem Hintergrund der wissen-

schaftlichen Expertise der EFSA. Bereits Erwägungsgrund 20 der Verordnung (EG) 

Nr. 1266/2007 (ABl. EU L 283 vom 27. Oktober 2007, S. 37–52) hebt hervor, dass die entspre-

chend der Richtlinie vorgesehene Behandlung von Tieren, Räumlichkeiten und deren Umge-

bung in infizierten Haltungsbetrieben nur dann vorgenommen werden sollte, wenn eine Fall-

zu-Fall-Risikobewertung unter Berücksichtigung geographischer, epidemiologischer, ökologi-

scher, umweltbezogener und entomologischer Daten sowie eine Kosten-Nutzen-Bewertung 
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vorliege. Jedoch wurden erst im Mai 2012 mit der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 456/2012 die von der EFSA veröffentlichten Hinweise (EFSA, 2008b) umgesetzt, um ins-

besondere negative Auswirkungen auf die Umwelt und zusätzliche Wartezeiten zur Verhinde-

rung von Rückständen in den aus diesen Tieren gewonnenen Produkten zu vermeiden (Erwä-

gungsgrund 8 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 456/2012). Darüber hinaus sind zuge-

lassenen Insektizide, die längerfristig vor dem Stich von Gnitzen schützen, nicht vorhanden. 

Hinzu kommt, dass eine Insektizidbehandlung oft nur einmal pro Weidesaison durchgeführt 

werden darf. 

Ein deutlicher Effekt der Insektizidbehandlungen kann in DEU vor dem Hintergrund der mas-

siven Ausbreitung von BTV-8 ab dem Jahr 2006 nicht ausgemacht werden. Auch die Ände-

rungen der dementsprechenden Rechtsgrundlagen und unterschiedliche Vorgehensweisen in 

den MSs scheinen keine so ausgeprägte Wirkung auf die Weiterverbreitung gehabt zu haben, 

dass dies Einfluss auf die Gesamtentwicklung des BT-Geschehens in Europa gehabt hätte. In 

Kapitel 4.1.3 ist die gesamteuropäische Tendenz erkennbar, dass bis zur Einführung der Imp-

fung keine der bis dahin etablierten Bekämpfungsmaßnahmen so nachhaltig greifen konnten, 

dass die Ausbreitung von BTV-8 zum Erliegen kam. Die Gesamtkosten für die Insektizidbe-

handlung beliefen sich zwischen 2008 und 2012 dennoch auf 8 Mio. Euro (Gethmann et al., 

2020). Daher ist der europäische Ansatz, die Insektizidbehandlung so weit zu reduzieren, dass 

weder wirtschaftliche Schäden (Wartezeiten, Rückstände, Kosten für Beschaffung und An-

wendung der Mittel) noch nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt, die dennoch anzuneh-

menden – insbesondere lokalen und für ein individuelles Geschehen bedeutsamen – Vorteile 

dieser Behandlungen überschatten, nachvollziehbar, zweckmäßig und angezeigt. 

5.6.4 Einfluss der Möglichkeit einer Impfung auf das Seuchengeschehen 

Auf Grund der raschen Ausbreitung der BT bereits im Jahr 2006 und der im Spätsommer des 

Folgejahres nahezu explodierenden Ausbruchszahlen wurde die Bedeutung eines Impfstoffes 

zumindest gegen den zirkulierenden Serotyp 8 schnell erkannt. Die existentielle Bedrohung 

der landwirtschaftlichen Betriebe, die wirtschaftlichen Einschränkungen und Schäden und 

nicht zuletzt die Bedeutung des Tierschutzes im Rahmen eines solchen fortschreitenden Seu-

chengeschehens, machten eine Impfung dringend notwendig. Hierdurch erhoffte man sich 

eine Reduktion der klinischen Erscheinungen, Verringerung der Mortalitätszahlen und letzt-

endlich eine Eindämmung der Tierseuche auf Grund der Reduktion der Viruslast in den emp-

fänglichen Tierpopulationen. Die Impfung wurde somit zur Option der Wahl. Allerdings fehlte 

es zunächst an BTV-8-spezifischen Inaktivat-Impfstoffen, deren Unschädlichkeit und Wirk-

samkeit hinreichend gezeigt war. 
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Vor diesem Hintergrund ist hervorzuheben, dass die europäische BT-Rechtsetzung seit In-

Kraft-Treten die Impfung als fakultative Bekämpfungsmaßnahme vorsah (Artikel 5 der Richtli-

nie 2000/75/EG der Fassung vom 20. November 2000). Diese Eröffnungsklausel galt bis zum 

Jahr 2012 lediglich für Impfungen in der Schutzzone. Seit In-Kraft-Treten der Richtlinie 

2012/5/EU vom 14. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2000/75/EG gilt die Einschränkung, 

dass ausschließlich in der Schutzzone geimpft werden darf, lediglich bei der Verwendung von 

attenuierten Lebend-Vakzinen. Für Inaktivat-Impfstoff ist die Anwendung unter bestimmten 

Bedingungen für das gesamte Territorium des MS möglich. 

Die Entwicklung einer nationalen Impfstrategie gegen die BT stellte einen deutlichen Einschnitt 

in der BT-Bekämpfung dar. Sah der Bundesmaßnahmenkatalog unter Favorisierung der Ein-

haltung der Freiheit von der BT unter einer Nicht-Impf-Strategie noch die Möglichkeit der Imp-

fung zur Eingrenzung von Seuchenherden vor (Teil X Nr. 4), so bestand in DEU bis zum Ende 

des Jahres 2007 ein grundsätzliches Impfverbot gegen die BT. Durch die Umsetzung der 

Pflichtimpfung im Jahr 2008 fand daher ein Paradigmenwechsel in der BT-Bekämpfungsstra-

tegie in DEU statt. Die BT konnte durch diese Maßnahme in Verbindung mit den bereits etab-

lierten Maßnahmen zur Bekämpfung und Prävention der BT in den kommenden Jahren in DEU 

erfolgreich getilgt werden. 

Bei den Impfstoffen handelte es sich um inaktivierte, monovalente Präparate, jedoch nicht um 

Marker-Vakzinen. Es war also nicht möglich, geimpfte von natürlich infizierten Tieren zu un-

terscheiden. Dies machte eine Erfassung der Impfungen in einem zentralen System notwen-

dig; auch um die Einhaltung der Impfpflicht in DEU zu kontrollieren. Dies stellte für die Wirt-

schaftsbeteiligten einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand dar. 

Trotz der Erfahrungen aus den südeuropäischen MSs, dass Impfungen gegen BT lediglich 

dann einen mittel- bis langfristigen Erfolg zeigen, wenn sie über einen Zeitraum von mehreren 

Jahren aufrechterhalten werden, zeichnete sich bereits im Verlauf des Jahres 2009 auf Bun-

desebene ab, dass eine Fortsetzung der Pflichtimpfungen durch die Länder nicht zu erwarten 

war. Begründet in den ab dem Jahr 2010 bestehenden regulären Zulassungen von BTV-8-

Impfstoffen und der günstigen Entwicklung der epidemiologischen Situation, sollte auf das 

Konzept einer freiwilligen Impfung gesetzt werden. Dies wurde mit Artikel 6 der Zweiten Ver-

ordnung zur Änderung tierseuchenrechtlicher Verordnungen vom 18. Dezember 2009 (BGBl. I 

S. 3.939) mit Änderung der Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschrif-

ten über Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungen-

krankheit vom 31. August 2006 im Bundesrat beschlossen. 

Durch die Pflichtimpfung wurde ein Anteil von ca. 80 % geimpften Tieren erreicht (FLI, 2012). 

Mit Einführung der freiwilligen Impfung sankt der Anteil geimpfter Tiere im Jahr 2010 auf 55 % 
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und 2011 auf 20 % (FLI, 2012). Dies bedeutete bereits für das Jahr 2011, dass nunmehr ein 

ähnlicher Schutz (ca. 20 %) des gesamten Tierbestandes wie im Jahr 2007 existierte, also vor 

Beginn der Impfungen. Durch Remontierung und fehlende Durchseuchung sowie Immunisie-

rung wurde von einem Rückgang der geschützten Gesamtpopulation auf 5 % ausgegangen. 

Ab 2013 war somit wieder mit einer nahezu naiven Gesamtpopulation bezogen auf den Sero-

typ 8 wie auch auf alle anderen BTV-Serotypen zu rechnen (FLI, 2012). 

Primäre Ursache für das Ende der verpflichtenden Impfung waren die von den Bundesländern 

aufzubringenden hohen Kosten. Beigetragen haben jedoch auch weitere Faktoren wie u. a. 

die aktive – ebenfalls im Internet geführte – Kampagne gegen die Impfpflicht einschließlich der 

Behauptung massiver Nebenwirkungen. Diese spiegelt sich in zahlreichen Anfragen an das 

damalige BMELV sowie in der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Ulrike Höfken, Cornelia 

Behm, Bärbel Höhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

Bundestagsdrucksache 16/12393: Erfolg und Auswirkungen der Pflichtimpfungen gegen die 

BT, aus dem Frühjahr 2009 wider (Bundesregierung, 2009). 

Die Notwendigkeit, dass nach Wegfall der Impfpflicht in DEU jede Impfung gegen BT in den 

Beständen durch die zuständige Behörde genehmigt werden muss (§ 4 Absatz 1 der Verord-

nung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften über 

Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit), 

stellt ein über die wirtschaftliche Belastung und eventuelle Impfvorbehalte hinausgehendes 

Hemmnis zum Erlangen einer hohen generellen Impfquote dar. 

Die seit dem Jahr 2015 bestehende StIKo Vet empfahl bereits 2016, die Impfung von emp-

fänglichen Tieren durchzuführen sowie insbesondere eine verpflichtende Impfung für die zu 

erwartenden Eintragsregionen der jeweiligen Serotypen zu priorisieren und die Anwendung 

des vorhandenen bivalenten Impfstoffs gegen BTV-4/-8 flächendeckend und verpflichtend auf 

das gesamte Bundesgebiet auszudehnen (StIKo Vet, 2016). Die Impfpflicht wurde durch die 

für den Vollzug des Tiergesundheitsrechts zuständigen Behörden der Länder jedoch nicht um-

gesetzt; zumeist wurde durch die Länder eine Empfehlung zur Impfung gegenüber den Tier-

haltern kommuniziert. 

Am 12. Dezember 2018 wurde die BT (BTV-8) im Kreis Rastatt (Baden-Württemberg) erstma-

lig seit 2009 in DEU wieder festgestellt. Die Tierseuche breitete sich in BW aus und erreichte 

am 11. Januar 2019 Winchertingen im Kreis Trier-Saarburg in RP und am 14. Januar 2019 

zusätzlich das Saarland. Es wurde – aus den Erfahrungen des BT-Geschehens bis 2009 ler-

nend – lediglich eine Restriktionszone eingerichtet, welche Baden-Württemberg, RP und das 

Saarland vollumfänglich und Teile von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern umfasste. 

Dies geschah insbesondere, um Verbringungen innerhalb der Restriktionszone zu erleichtern. 
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Da die Schweiz, Frankreich und ab Ende März 2019 auch Belgien ebenfalls von (mindestens) 

dem gleichen Serotyp betroffen waren, wurde entschieden, keine Pflichtimpfung anzuordnen. 

Eine Wiedereinschleppung bzw. Verdriftung infizierter Gnitzen erschien zu risikoreich für eine 

solch umfassende und kostenintensive Maßnahme. Die freiwillige Impfung wird jedoch durch 

die Länderbehörden weiterhin empfohlen bzw. teilweise gefördert. Auch die StIKo Vet sieht in 

der Impfung das Mittel der Wahl (StIKo Vet, 2019). Neben der Etablierung lediglich einer ein-

zigen geschlossenen Restriktionszone wurden Memoranden mit für den Handel wichtigen MSs 

angestrebt sowie befristete nationale Verbringungsvorgaben erarbeitet. 

Diese sogenannte Tierhaltererklärung vereinfachte das nationale Verbringen von Rindern, 

Schafen und Ziegen aus der Restriktionszone in freie Gebiete in DEU insbesondere vor dem 

Hintergrund anfänglicher Impfstoffknappheit, des gesetzlich spät definierten Bestehens eines 

Impfschutzes nach Grundimmunisierung und der notwendigen Verbringung von Jungtieren 

geimpfter Muttertiere. 

Zusammenfassend lässt sich hervorheben, dass erst die Einführung der Pflichtimpfung einen 

deutlichen und nachhaltigen Effekt auf das BTV-8-Geschenen in DEU hatte und in Kombina-

tion mit den bereits existierenden Maßnahmen zur Eradikation der BT auf dem gesamten Bun-

desgebiet führte. Die Pflichtimpfung kann somit – unter bestimmten Bedingungen – als geeig-

netes und auch verhältnismäßiges Mittel zur Bekämpfung eines BT-Geschehens angesehen 

werden. Durch begrenzende Faktoren, wie dem Kosten- und Personalaufwand, grundsätzliche 

Impfvorbehalte und die Genehmigungspflicht der Durchführung von BT-Vakzinierungen in den 

Beständen, kann das hohe Niveau geimpfter Tiere und Bestände im Rahmen einer freiwilligen, 

durch die StIKo Vet empfohlenen Impfung nicht erreicht werden. Der Neueintrag der BT nach 

DEU im Jahr 2018 zeigte einerseits, dass das Konzept der freiwilligen Impfung keinen ausrei-

chenden Schutz des Tierbestandes gewährleistet, weil der für den Schutz der Gesamtpopula-

tion erforderliche Grad an Herdenimmunität nicht erreicht wird. Hier wäre ein Verbesserungs-

ansatz, die Genehmigungspflicht der BT-Impfung aufzuheben und somit die Akzeptanz der 

Impfung bei den Tierhaltern zu erhöhen. Darüber hinaus kann durch die finanzielle Förderung 

der Impfung, wie dies beispielsweise in Baden-Württemberg geschah, die Impfquote deutlich 

gesteigert werden (StIKo Vet, 2019). Anderseits ist die Etablierung einer europaweiten BT-

Impfstrategie auf Ebene der KOM erforderlich. 

Die Etablierung einer Pflichtimpfung, die in Kombination mit der natürlichen Durchseuchung, 

der Impfung in den Nachbar-MSs und den übrigen Maßnahmen dazu beitrug, das Seuchen-

geschehen von 2006 zum Erliegen zu bringen, wird im Geschehen ab dem Jahr 2018 kaum 

als zielführend angesehen, da die angrenzenden MSs bzw. Drittländer keine entsprechenden 

Maßnahmen einleiteten. Selbst wenn angenommen werden könnte, dass keine illegalen Ver-

bringungen zu einer Wiedereinschleppung der BT in das durch die Pflichtimpfung geschützte 
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Gebiet erfolgen würden, so kann ein Eintrag über Vektoren nicht ausgeschlossen oder verhin-

dert werden. Die kostenintensive Bekämpfungsstrategie einer Pflichtimpfung erscheint daher 

insbesondere mit dem Ziel der mittelfristigen Tilgung der BT und der Freiheit von BT ohne 

Impfung für DEU ohne intensive Absprachen mit den Nachbar-MSs und ein gemeinsames, 

abgestimmtes Bekämpfungskonzept problematisch. 

Schließlich müsste auf europäischer Ebene geprüft werden, mit welchem Ziel eine BT-Be-

kämpfung in den MSs stattfinden soll. Neben der Möglichkeit, mit der Tierseuche „zu leben“ 

und Tiere auf freiwilliger Basis zu impfen und somit ggf. vor klinischen Erkrankungen zu schüt-

zen, besteht die Option einer BT-Freiheit mit Impfung oder der Eradikation jedes BT-Gesche-

hens mittels Anordnungen zur verpflichtenden Impfung mit dem Ziel, eine europäische BT-

Freiheit ohne Impfung zu erreichen. Solange diese konkrete Definition des Bekämpfungsziels 

der BT nicht erfolgt ist, wird die BT-Bekämpfung der MSs deutlich erschwert und es kann zu 

einem Flickenteppich unterschiedlicher Ansätze in der EU kommen, der den internationalen 

Handel erschwert. 

5.6.5 Bedeutung der unterschiedliche Serotypen der Blauzungenkrankheit 

In diesem Zusammenhang erweist sich das BT-typische Auftreten verschiedener Serotypen, 

Stämme und Isolate, mit teilweise unterschiedlichen Anzeichen zwischen, aber auch innerhalb 

der verschiedenen empfänglichen Tierarten, bei der Prävention und Bekämpfung der BT als 

große Herausforderung. 

Eine Tierseuche, die beispielsweise bei kleinen Wiederkäuern zu massiven Verlusten führt, 

bei Rindern jedoch lediglich mit höchstens milden Erscheinungen einhergeht, stellt die zustän-

digen Behörden sowie die beteiligten Wirtschaftskreise insofern vor Probleme, als der Rinder-

sektor wenig bis kein Interesse an massiven, den Handel mit den betroffenen Tierarten ein-

schränkenden und teilweise kostenintensiven Maßnahmen hat, die Halter von kleinen Wieder-

käuern jedoch genau solche Maßnahmen favorisieren. In solchen Fällen eine Impfpflicht für 

alle empfänglichen Tiere durchzusetzen, stellt im Rahmen der Kosten-Nutzen-Abwägung und 

somit der gesetzlich vorgeschriebenen Einschätzung der Verhältnismäßigkeit ein kaum reali-

sierbares Unterfangen dar. 

Weiterhin erweist sich die Verbreitung unterschiedlicher Serotypen in Europa als ein für die 

nationale Seuchenbekämpfung sehr relevanter Faktor. Während des Seuchengeschehens der 

Jahre 2006 bis 2009 waren die Nachbar-MSs von DEU in unmittelbarer Grenznähe in sehr 

ähnlicher Weise vom gleichen Serotyp betroffen. Auch die Bekämpfungsmaßnahmen wurden 

mit vergleichbarer Intensität und ähnlichem Erfolg durchgeführt. Dies führte zum einen dazu, 

dass die Impfpflicht überhaupt als aussichtsreiches und zielführendes Mittel eingesetzt werden 
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konnte. Durch die Gefahr einer Verdriftung infizierter Vektoren kann jedoch – wie bereits her-

vorgehoben – eine Eradikation der BT in einem begrenzten (nationalen) Gebiet ohne ähnliche 

Maßnahmen in angrenzenden (administrativ getrennten) Regionen für genau diesen Serotyp, 

kaum erfolgsversprechend sein. 

Ein weiteres, eher organisatorisches Problem der unterschiedlichen Serotypen zeigte sich bei 

der Eingabe der Verdachtsfälle und Feststellungen in TSN. Bis zum heutigen Tage können 

nicht alle Eintragungen des damaligen Seuchengeschehens in TSN einem definierten Serotyp 

zugeordnet werden. Dies liegt einerseits daran, dass die Diagnostik zum Zeitpunkt der Ein-

gabe nicht immer abgeschlossen war und eine nachträgliche Änderung unter der besonderen 

Belastung eines akuten Seuchengeschehens nicht vorgenommen wurde. Zum anderen spielt 

es eine Rolle, dass zu Beginn des Seuchengeschehens eine Eingabemöglichkeit des Serotyps 

als Pflichtfeld gar nicht vorgesehen war. Dies wurde in TSN schnellstmöglich und noch wäh-

rend des Seuchengeschehens geändert; die Eingabemaske und die Differenzierungsmöglich-

keiten in TSN sind bezogen auf die Serotypen der BT daher mittlerweile gegeben und fachlich 

leicht nachvollziehbar. Eine Dokumentation, ob bei der betroffenen Tierart jedoch Anzeichen 

auftraten und, wenn ja, welche, ist nach wie vor ausschließlich über individuelle Kommentare 

festzuhalten. Die Problematik der Notwendigkeit von Freifeldeingaben im Kommentarfeld ist 

allerdings auch bei zahlreichen anderen Tierseuchen vorhanden (z. B. bei Fischseuchen: Pri-

märfall, Sekundärfall sowie gewerbliche Haltung mit entsprechenden Berichtspflichten an die 

KOM und die MSs). Im Rahmen der Eingabe dieser Meldungen in TSN durch eine speziell 

geschulte Fachkraft stellen diese zusätzlichen – für eine Auswertung, jedoch auch im Rahmen 

der an die KOM notwendigen Berichtspflichten erforderlichen – Angaben keine größere Her-

ausforderung dar. Stehen jedoch in den zuständigen Verwaltungseinheiten, welche sich meist 

auf der unteren Verwaltungsebene befinden, solche Fachkräfte nicht zur Verfügung, können 

die in TSN erfolgten Eingaben dem eigentlichen Ziel einer automatisierten, vollumfänglichen 

Informationsweitergabe teilweise nicht entsprechen. Da auch der im Rahmen der Berichts-

pflichten der Länder an den Bund vorgesehene Lagebericht diese Informationen nicht immer 

vollständig enthält bzw. eine Erstellung dieses Berichts auf Grund anderer Vorgaben und 

Zwänge entfällt, werden für alle Seiten zeitintensive Nachfragen auf unterschiedlichen Kom-

munikationswegen mit entsprechender Dokumentation notwendig. Die Bedeutung der fachli-

chen Kenntnisse sowie der regelmäßigen Schulung des Personals, welches die Eingaben in 

TSN vornimmt, darf daher keinesfalls unterschätzt werden. Darüber hinaus sollte TSN den 

Bedürfnissen und Fähigkeiten dieser Zielpersonen stetig angepasst werden. 
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5.6.6 Wirtschaftliche Bedeutung der Bekämpfung der Blauzungenkrankheit 

Importierende Länder hatten, abgesehen von den Verbringungseinschränkungen innerhalb 

der EU auf Grund der europäischen Rechtsetzung, ihre Grenzen für empfängliche Tiere nach 

Ausbruch von BTV-8-Fällen in DEU zum großen Teil geschlossen und durch die Verbringungs-

verbote im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung bestanden bei Tiertransporte innerhalb der 

EU und auch national starke Einschränkungen. Das Tierseuchengeschehen sorgte somit für 

größere Handelsrestriktionen sowie zusätzliche finanzielle Belastungen der Unternehmen. 

Von einer direkten wirtschaftlichen Bedeutung ist zum Teil auf Grund der Bekämpfungsmaß-

nahmen in den betroffenen Betrieben auszugehen. Indirekt sind – wie oben beschrieben – 

besonders Tierhaltungen und Unternehmen in den Restriktionsgebieten von Verbringungs- 

und ggf. Nutzungsbeschränkungen betroffen. In dritter Ebene folgen die wirtschaftlichen Aus-

wirkungen der Tierseuche auf den Export. Aus all diesen Faktoren entwickelten sich über die 

Verknüpfung der Märkte Auswirkungen auf den Preis für Waren und Tiere. 

Die Bedeutung der Exporteinschränkungen durch einen Ausbruch der BT in einem MS der EU 

darf durch die Verbindung der weltweiten Märkte nicht unterschätzt werden. Zusätzlich stellt 

ein BT-Ausbruch vor dem Hintergrund der Verknüpfung der Wirtschaftssegmente innerhalb 

der EU die Wirtschaft vor große Herausforderungen. 

5.6.6.1 Drittlandsperren und innereuropäische Verbringungen 

Die weltweite BT-Verbreitung der unterschiedlichen Serotypen stellt ein äußerst dynamisches 

Geschehen dar. Inwieweit Drittländer zwischen den unterschiedlichen Serotypen differieren, 

wenn sie Handelsbeschränkungen aussprechen, kann nicht frei von politischen und tierseu-

chenfremden Erwägungen ausgewertet werden. Da BT jedoch zu den durch die OIE gelisteten 

Tierseuchen gehört, sind Sperren fachlich anerkannt und werden von der Welthandelsorgani-

sation (World Trade Organization, WTO) akzeptiert. 

Für DEU stellte sich die Situation lokal und zeitlich unterschiedlich dar. Einige Drittländer rea-

gieren historisch und aus grundsätzlichen Erwägungen sehr empfindlich auf Tierseuchenaus-

brüche in Staaten von Handelspartnern. Hier werden die Märkte meist unmittelbar nach dem 

Erstausbruch bzw. bei geringen Ausbreitungstendenzen vollständig geschlossen. Die Wieder-

eröffnung dieser Drittlandsmärkte stellt die Wirtschaftsverbände und die beteiligten Ministerien 

des Bundes und der Länder häufig vor große Herausforderungen. Durch das Wegbrechen von 

Drittlandsmärkten verschiebt sich das innereuropäische Handelsgleichgewicht. Waren, die 

nicht mehr exportiert werden können, drängen auf den innereuropäischen Markt. Hierdurch 

kann es zum Verfall von Preisen kommen, insbesondere dann, wenn andere MSs ebenfalls 

von der Tierseuche betroffen sind. 



Diskussion 
 

118 

Jedoch kommt es nicht allein bei den Endprodukten aus der tierischen Erzeugung zu solchen 

Verschiebungen, sondern bereits bei innergemeinschaftlichen Verbringungen von Tieren und 

von ihnen stammenden Erzeugnissen. Beispielsweise werden männliche Milchkuhkälber re-

gelmäßig zur Ausmast in südeuropäische MSs verbracht. Rechtlich vorgeschriebene Verbrin-

gungseinschränkungen im Zuge des BT-Geschehens können diese gewachsenen Handels-

beziehungen sehr erschweren und unwirtschaftlich werden lassen. Hier kommt es folglich 

durch BT regelmäßig zu wirtschaftlichen Schäden bis hin zu Tierschutzproblemen durch Über-

belegung von Ställen. Gerade, weil Exportmärkte für bestimmte Waren zeitgleich geschlossen 

werden, können sich solche Erschwernisse und Unterbrechungen gewachsener Handels-

ströme potenzieren. 

Daher kommt der sogenannten Regionalisierung – also der zwischen Drittländern und DEU 

vereinbarten Abgrenzung von einer Tierseuche betroffenen bzw. in einer Pufferzone gelege-

nen Regionen von freien Gebieten – eine entscheidende Rolle zu. Können solche Vereinba-

rungen mit Drittländern getroffen werden, besteht die Möglichkeit des Handels aus den nicht 

betroffenen freien Regionen in DEU fort. Eine Anpassung ist jedoch bei weiterer Ausbreitung 

generell notwendig und kann jederzeit die vollständige Sperrung des Drittlandmarktes bedeu-

ten. Intensive diplomatische Beziehungen und Gespräche begleiten solche Verhandlungen 

und auch nach getroffenen Vereinbarungen muss zur Erhaltung der Transparenz und des Ver-

trauens deutlich in die Beziehungen zu den jeweiligen Drittländern investiert werden. 

5.6.6.2 Auswirkungen des BTV-8-Geschehens ab dem Jahr 2006 in der Bundesrepub-
lik Deutschland auf den Export 

Diese Einschränkungen und Herausforderungen zeigten sich deutlich nach dem erstmaligen 

Auftreten der BT in DEU im Jahr 2006. Drittländer zogen sehr unterschiedliche Konsequenzen 

aus den ersten Ausbrüchen der BT in DEU. Während einige Staaten, wie beispielsweise 

China, ohnehin bestehende Sperren ausweiteten, zogen andere Drittländer, wie die Ukraine, 

erst im Verlauf der starken nationalen Ausbreitung der Tierseuche Konsequenzen. Mit Ma-

rokko ging ein Drittland sogar in die Offensive und erleichterte die Einfuhr von Zuchtrindern 

und Rindersamen insofern, als dass die Freiheit des Betriebs von BT im Exportzertifikat nicht 

mehr als Bedingung für die Ausfuhr genannt wurde. 

Welch weitreichende Bedeutung Sperren durch Drittländer und Änderungen der Zertifikate für 

exportierende Betriebe sowie die den Export betreffenden Behörden bedeuteten, wird bei-

spielsweise am Exportzertifikat für das damalige Drittland Kroatien deutlich. Auch wenn Kroa-

tien DEU nicht für den Export von Zuchtrindern sperrte, konnten de facto keine Tiere nach 

Kroatien ausgeführt werden, da das Zertifikat eine zwölfmonatige Freiheit der entsprechenden 

Region in DEU von BT vorschrieb. Die mit dem Seuchenausbruch einhergehenden, teils 
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langwierigen Verhandlungen zur erneuten Öffnung von Drittlandsmärkten zogen sich häufig 

über Jahre hin. Russland passte beispielsweise sein Exportzertifikat für Zuchtrinder erst im 

Jahr 2010 vor dem Hintergrund der Impfungen in DEU an, Tunesien und die Türkei hoben ihre 

Exportbeschränkungen erst im Jahr 2012 auf. 

Zu beachten ist dabei immer auch die Tierseuchenlage im Drittland, die Art des zu exportie-

renden Guts sowie grundlegende politische Interessen der Drittländer. Staaten, in denen BTV-

8 ohnehin endemisch auftrat, vertraten ganz andere Interessen als Drittländer, welche sich vor 

einem (Erst-)Eintrag schützen wollten. Auch orientiert sich das Maß des Risikos einer Über-

tragung sowie die möglichen Schutzmaßnahmen durchaus auch an der zu exportierenden 

Matrix: Lebende Tiere sind grundsätzlich schwerer zu managen und können sich in einem 

betroffenen Gebiet auch noch kurz vor dem Verbringen anstecken. Im Unterschied dazu ist 

beispielsweise Rindersamen nach der Entnahme vor einer Neuinfektion geschützt. Grundsätz-

lich dürfen in Zusammenhang mit der Thematik „Export“ die grundsätzlichen politischen Inte-

ressen des Drittlandes nicht vernachlässigt werden. Hier können sehr unterschiedliche und 

vom Tierseuchengeschehen in DEU völlig unabhängige wirtschaftliche, außenpolitische oder 

innenpolitische Interessen zum Tragen kommen. Selbst umweltpolitische oder technische Er-

wägungen können Einfluss auf Exportentscheidungen von Drittstaaten haben. 

5.6.6.3 Bedeutung der Impfung für die betroffenen Wirtschaftskreise 

Im Rahmen einer Anordnung zur Pflichtimpfung liegt die Finanzierung dieser Maßnahme zum 

großen Teil bei der öffentlichen Hand. Die Einführung einer BT-Pflichtimpfung belastet daher 

die Länderhaushalte deutlich und erfordert eine genaue Kosten-Nutzen-Abwägung sowie Ver-

hältnismäßigkeitsprüfung. Die Wirtschaft leidet bei dieser Art der Bekämpfungsmaßnahme fi-

nanziell weit weniger, als dies im Rahmen freiwilliger Impfungen der Fall ist. 

Impfungen auf freiwilliger Basis erfordern einerseits eine bestehende grundsätzliche Bereit-

schaft des Tierhalters, überhaupt Impfungen in seinem Bestand durchzuführen. Weiterhin 

sollte das Risiko von negativen Auswirkungen einer Infektion auf die gehaltene Tierart vorhan-

den sein, da ohne die konkrete Gefahr der negativen Auswirkung auf die eigenen Tiere zu-

meist wenig Verständnis für Aufwand und finanzielle Belastung einer Impfung besteht. Halter 

von Tieren, die von einem bestimmten Serotyp eher nicht klinisch betroffen sind, werden sich 

mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an einer freiwilligen Impfung beteiligen. Darüber hinaus 

dürfen die bürokratischen Belastungen der Tierhalter, welche durch eine Impfung entstehen, 

nicht unterschätzt werden. Einholung einer Impfgenehmigung, Auswahl der zu impfenden 

Tiere und Erfassung der Impfdaten in HIT stellen ein Hemmnis für die Impfung dar. Insbeson-

dere in kleineren Betrieben sowie Nebenerwerbsbetrieben steht kein hierin geschultes und 

erfahrenes Personal zur Verfügung und die Hürde, sich neu mit der Thematik 
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auseinanderzusetzen ist durchaus hoch. Nicht zuletzt muss die finanzielle und personale Be-

lastung der Betriebe durch eine freiwillige Impfung berücksichtigt werden. 

Als Quintessenz kann hervorgehoben werden, dass eine flächendeckende Impfung empfäng-

licher Tiere ohne finanzielle und fachliche Anreize und Aufklärung der betroffenen Tierhalter 

durch die Behörden kaum zu realisieren ist. Die Impfung empfänglicher Tiere stellt jedoch ei-

nen sicheren Schutz vor klinischen Anzeichen sowie wirtschaftlichen Schäden dar und kann 

für bestimmte Unternehmen durchaus betriebswirtschaftlich sinnvoll sein. Durch die heteroge-

nen Interessen der Tierhalter auf Grund der unterschiedlichen Auswirkungen ein und dessel-

ben Serotyps auf die verschiedenen empfänglichen Tierarten entstehen jedoch unterschiedli-

che, teils gegenläufige Bedürfnisse der Wirtschaftszweige. Gethmann et al. (2020) kalkulierten 

die hohen Kosten, einer flächendeckenden Impfung im Verhältnis zu den Schäden, welche 

direkt und indirekt durch die BT verursacht wurden. Vor diesem Hintergrund erscheint eine 

Abwägungsentscheidung notwendig, ob die durch den konkreten Serotyp und Virusstamm 

ausgelösten tatsächlichen Schäden eine flächendeckende Impfung oder gar Impfpflicht recht-

fertigen. Auch dies spricht für die unter 5.6.2 vorgeschlagene Differenzierung zwischen den 

Serotypen und eine getrennte Vorgehensweise untergliedert nach hochvirulenten und niedrig-

virulenten Virusstämmen. 

5.6.6.4 Schlussfolgerung zur Bedeutung für die Wirtschaft und die Tierseuchenbe-
kämpfung 

Für die beteiligten Wirtschaftskreise empfänglicher Tierarten stellt die BT somit auch bei ge-

ringer oder ausbleibender Klinik eine sehr relevante Tierseuche dar. Hierbei ist ggf. zwischen 

Haltungen von kleinen Wiederkäuern und von Rindern zu unterscheiden, da je nach Erschei-

nung unterschiedliche Betroffenheit besteht. Bekämpfungsmaßnahmen gegen Serotypen und 

BTV-Stämme, welche ausschließlich bei Schafen oder Ziegen eine deutliche Klinik hervorru-

fen, werden bei Rinderhaltern ggf. auf Widerstand treffen. So lange EU-weit jedoch grundsätz-

lich eine Bekämpfung der BT vorgeschrieben ist und Handelshemmnisse international und EU-

weit rechtliche bzw. tatsächliche Folge von Seuchenausbrüchen sind, ist das ab dem Jahr 

2008 durchgeführte Vorgehen, die Tierseuche mittels Pflichtimpfung zu bekämpfen, eine fol-

gerichtige und zielführende Bekämpfungsmaßnahme. Die Impfpflicht ist jedoch nur dann ver-

hältnismäßig und sinnvoll, wenn anliegende (Mitglied-) Staaten ebenso verfahren und die BT 

desselben Serotyps ebenso gezielt bekämpfen. Sollte dies – wie beispielsweise im BTV-8-

Geschehen ab dem Jahr 2018 – nicht der Fall sein, so besteht auf Grund illegaler Verbringun-

gen und der Gefahr einer Vektorverdriftung kaum die Chance, mittels Impfpflicht in einem ein-

zelnen MS die Seuche in diesem begrenzten Gebiet zu tilgen. Hierdurch entfällt die rechtlich 

notwendige Grundlage des Ziels und der Verhältnismäßigkeit als Basis einer Impfpflicht und 

es können staatlicherseits Impfungen gegen die BT nur empfohlen und ggf. organisatorisch 
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und finanziell unterstützt werden. Dies kann den Handel mit Tieren ggf. wieder ermöglichen, 

Einschränkungen bestehen jedoch auf Grund der nationalen und EU-rechtlichen Vorgaben für 

alle empfänglichen Tierarten innerhalb der Restriktionszonen fort. 

Bereits in der qualitativen Risikobewertung zum Risiko des Wiederauftretens der BT in DEU 

aus dem Jahr 2012 hob das FLI hervor, dass eine Vorbeugung von BT-Ausbrüchen über frei-

willige Impfmaßnahmen nicht für zielführend gehalten wurde (FLI, 2012). Dies geschah insbe-

sondere vor dem Hintergrund, dass durch die hierdurch anfallenden Kosten nur ein geringer 

Prozentsatz der empfänglichen Population immunisiert werde, was wiederum ein Seuchenge-

schehen nicht ausschließen könne. Diese Stellungnahme unterstreicht die Bedeutung einer 

europaweit einheitlichen BT-Impfstrategie. 

Auf Kommissionsebene unter Beteiligung der OIE sollte daher das grundsätzliche Bekämp-

fungsregime der BT überdacht und überarbeitet werden. Entweder besteht EU-weit das tat-

sächliche Ziel, die BT (alle Serotypen) zu eradizieren und mit oder ohne Impfung frei von dieser 

Tierseuche zu werden, oder man entscheidet sich auf Grund der weltweiten Ausbreitung der 

BT sowie der eher milden Erscheinungen zumindest bei niedrigvirulenten Serotypen und Vi-

russtämmen für eine grundsätzliche Bekämpfung ohne Eradikationsziel. Die grundsätzliche 

Unterscheidung von hochpathogener und niedrigpathogener aviärer Influenza und ihre globale 

rechtliche Einordnung könnte hier als Vorbild dienen. Einzelstaatliche Lösungsansätze erwei-

sen sich auf Grund der oben aufgeführten engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen 

den MSs sowie zu Drittländern (hier ist in Bezug auf den Import und Export häufig die KOM 

Verhandlungsführer und die Ein- und Ausfuhrregelungen sind teils harmonisiert) und der Vek-

torgebundenheit der BT als nicht sicher zielführend. Der momentan vorliegende Zustand ist 

weder für die Halter, die Wirtschaftsbeteiligten und Interessenverbände, noch für die staatli-

chen Bekämpfungsorgane langfristig befriedigend. 

5.7 Fazit 

Die biologischen Charakteristika der BT fanden insbesondere durch den europäischen Ge-

setzgeber Berücksichtigung und entsprechende Veröffentlichungsinhalte der EFSA wurden 

gezielt und nach einer entsprechenden Kosten-Nutzen-Abwägung in die Gesetzgebung auf-

genommen. Der Fokus auf die Vektorrelevanz der BT wurde in diesem Zusammenhang aller-

dings erst im Laufe der Entwicklung der BT-Rechtsetzung korrekt gewählt und die Beachtung 

einiger bedeutsamer wissenschaftlicher Erkenntnisse der EFSA erfolgte deutlich verzögert. 

Dies erschwerte die zielgerichtete Bekämpfung und Eradikation der BT gerade zu Beginn des 

Seuchenausbruchs. Im Rahmen von Rechtsänderungen und -ergänzungen konnte der juristi-

sche Grundsatz der Normenklarheit nicht vollumfänglich aufrechterhalten werden. Die Über-

sichtlichkeit und Verständlichkeit des europäischen wie auch nationalen Rechts sollte nicht auf 
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Grund einer hohen Anzahl an Änderungen sowie vor dem Hintergrund strategischer Erwägun-

gen der MSs und der KOM und im Bemühen, die Umsetzung neuer Elemente so schnell wie 

möglich zu bewerkstelligen, leiden bzw. vernachlässigt werden. 

Es bestehen Divergenzen im grundsätzlichen Bekämpfungsansatz bei vektorvermittelten und 

kontagiösen Tierseuchen. Maßnahmen, die bei Letzteren von besonderer Bedeutung sind 

(z. B. das Töten von Tieren, strikte Abgrenzung des Seuchenausbruchs), fallen bei Ersteren 

eine untergeordnete Rolle zu. Hingegen gebührt der Berücksichtigung des Vektors und dessen 

biologischer Charakteristika erhebliche Bedeutung. Entscheidende Maßnahme zur Eingren-

zung und Eradikation des BTV-8-Geschehens in Mitteleuropa ab dem Jahr 2006 war die flä-

chendeckende Einführung der Pflichtimpfung in Kombination mit den bereits etablierten allge-

meinen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen (z. B. Verbringungsregelungen) und besonderen 

BT-spezifischen Maßnahmen (z. B. Insektizidbehandlung). Nur so konnte u. a. dem breiten 

Aufkommen infizierter Vektoren gezielt begegnet werden. Mit der behördlich angeordneten 

Pflichtimpfung konnte die hierfür notwendige Impfdecke erreicht werden. Dies erforderte je-

doch einen hohen Aufwand der öffentlichen Hand und belastete die Haushalte der Länder 

deutlich. 

Dennoch darf die wirtschaftliche Bedeutung der BT trotz der teils milden klinischen Verläufe 

oder der tierartspezifischen Klinik insbesondere vor dem Hintergrund des innergemeinschaft-

lichen Handels und des Exports von Tieren und derer Waren nicht unterschätzt werden. 

Fachlich ergibt eine Pflichtimpfung in einem MS jedoch lediglich dann Sinn, wenn gleichfalls 

betroffene Nachbar-MSs diese Maßnahme ebenfalls vornehmen. Ohne einen einheitlichen eu-

ropaweiten Ansatz in Form einer harmonisierten Impfstrategie kommt es andernfalls zu einem 

Flickenteppich unterschiedlicher Konzepte, welche sich im Extremfall gegenseitig behindern. 

Um diese einheitliche Strategie erarbeiten zu können, ist die Definition des Bekämpfungsziels 

der BT in der EU von elementarer Bedeutung. Es muss entschieden werden, ob mit der Seu-

che gelebt werden kann – und dementsprechend auf Vorgaben mit negativen wirtschaftlichen 

Auswirkungen verzichtet wird – oder eine BT-Freiheit mit bzw. ohne Impfung angestrebt wer-

den soll bzw. eine Unterteilung in niedrigvirulente und hochvirulente BT angestrebt wird. Die-

ses grundlegende Ziel muss sodann rechtlich fixiert und umgesetzt werden. Hierfür bedarf es 

einer kohärenten Anpassung aller Bekämpfungsmaßnahmen und Prüfung derselben auf 

Zweckdienlichkeit und Effizienz in Form eines konkreten, in sich geschlossenen Konzepts. 

Dem europäischen Gesetzgeber kommt hierbei die Verantwortung zu, mit den MSs einen ein-

heitlichen BT-Bekämpfungsansatz zu beschließen, diesen rechtlich konsistent umzusetzen 

und dessen Einhaltung in den MSs zu überprüfen. Dies alles sollte mit dem Ziel erfolgen, die 

Bekämpfung der BT effizient und unter Berücksichtigung des Tierwohls und der wirtschaftli-

chen Erfordernisse umzusetzen. Dieses Erfordernis wird bisher durch den Sachverhalt, dass 
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die BT auf EU-Ebene nicht mehr verpflichtend zu bekämpfen ist (Verordnung (EU) 2016/429 

(ABl. EU L 84 vom 31. März 2016, S. 1) in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 

2020/687 vom 17. Dezember 2020 (ABl. EU L 174 vom 3. Juni 2020, S. 64)) nicht ausreichend 

umgesetzt, da die wirtschaftlichen Auswirkungen u. a. auf Grund von Verbringungsbeschrän-

kungen und Exporteinschränkungen fortbestehen. Allein die Etablierung einer spezifischen, 

EU-weit einheitlichen BT-Bekämpfungsstrategie unter Einbettung dieser einheitlichen Zielset-

zung in die OIE-Reglementarien kann den besonderen biologischen Charakteristika der BT 

mit ihren kleinen, leichten, nahezu in allen Klimazonen vorkommenden und vom Wind schnell 

über weite Strecken verwehten Vektoren gerecht werden. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 
Entwicklung der europäischen und nationalen Rechtsetzung zur Blauzungenkrankheit vor dem 

Hintergrund des Tierseuchengeschehens in den Jahren 2006 bis 2015 

Die vorliegende Arbeit untersucht und bewertet das behördliche Zusammenwirken von Wis-

senschaft und Legislative auf europäischer und nationaler Ebene in Bezug auf das Ausbruchs-

geschehen des Serotyps 8 der Blauzungenkrankheit in Mitteleuropa zwischen den Jahren 

2006 bis 2015. Das Ziel war es, zu ermitteln, ob die europäischen und nationalen rechtlichen 

Vorgaben unter Berücksichtigung der biologischen Charakteristika der Blauzungenkrankheit 

und des zeitgleichen wissenschaftlichen Fortschritts eine effiziente, zielgerichtete und effektive 

Bekämpfung der Blauzungenkrankheit ermöglichten. In diesem Zusammenhang sollten gege-

benenfalls bestehende Verbesserungsmöglichkeiten für das zukünftige Vorgehen aufgezeigt 

werden. 

Um sowohl die europaweite Entwicklung zu berücksichtigen als auch eine tiefe Analyse geo-

graphisch kleiner Bereiche zu ermöglichen, wurde in einem ersten Schritt die Verbreitung der 

Blauzungenkrankheit im Bundesland Rheinland-Pfalz als sehr früh von der Tierseuche be-

troffenes Land innerhalb der Bundesrepublik Deutschland einerseits, sowie die Bundesrepub-

lik Deutschland im Kontext der gesamteuropäischen Betroffenheit von der Blauzungenkrank-

heit anderseits, erfasst. Dies erfolgte durch eine chronologische Aufarbeitung der Daten aus 

dem deutschen Tierseuchennachrichtensystem (TSN), dem Animal Disease Notification Sys-

tem (ADNS) der Europäischen Union und dem World Animal Health Information System (WA-

HIS) der Weltorganisation für Tiergesundheit. 

Der zweite Schritt bestand aus der Ermittlung der rechtlichen Normen mit unmittelbarer Ver-

bindung zur Blauzungenkrankheit anhand einer Schlagwortsuche in den Datenbanken „EUR-

Lex“ und „juris“ sowie der Bewertung der für die Bekämpfung relevanten Änderungen. 

Im Mittelpunkt des dritten Schritts stand die Erfassung der chronologischen Entwicklung der 

rechtlichen Normen anhand der Analyse der Aufnahme bzw. Berücksichtigung wissenschaft-

licher Empfehlungen zum Seuchengeschehen. So konnte gezeigt werden, wann neue wissen-

schaftliche Erkenntnisse Eingang in die Rechtsetzung fanden. Darüber hinaus war es möglich, 

den Hintergrund neuer bzw. geänderter normativer Vorgaben zu erkennen und zu analysieren. 

Fachliche Begründungen wurden mit dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand auf Ko-

härenz überprüft. Die Analyse der Rechtsetzung und der Rechtsauslegung in der praktischen 

Anwendung folgten den Regeln der juristischen Hermeneutik, die als juristische Methoden-

lehre den gedanklichen Weg bezeichnet, die zutreffende Bedeutung des Gesetzestextes durch 

Auslegung zu erschließen. 
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In einem vierten Schritt fand die Kontextualisierung der drei Elemente „rechtliche Normen“, 

„wissenschaftliche Erkenntnisse“ und „Ausbreitungshistorie“ statt. Hierfür wurde zeitlich geord-

net untersucht, in wie weit der wissenschaftliche Kenntnisstand Eingang in die Rechtsetzung 

fand, welche Änderungen in der Rechtsetzung vorgenommen wurden und wie sich das kon-

krete Blauzungengeschehen über die Zeit entwickelte. Dabei fanden u. a. die tradierten juris-

tischen Auslegungsmethoden Anwendung, um einerseits zu analysieren, ob die notwendigen 

hermeneutischen Kontrollschritte einer Rechtsänderung vorausgingen – eine Rechtsänderung 

somit notwendig und in der gewählten Form zielführend war – und anderseits, ob aus tier-

gesundheitsrechtlicher Sicht notwendige Änderungen vollzogen sowie die fortschreitende wis-

senschaftliche Erkenntnis einbezogen wurde. 

Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass der Gesetzgeber die biologischen Besonderheiten der 

Blauzungenkrankheit – insbesondere ihre Vektorabhängigkeit – umfassend in der Rechtset-

zung berücksichtigt hat. Allerdings konnte auf Grund bestehender Divergenzen zwischen eu-

ropäischem und nationalem Recht, Lücken in Begriffsdefinitionen und Festlegung von für den 

Vollzug benötigten konkreten Kriterien sowie das Aufbrechen der primär gewählten Struktur 

und der Zusammenhänge innerhalb und zwischen den einzelnen einschlägigen Normen durch 

kurzfristig eingebrachte Ergänzungen bzw. Rechtsänderungen dem Prinzip der Normenklar-

heit nicht immer durchgehend entsprochen werden. 

Vor dem Hintergrund des globalisierten Wirtschaftshandelns und der möglichen Ausbreitung 

der Blauzungenkrankheit über ein Verdriften infizierter Vektoren ist die Entwicklung eines ge-

samteuropäischen Bekämpfungskonzepts, welches sich im Konsens des Gesundheitskodex 

für Landtiere der Weltorganisation für Tiergesundheit widerspiegelt, geboten. Angesichts der 

zahlreichen Serotypen und Virusstämme der Blauzungenkrankheit mit unterschiedlicher Viru-

lenz wäre es darüber hinaus empfehlenswert – ähnlich wie dies bereits bei der Bekämpfung 

der aviären Influenza praktiziert wird – die Virulenz als Kriterium für die zu ergreifenden Maß-

nahmen einzubeziehen. Die Gesetzgebung zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit sollte 

in diesem Sinne angepasst werden, um eine einheitliche europäische Bekämpfungsstrategie 

zum effizienten, effektiven und kostenbewussten Umgang mit der BT als vektorübertragene 

Tierseuche in der Europäischen Union zu definieren. 
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7 SUMMARY 
Development of European and national legislation on bluetongue in the light of the animal 

disease situation between 2006 and 2015 

This thesis examines and assesses the regulatory interaction between science and legislation 

at European and national level in relation to the outbreak of bluetongue virus serotype 8 in 

Central Europe between 2006 and 2015. The aim was to determine whether European and 

national legislation has enabled efficient, targeted and effective control of bluetongue by taking 

into account the biological characteristics of bluetongue and the simultaneous scientific pro-

gress. In this context, existing possibilities for improvement for future action should be identi-

fied if appropriate. 

In order to take the Europe wide development into account as well as to enable a deep analysis 

of small geo-graphical areas, the first step was to record the spread of bluetongue in the Fed-

eral State of Rhineland-Palatinate as a country affected by the disease at a very early stage 

within the Federal Republic of Germany on the one hand, and the Federal Republic of Ger-

many in the context of the pan-European bluetongue epizootic on the other. This was done by 

chronologically processing the data from the German Animal Disease Notification System 

(TSN), the Animal Disease Notification System (ADNS) of the European Union and the World 

Animal Health Information System (WAHIS) of the World Organisation for Animal Health. 

The second step consisted of identifying the legal standards directly linked to bluetongue by 

means of a keyword search in the databases "EUR-Lex" and "juris" and the evaluation of the 

changes relevant to the control. 

The third step focused on recording the chronological development of the legal standards on 

the basis of an analysis of the uptake or consideration of scientific recommendations on the 

epizootic. This allowed to show when new scientific findings were incorporated into legislation. 

In addition, it was possible to identify and analyse the background of new or modified normative 

requirements. Technical justifications were checked for coherence with the current state of 

scientific knowledge. The analysis of the legislation and the interpretation of the law in practical 

application followed the rules of legal hermeneutics, which describes the legal methodology to 

infer the correct meaning of the legal text by interpretation. 

In a fourth step, the contextualisation of the three elements "legal norms", "scientific findings" 

and "propagation history" took place. For this purpose, the extent, to which the scientific 

knowledge was incorporated into the legislation, which changes were made in the legislation 

and how the actual bluetongue occurrence developed over time were examined in chronolog-

ical order. Traditional legal interpretation methods were used to analyse, among other things, 
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whether the necessary hermeneutical control steps preceded a change in the law – a change 

in the law was therefore necessary and purposeful in the chosen form –, if changes were nec-

essary from an animal health point of view as well as whether progressive scientific knowledge 

was taken into account. 

The results clearly showed that the legislative had taken the biological characteristics of blue-

tongue - in particular its vector dependency - fully into account in the legislation. However, due 

to existing divergences between European and national law, gaps in definitions of terms and 

the establishment of specific criteria required for enforcement, as well as the breaking up of 

the primarily chosen structure and the interrelationships within and between the individual rel-

evant standards through amendments or legal changes introduced at short notice, it was not 

always possible to comply with the principle of clarity of standards. 

Against the background of globalised economic activity and the possible spread of bluetongue 

via the drifting of infected vectors, the development of a pan-European control concept, which 

is reflected in the consensus of the Codex of the World Organisation for Animal Health, is 

necessary. Furthermore, given the large number of bluetongue serotypes and strains with var-

ying degrees of virulence, it would be advisable to include virulence as a criterion for the 

measures to be taken, as it is already done in the control of avian influenza. The legislation on 

bluetongue control should be adapted in this sense in order to define a uniform European 

control strategy to deal efficiently, effectively and cost-consciously with BT as a vector-borne 

animal disease in the European Union. 
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Anhang 

9 ANHANG 

9.1 Rechtsetzung 

In der Tabelle sind die Rechtstexte mit direktem Bezug zur BT zwischen den Jahren 2000 und 

2015 inklusive ihrer Änderungen, Entfristungen und Aufhebungen aufgeführt. Enthält ein 

Rechtstext unterschiedliche Normen, so sind die ersten beiden Spalten entsprechend verbun-

den (beispielsweise bei Artikelverordnungen). Die darauffolgenden Spalten gliedern sich fol-

gend in die unterschiedlichen enthaltenen Normen. 

Um einzelne Normen in ihrer Historie verfolgen zu können, sind gleiche Normen inklusive ihrer 

Änderungen, Entfristungen und Aufhebungen farblich gekennzeichnet. Die „Verordnung zum 

Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 22. März 2002“ ist beispielsweise daher generell 

purpurfarben hinterlegt. 

Grundlegende Normen sind in der Spalte „Neu“ mit einem Kreuz versehen bzw. geben bei 

Artikelverordnungen den Namen der neuen Norm an. Das heißt, dass die „Verordnung zum 

Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 22. März 2002“ mit diesem Datum als „Neu“ ge-

kennzeichnet ist. Alle nachfolgenden, diese Verordnung ändernden Normen besitzen diese 

Angabe nicht, da sich ihr Inhalt auf diese angegebene Verordnung bezieht. Die Spalte ermög-

licht somit eine Unterscheidung von grundsätzlich neuen Normen und solchen, die bestehen-

des Recht anpassen. 

Änderungen, Be- bzw. Entfristungen bereits bestehender Normen und Aufhebungen werden 

in den folgenden Spalten – wenn relevant – mit dem abgekürzten Namen genannt und sind 

entsprechend farblich markiert. Entsprechend sind – zur Verbesserung der Lesbarkeit – ent-

sprechende Zellen leer, wenn keine Norm durch die aufgeführte Norm (erste und zweite 

Spalte) geändert, entfristet, oder aufgehoben wird. Werden übergeordnete Normen durch ei-

nen Rechtstext umgesetzt, ist diese übergeordnete Norm unter „Umsetzung“ angegeben. 

Der Inhalt der chronologisch aufgeführten Rechtsetzung bzw. deren Änderung ist in der letzten 

Spalte kursorisch zusammengefasst bzw. werden dort die wichtigsten Änderungen genannt. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Normen in der Tabelle abwechselnd grau und weiß 

unterlegt. Einige Normen ändern mehrere Vorgängernormen. Diese werden unter der jeweili-

gen Norm in einzelnen Zeilen aufgeführt. Die Namensgebung der Verordnungen wurde viel-

fach geändert, weshalb die Abkürzungsvorschläge des Rechtsportals juris (juris GmbH, Saar-

brücken) durchgängig genutzt wurden. 
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Tabelle 10: Legende zur Rechtsetzung  

Norm Farbe Bezeichnung 

Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 2000 mit besonderen 
Bestimmungen für Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzun-
genkrankheit (ABl. EG L 327 vom 22.12.2000, S. 74–83) 

  RL 
2000/75/EG 

Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 22. März 2002 
(BGBl. I S. 1.241) 

  BlauzungenV 

Entscheidung 2005/393/EG der Kommission vom 23. Mai 2005 zur Abgren-
zung von Schutz- und Überwachungszonen in Bezug auf die Blauzungen-
krankheit und zur Regelung der Verbringung von Tieren innerhalb der und 
aus diesen Zonen (ABl. EU L 130 vom 24.5.2005, S. 22–28) 

  Dec 
2005/393/EG 

Entscheidung 2006/577/EG der Kommission vom 22. August 2006 über 
bestimmte Maßnahmen zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit (ABl. EU 
L 229 vom 23.8.2006, S. 10–14) 

  Dec 
2006/577/EG 

Verordnung zum Schutz vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit 
vom 22. August 2006 (eBAnz AT43 2006 V1) 

  Blauzungen- 
SchV 

Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über 
Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blau-
zungenkrankheit vom 31. August 2006 (EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung – BlauzungenSchV 2006) (eBAnz 2006, AT46 
V1) 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

Verordnung über Sera, Impfstoffe und Antigene nach dem Tiergesundheits-
gesetz – Tierimpfstoffverordnung – vom 24. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2.355) 

  TierImpfSt- 
V2006 

Neunte Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz vor der Ver-
schleppung der Blauzungenkrankheit vom 11. Januar 2007 (eBAnz AT1 
2007 V1) 
 
Bemerkung: Diese und weitere Änderungsverordnungen ändern die Blau-
zungenSchV 2006 befristet. In dieser begrenzten Zeit existiert somit eine 
gesonderte Fassung der BlauzungenSchV 2006. 

  Blauzungen- 
SchV2006- 
ÄndV 9 

Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission vom 26. Oktober 2007 mit 
Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich 
der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit 
sowie der Beschränkungen, die für Verbringungen bestimmter Tiere von für 
die Blauzungenkrankheit empfänglichen Arten gelten (ABl. EU L 283 vom 
27.10.2007, S. 37–52 ) 

  VO 
1266/2007/EG 

Verordnung über Ausnahmen von § 56a des Arzneimittelgesetzes zum 
Schutz vor der Blauzungenkrankheit - AMG-Blauzungenkrankheit-
Ausnahmeverordnung vom 7. April 2008 (BGBl. I S. 721) 

  AMGBlauz- 
AusnV 

Verordnung über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der Blauzungen-
krankheit vom 2. Mai 2008 (BAnz. 2008 Nr. 67 S. 1.599) 

  Blauzungen- 
ImpfStV 

Entscheidung 2008/655/EG der Kommission vom 24. Juli 2008 zur Geneh-
migung der Pläne bestimmter Mitgliedstaaten für die Notimpfung gegen die 
Blauzungenkrankheit und zur Festlegung der Höhe der gemeinschaftlichen 
Finanzhilfe für 2007 und 2008 (ABl. EU L 214 vom 9.8.2008, S. 66–69) 

  Dec 
2008/655/EG 

Verordnung zum Schutz vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit 
des Serotyps 6 vom 6. November 2008 (eBAnz AT132 2008 V1) 

  Blauzungen- 
SchV 2008 

Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit des Serotyps 6 und der Verordnung zum 
Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 3. Dezember 2008 (eBAnz 
AT142 2008 V1) 

  Blauzungen- 
SchV2008/ 
Blauzungen- 
VÄndV 

Verordnung zur Änderung blauzungenrechtlicher Vorschriften vom 14. Ja-
nuar 2009 (BAnz. 2009 Nr. 8 S. 210 (Nr 13, S 339)) 

  Blauzungen- 
RvorschrÄndV 
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Datum Vorschrift Neu Änderung  Be-/Entfristung Aufhebung Umsetzung Kurzzusammenfassung des Inhalts 

20.11. 
2000 

RL 
2000/75/EG 

x         Grundlegende – auch vektorbezogene – 
Bekämpfungsstrategie 

22.03. 
2002 

BlauzungenV x       RL 
2000/75/EG 

Verordnung zum Schutz gegen die Blauzun-
genkrankheit 

23.05. 
2005 

Dec 
2005/393/EG 

x         Geographische Gebiete mit Sperrzonen und 
Ausnahmen vom Verbringungsverbot aus 
diesen Sperrzonen 

09.06. 
2005 

Dec 
2005/434/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Einarbeitung des Berichts der OIE vom 
14.03.2005 (Festsetzung von Fristen) 

04.08. 
2005 

Dec 
2005/603/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung Sperrzonen in Italien 

28.10. 
2005 

Dec 
2005/763/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung Sperrzonen in Spanien 

23.11. 
2005 

Dec 
2005/828/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung Sperrzonen in Spanien 

01.02. 
2006 

Dec 
2006/64/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung Sperrzonen in Spanien und Portu-
gal 

05.04. 
2006 

Dec 
2006/268/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung Sperrzonen in Italien 

06.04. 
2006 

Dec 
2006/273/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung Sperrzonen in Spanien 

18.08. 
2006 

Dec 
2006/572/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung Sperrzonen in Spanien und Portu-
gal 

22.08. 
2006 

Dec 
2006/577/EG 

x         Verbringungsverbot, Ausnahmen nach Dec 
2005/393/EG möglich 

22.08. 
2006 

Blauzungen- 
BekV 

  BlauzungenV BlauzungenV bis 
zum 22.02.2007, 
danach gilt die 
Fassung vom 
22.08.2006 wieder 

    Verordnung zur Bekämpfung der Blauzun-
genkrankheit: Ausnahmen vom Verbrin-
gungsverbot 

  Blau- 
zungen- 
SchV 

  BlauzungenSchV 
zum 22.02.2007 

    Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit 
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23.08. 
2006 

Blauzungen- 
SchVÄndV 1 

  Blauzungen- 
SchV 

      Erste Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zum Schutz vor der Verschleppung der 
Blauzungenkrankheit: Maßnahmen bei Aus-
bruch in MS bis 150 km Entfernung 

31.08. 
2006 

Blauzungen- 
SchV 2006 

x     Blauzungen- 
SchV 

  Verordnung zur Durchführung gemein-
schaftsrechtlicher und unionsrechtlicher Vor-
schriften über Maßnahmen zur Bekämpfung, 
Überwachung und Beobachtung der Blau-
zungenkrankheit (EGBlauzungenbekämp-
fung- Durchführungsverordnung) (RP in der 
Anlage in Teilen genannt) 

      BlauzungenSchV 
2006 zum 
22.07.2007 

    Tritt mit Ablauf des 22. Februar 2007 außer 
Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bun-
desrates etwas anderes verordnet wird. 

01.09. 
2006 

Dec 
2006/591/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

  Dec 
2006/577/EG 

  Abgrenzung Sperrzonen, Ausnahmen vom 
Verbringungsverbot (20 km-Zone) 

15.09. 
2006 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 1 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Erste Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zum Schutz vor der Verschleppung der 
Blauzungenkrankheit: Änderung der Anlage 
bezüglich betroffener Gebiete 

15.09. 
2006 

Dec 
2006/633/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Abgrenzung Sperrzonen, Ausnahmen vom 
Verbringungsverbot (20 km-Zone) 

25.09. 
2006 

Dec 
2006/650/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung Sperrzonen in den Niederlanden 
und Deutschland 

27.09. 
2006 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 2 

  Blauzungen 
SchV 2006 

      Zweite Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zum Schutz vor der Verschleppung 
der Blauzungenkrankheit: Änderung der An-
lage bezüglich betroffener Gebiete 

09.10. 
2006 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 3 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

    Dec 
2005/393/EG 

Dritte Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zum Schutz vor der Verschleppung der 
Blauzungenkrankheit: Konkretisierung der 
Ausnahmen vom Verbringungsverbot, An-
passung an Änderung der Dec 2005/393, 
Änderung der Anlage bezüglich betroffener 
Gebiete 
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13.10. 
2006 

Dec 
2006/693/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Ausnahmen vom Verbringungsverbot, Ände-
rungen der Sperrzonen in Deutschland und 
Frankreich 

20.10. 
2006 

Blau- 
zungen- 
SchV- 
2006ÄndV 4 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Vierte Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zum Schutz vor der Verschleppung der 
Blauzungenkrankheit: Ausnahmen vom Ver-
bringungsverbot, Änderung der Anlage be-
züglich betroffener Gebiete (RP jetzt gesam-
tes Landesgebiet) 

24.10. 
2006 

TierImpfStV- 
2006 

x         Tierimpfstoff-Verordnung 

07.11. 
2006 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 5 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Fünfte Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zum Schutz vor der Verschleppung 
der Blauzungenkrankheit: Ausnahmen vom 
Verbringungsverbot, Änderung der Anlage 
bezüglich betroffener Gebiete 

09.11. 
2006 

Dec 
2006/761/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderungen der Sperrzonen in Frankreich 
und Deutschland 

15.11. 
2006 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 6 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Sechste Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zum Schutz vor der Verschleppung 
der Blauzungenkrankheit: Änderung der An-
lage bezüglich betroffener Gebiete 

24.11. 
2006 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 7 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Siebte Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zum Schutz vor der Verschleppung 
der Blauzungenkrankheit: Änderung der An-
lage bezüglich betroffener Gebiete 

28.11. 
2006 

Dec 
2006/858/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderungen der Sperrzonen in Italien, Portu-
gal, Frankreich und Deutschland 

09.12. 
2006 

Dec 
2006/911/EG 

  RL 
2000/75/EG 

      Nationale Referenzlaboratiorien 

20.12. 
2006 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 8 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

Entfristung über 
den 22.02.2007 
hinaus 

    Achte Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zum Schutz vor der Verschleppung der 
Blauzungenkrankheit: Ausnahmen vom Ver-
bringungsverbot, Einführung von Sentinel-
Tier-Untersuchungen im und außerhalb des 
20- und 150-km-Gebiets und der Wildtierun-
tersuchungen 
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20.12. 
2006 

RL 
2006/104/EG 

  RL 
2000/75/EG 

      Beitritt Bulgariens und Rumäniens 

22.12. 
2006 

Dec 
2007/28/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung der Sperrzonen in Spanien und 
Deutschland 

11.01. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 9 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
11.07.2007 wieder 
in der Fassung vom 
11.01.2007 

    Neunte Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zum Schutz vor der Verschleppung 
der Blauzungenkrankheit: Rechtliche Konkre-
tisierung, Verzicht auf virologische Untersu-
chung bei Verbringen aus 150-km-Gebiet im 
Inland, Änderung der Anlage bezüglich be-
troffener Gebiete 

13.01. 
2007 

Dec 
2007/729/EG 

  RL 
2000/75/EG 

      Nationale Referenzlaboratiorien 

14.02. 
2007 

Dec 
2007/101/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderung der Sperrzonen in Portugal 

28.02. 
2007 

Dec 
2007/146/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Ausnahmen vom Verbringungsverbot, Ände-
rungen der Sperrzonen in Bulgarien, 
Deutschland, Italien und Frankreich 

08.03. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 10 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
11.07.2007 wieder 
in der Fassung vom 
11.01.2007 

    Zehnte Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zum Schutz vor der Verschleppung 
der Blauzungenkrankheit: Allgemeines Ver-
bringungsverbot für Eizellen, Embryonen und 
Samen für regelementierte Gebiete, Ände-
rung der Anlage bezüglich betroffener Gebie-
te 

03.04. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 11 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
11.07.2007 wieder 
in der Fassung vom 
11.01.2007 

    Elfte Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zum Schutz vor der Verschleppung der 
Blauzungenkrankheit: Ausnahmen vom Ver-
bringungsverbot, Änderung der Anlage be-
züglich betroffener Gebiete 

11.04. 
2007 

Dec 
2007/227/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderungen der Sperrzonen in Deutschland 
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11.05. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 12 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
11.07.2007 wieder 
in der Fassung vom 
11.01.2007 

    Zwölfte Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zum Schutz vor der Verschleppung 
der Blauzungenkrankheit: Rechtliche Konkre-
tisierung, Ausnahmen vom Verbringungsver-
bot, neue explizite Regelung von Schafher-
den 

21.05. 
2007 

Dec 
2007/354/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Ausnahmen vom Verbringungsverbot 

22.05. 
2007 

Dec 
2007/357/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderungen der Sperrzonen in Deutschland 

25.05. 
2007 

Dec 
2007/367/EG 

          Einrichtung eines Systems zur Erhebung und 
Auswertung eidemiologischer Informationen 
über die Blauzungenkrankheit: BlueTongue 
NETwork application 

06.07. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006uaÄndV 

  BlauzungenV       Verordnung zur Änderung von Verordnungen 
zum Schutz vor der Verschleppung der Blau-
zungenkrankheit sowie zur Änderung der 
Verordnung zum Schutz gegen die Blauzun-
genkrankheit: Änderung der Ausbruchsdefini-
tion, Schaffung der Möglichkeit von Maß-
nahmen bei Ausbruch in benachbarten MS 

    Blauzungen- 
SchV 2006 

      Ausnahmen vom Verbringungsverbot 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 9 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 10 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 11 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 12 

      Entfristung 
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13.08. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 13 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Dreizehnte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit: Konkretisie-
rung Unterrichtungspflicht ziwschen Behör-
den bei Ausnahmen vom Verbringungsver-
bot, Änderung der Anlage bezüglich betroffe-
ner Gebiete 

24.08. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 14 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Vierzehnte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit: Änderung 
der Anlage bezüglich betroffener Gebiete 

30.08. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 15 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Fünfzehnte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit: Änderung 
der Anlage bezüglich betroffener Gebiete 

06.09. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 16 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Sechzehnte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit: Änderung 
der Anlage bezüglich betroffener Gebiete 

14.09. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 17 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Siebzehnte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit: Änderung 
der Anlage bezüglich betroffener Gebiete 

20.09. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 18 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Achtzehnte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit: Änderung 
der Anlage bezüglich betroffener Gebiete 

28.09. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 19 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Neunzehnte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit: Änderung 
der Anlage bezüglich betroffener Gebiete 
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04.10. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 20 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Zwanzigste Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit: Änderung 
der Anlage bezüglich betroffener Gebiete 

11.10. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 21 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Einundzwanzigste Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zum Schutz vor der Ver-
schleppung der Blauzungenkrankheit: Ände-
rung der Anlage bezüglich betroffener Gebie-
te 

19.10. 
2007 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 22 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
14.02.2008 wieder 
in der Fassung vom 
14.08.2007 

    Zweiundzwanzigste Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung zum Schutz vor der 
Verschleppung der Blauzungenkrankheit: 
Änderung der Anlage bezüglich betroffener 
Gebiete 

19.10. 
2007 

Dec 
2007/684/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderungen der Sperrzonen in Spanien, 
Frankreich, Deutschland, der Tschechien 
und Dänemark 

24.10. 
2007 

Dec 
2007/688/EG 

  Dec 
2005/393/EG 

      Änderungen der Sperrzonen in Frankreich, 
Deutschland, Österreich, Portugal, Däne-
mark, Tschechien und dem Vereinigten Kö-
nigreich 
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26.10. 
2007 

VO 
1266/2007/EG 

x     Dec 
2005/393/EG 

  Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 
2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Be-
kämpfung, Überwachung und Beobachtung 
der Blauzungenkrankheit sowie der Be-
schränkungen, die für Verbringungen be-
stimmter Tiere von für die Blauzungenkrank-
heit empfänglichen Arten gelten: Harmonisie-
rung der BT-Bekämpfung (Verordnung gilt 
nicht für Wildtiere), Aufnahme der EFSA 
Erkenntnissen aus den zwei Gutachten 2007, 
einheitliche Falldefinition, Definition der 
"Sperrzone" aus Dec 2005/393/EG und der 
saisonale BT-freien Zone, verpflichtende 
Nutzung des BT-Net-System bzw. Blue-
Tongue NETwork application, Ausnahmen 
vom Verbringungsverbot - auch in bezug auf 
Impfungen und Einstz von Insektiziden 

21.12. 
2007 

Blauzungen- 
SchVenÄndV 

  BlauzungenV       Verordnung zur Änderung von Verordnungen 
zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit: 
Einbeziehung von Wildwiederkäuern in die 
Ausbruchsdefinition und Wegfall von C. imi-
cola als spezifisch genannter Vektor, Aufhe-
bung des Impfverbots, Anpassungen der 
Maßnahmen im Verdachts-/ Ausbruchsfall 
und der Pflichen im Sperr-/ Beobachtungs-
gebiet 

    Blauzungen- 
SchV 2006 

      Umbenennung in: Verordnung zur Durchfüh-
rung gemeinschftrechlticher Vorschriften 
über Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwa-
chung und Beobachtung der Blauzungen-
krankheit (EG-Blauzungenbekämpfungs-
Durchführungsverordnung), Neufassung (aus 
elf Paragraphen werden sechs), Impfung 
wird als § 4 aufgenommen und ermöglicht 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 13 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 14 

      Entfristung 
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    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 15 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 16 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 17 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 18 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 19 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 20 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 21 

      Entfristung 

    Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 22 

      Entfristung 

12.01. 
2008 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 23 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Dreiundzwanzigste Verordnung zur Ände-
rung der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung: Änderung der 
Anlage bezüglich betroffener Gebiete (gan-
zes Bundesgebiet betroffen) 

31.03. 
2008 

VO 
289/2008/EG 

  VO 
1266/2007/EG 

      Ausnahmen vom Verbringungsverbot 

07.04. 
2008 

AMGBlauzAusnV x         Verordnung über Ausnahmen von § 56a des 
Arzneimittelgesetzes zum Schutz vor der 
Blauzungenkrankheit: In einem MS oder Teil 
des EWR für diese Tierart zugelassene In-
sektizide oder Repellentien gegen BT dürfen 
in D im Therapienotstand angewendet, ver-
ordnet und abgegeben werden 

Anhang 

XIX
 



 

25.04. 
2008 

Blauzungen- 
SchV- 
2006uaÄndV 
2008 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Verordnung zur Änderung der EG-
Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung, der Geflügelpest-
Verordnung und der Viehverkehrsverord-
nung: Anpassung des nationalen Rechts an 
die aktuelle Fassung der VO (EG) Nr. 
1266/2007, Aufhebung der Anlage, da ganz 
D betroffen, Einführung der Impfpflicht (In-
krafttreten zum 1.5.2008) 

29.04. 
2008 

VO 
384/2008/EG 

  VO 
1266/2007/EG 

      Bedingungen für die Ausnahme trächtiger 
Tiere vom Verbringungsverbot 

30.04. 
2008 

VO 
394/2008 /EG 

  VO 
1266/2007/EG 

      Übergangsbestimmungen zum Verbrin-
gungsverbot 

02.05. 
2008 

Blauzungen- 
ImpfStV 

x   Außerkrafttreten 
zum 06.11.2008 

    Ausnahme von der Zulassungspflicht für die 
Impfstoffe: BTVPUR Alsap 8 der Firma Meri-
al,Zulvac 8 der Firma Fort Dodge und BLU-
EVAC-8 der Firma CZ Veterinaria (Inkrafttre-
ten zum 7.5.2008) 

     Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenSchV 
2006 gilt zum 
06.11.2008 wieder 
in der Fassung vom 
05.05.2008 

    Ermöglichung der Ausweitung der Impfan-
ordnung auf andere Tierarten 

24.07. 
2008 

VO 
708/2008/EG 

  VO 
1266/2007/EG 

      Ausnahmen vom Verbringungsverbot 

24.07. 
2008 

Dec 
2008/655/EG 

x         Genehmigung der Pläne Belgiens, Däne-
marks, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, 
Luxemburgs, der Niederlanden, Österreichs, 
Portugals, Schwedens, Spaniens und Tsche-
chiens für die Notimpfung und zur Festle-
gung der Höhe der gemeinschaftlichen Fi-
nanzhilfe für 2007 und 2008 

14.08. 
2008 

RL 2008/73/EG   RL 
2000/75/EG 

      Nationale Referenzlaboratiorien, Änderung 
der Listung, Meldung und des Informations-
flusses 
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24.09. 
2008 

Blauzungen- 
ImpfStV/ 
SchV2006ÄndV 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

Entfristung über 
den 06.11.2007 
hinaus 

    Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor 
der Blauzungenkrankheit und zur Änderung 
der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung 

    Blauzungen- 
ImpfStV 

Außerkrafttreten 
zum 30.06.2009 

    Verlängerung der Gültigkeit 

24.09. 
2008 

Blauzungen- 
SchV2006Bek08 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Neufassung 

07.11. 
2008 

VO 
1108/2008 

  VO 
1266/2007/EG 

      Mindestanforderungen an die Programme 
zur Überwachung/ Beobachtung und Ausna-
hemn vom Verbringungsverbot für Sperma 

08.11. 
2008 

Blauzungen- 
SchV 2008 

x         Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit des Serotyps 
6: Maßregeln für empfängliche Tiere im 20-/ 
50-/ 150-Kilometer-Gebiet 

13.11. 
2008 

Blauzungen- 
SchV2008ÄndV 1 

  Blauzungen- 
SchV 2008 

      Behördliche Beobachtung in Gebieten der 
Anlage eingeführt 

03.12. 
2008 

Blauzungen- 
SchV2008/ 
Blauzungen- 
VÄndV 

  Blauzungen- 
SchV 2008 

      Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zum Schutz vor der Verschleppung der Blau-
zungenkrankheit des Serotyps 6 und der 
Verordnung zum Schutz gegen die Blauzun-
genkrankheit: Konkretisieung zu tragenden 
Tieren und zur Ausfuhr 

    BlauzungenV BlauzungenV gilt 
zum 03.06.2009  
wieder in der Fas-
sung vom 
03.12.2008 

    Untersuchungspflicht bezüglich Serotyp 1 bei 
Verbringen aus betroffenen MS 

19.12. 
2008 

VO 
1304/2008  

  VO 
1266/2007/EG 

      Änderung der Übergangsbestimmungen 
(Verlängerung um ein Jahr) 

09.01. 
2009 

Dec 
2009/19 

  Dec 
2008/655/EG 

      Anpassung aufgrund des aktuellen Seu-
chengeschehens 

14.01. 
2009 

Blauzungen- 
RvorschrÄndV 

      Blauzungen- 
SchV 2008 

  Verordnung zur Änderung blauzungenrechtli-
cher Vorschriften 
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    Blauzungen- 
SchV 2009 

Außerkrafttreten 
zum 07.05.2009 

    Verordnung für BTV 6: Verbringungsverbot 
im 150-km-Gebiet mit Ausnahmen, Ausfuhr, 
RP nicht im Anhang genannt 

    Blauzungen- 
ImpfStV 

      Neuer Impfstoff Bovilis BTV 8 der Firma In-
tervet hinzugenommen 

19.01. 
2009 

Blauzungen- 
RvorschrÄndVBer 

  Blauzungen- 
SchV 2009 

      Berichtigung 

      Blauzungen- 
RvorschrÄndV 

      Berichtigung 

10.02. 
2009 

VO 
123/2009  

  VO 
1266/2007/EG 

      Ausnahmen vom Verbringungsverbot und 
Verbringen innerhalb derselben Sperrzone 

05.03. 
2009 

Blauzungen- 
SchV2009AufhV 

      Blauzungen- 
SchV 2009 

  Verordnung zur Aufhebung der Verordnung 
zum Schutz vor der Verschleppung der Blau-
zungenkrankheit des Serotyps 6 

06.04. 
2009 

Blauzungen- 
RvorschruaÄndV 

  BlauzungenV       Verordnung zur Änderung blauzungenrechtli-
cher Vorschriften, der Geflügelpest-
Verordnung und der Schweinepest-
Verordnung: Konkretisierung der zeitlichen 
Vorgaben der Untersuchungspflicht des Be-
sitzers bezüglich Serotyp 1 bei Verbringen 
aus betroffenen MS 

    Blauzungen- 
SchV 2006 

      Anzeigepflicht der Impfungen gegen Sero-

typ 8 

    Blauzungen- 
SchV2008/ 
Blauzungen- 
VÄndV 

Entfristung der 
BlauzungenV über 
den 03.06.2009 
hinaus 

    Entfristung 

    Blauzungen- 
RvorschrÄndV 

      Aufhebung Frist 

    Blauzungen- 
ImpfStV 

  Außerkraft- 
treten zum 
30.04.2010 

  Verlängerung der Gültigkeit 

07.05. 
2009 

Blauzungen- 
SchV2006ÄndV 24 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenV gilt 
zum 08.11.2009 
wieder in der Fas-
sung vom 
08.05.2009 

    Vierundzwanzigste Verordnung zur Ände-
rung der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung: Aufteilung der 
Verbringungsverbote für Serotyp 8 und 1, 
Serotyp 1 in Anlage (BW) 
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17.06. 
2009 

RindTbV/ 
TierSeuchRÄndV 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

Entfristung der 
BlauzungenV über 
den 08.11.2009 
hinaus 

    Verordnung zur Änderung der Tuberkulose-
Verordnung und sonstiger tierseuchenrechtli-
cher Verordnungen: Konkrete Mitteilungs-
pflicht des Tierhalters über Impfung gegen 
Serotyp 8 

    TierImpfStV 
2006 

      Zuständigkeit des PEI für Impfstoffe gegen 
BT, statt FLI 

22.06. 
2009 

Blau- 
zungen- 
SchV- 
2006ÄndV 25 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

BlauzungenV gilt 
zum 22.12.2009 
wieder in der Fas-
sung vom 
22.06.2009 

    Fünfundzwanzigste Verordnung zur Ände-
rung der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung: Aufhebung des 
Verbringungsverbots bezüglich Serotyp 1 

28.08. 
2009 

VO 
789/2009  

  VO 
1266/2007/EG 

      Schutz vor Vektorangriffen und Mindestan-
forderungen an die Programme zur Überwa-
chung/ Beobachtung 

27.11. 
2009 

VO 
1156/2009  

  VO 
1266/2007/EG 

      Änderung der Übergangsbestimmungen 
(Verlängerung um ein Jahr) 

30.11. 
2009 

Blauzungen- 
SchV- 
2006ÄndV- 
25ÄndV 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

Entfristung der 
BlauzungenV über 
den 22.12.2009 
hinaus 

    Verordnung zur Änderung der Fünfundzwan-
zigsten Verordnung zur Änderung der EG-
Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung: Entfristung 

18.12. 
2009 

TierSeuch- 
RVenÄndV 2 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Zweite Verordnung zur Änderung tierseu-
chenrechtlicher Verordnungen: Aufhebung 
der Impfpflicht 

07.12. 
2010 

VO 
1142/2010 

  VO 
1266/2007/EG 

      Änderung der Übergangsbestimmungen 
(Verlängerung um ein Jahr) 

04.07. 
2011 

Durchf-VO 
648/2011  

  VO 
1266/2007/EG 

      Änderung der Übergangsbestimmungen 
(Verlängerung um ein Jahr) 

13.12. 
2011 

EUVtrLiss- 
BMELV- 
AnpGAnpV 

  BlauzungenV       Verordnung zur Anpassung von Verordnun-
gen nach dem BMELV-Vertrag von Lissabon-
Anpassungsgesetz: Anpassungen im Rah-
men der Umsetzung der Verträge von Lissa-
bon 

    Blauzungen- 
SchV 2006 

      Anpassungen im Rahmen der Umsetzung 
der Verträge von Lissabon 

21.03. 
2012 

RL 
2012/5/EU 

  RL 
2000/75/EG 

      Impfung gegen die Blauzungenkrankheit 
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30.05. 
2012 

Durchf-VO 
456/2012 

  VO 
1266/2007/EG 

      Mindestanforderungen an die Programme 
zur Überwachung/ Beobachtung, Durchfuhr 
und Abschaffung Übergangsbestimmungen 

10.06. 
2013 

RL 
2013/20/EU 

  RL 
2000/75/EG 

      Beitritt Republik Kroatien 

17.04. 
2014 

TierSeuch- 
RVenÄndV 4 

  BlauzungenV       Vierte Verordnung zur Änderung tierseu-
chenrechtlicher Verordnungen: Änderungen 
bei den Ordnungswidrigkeiten auf Grund des 
neuen Tiergesundheitsgesetzes 

    Blauzungen- 
SchV 2006 

      Änderungen Aufgrund des neuen Tier-
gesundheitsgesetzes, insbesondere bei den 
Ordnungswidrigkeiten 

30.06. 
2015 

Blauzungen- 
RvorschrÄndV 2 

  BlauzungenV       Zweite Verordnung zur Änderung blauzun-
genrechtlicher Vorschriften: Aufhebung der 
Vorgaben zur Untersuchungspflicht auf den 
Serotyp 1 bei Verbringen aus betroffenen 
MS, Anpassung bezüglich der Aufhebung der 
Maßnahmen an aktuelles EU-Recht (insbe-
sonder VO (EG) Nr. 1266/2007) 

    Blauzungen- 
SchV 2006 

      Eröffnung der Gültigkeit dieser Verorndung 
über den Serotyp 8 hinaus, Anpassung an 
aktuelles EU-Recht (insbesonder VO (EG) 
Nr. 1266/2007), Einschränkung der Impfung 
auf Ausbruchgeschehen, Neufassung der 
Vorgaben zu Wildtieruntersuchungen 

30.06. 
2015 

Blauzungen- 
VBek15 

  BlauzungenV       Neufassung 

30.06. 
2015 

Blauzungen- 
SchV2006Bek15 

  Blauzungen- 
SchV 2006 

      Neufassung 
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9.2 Verbringungsregelungen 

 
 

Tabelle 12: BTV-8: Verbringungsregelungen nach VO (EG) Nr. 1266/2007 
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